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Staatliche Fürsorge unchained

In dem westeuropäischen Land D sind die Menschen schlank und 
fit, sie betreiben eifrig Sport, sie rauchen nicht, trinken keinen Al-
kohol, ernähren sich überwiegend vegetarisch und essen keine kalo-
rienreichen Süßigkeiten, sie werden im Durchschnitt 105 Jahre alt. 
D-Menschen spielen auch nicht, es sei denn maßvoll im staatlichen 
Lotto und in staatlichen Casinos. 
In den Städten gehen die Leute zu Fuß oder benutzen ein Fahrrad, al-
lenfalls sieht man neuwertige und umweltfreundliche Kleinwagen. PS-
starke und alte Autos sind in den großräumigen Umweltzonen nicht 
zugelassen, sie dürfen nur in ländlichen Gegenden und auf den – maut-
pflichtigen – Autobahnen herumfahren. D-Land ist ein perfektes Land.
Natürlich ist das (noch) nicht Deutschland im Jahre 2014. Wir sind 
aber auf dem Weg dahin. Die Politik betrachtet den Bürger als ein 
angsterfülltes und unselbständiges Wesen, das umfassender staatli-
cher Fürsorge bedarf. Viele Politiker glauben, dass man die Stimmen 
der Wählerinnen und Wähler nur dann bekommt, wenn man ihnen 
immer mehr Schutz vor den Gefahren des Lebens verspricht. Die 
Politiker haben nicht ganz unrecht. Viele Menschen fürchten sich 
zum Beispiel vor Gewalttätern, die unvermittelt aus einem Gebüsch 
springen wie der Sprungteufel aus seinem Kästchen. Sie haben auch 
Angst, dass sie und ihre Kinder durch Umweltbelastungen und Gift-
stoffe in Lebensmitteln, Kleidungsstücken und Spielzeugen krank 
werden. Versprechungen, die Gesellschaft sicherer zu machen, sind 
aber nicht leicht erfüllbar. Denn wir leben in Deutschland bereits in 
einer vergleichsweise ungefährlichen Gesellschaft. Das Risiko, eines 
gewaltsamen Todes zu sterben, ist sehr gering. Mord und Totschlag 
machen nach der polizeilichen Kriminalstatistik 2012 nur 0,019 % 
der bundesweiten Gesamtkriminalität aus, Tendenz fallend. Die 
Zahlen in den Bundesländern sind vergleichbar; im Jahre 2012 wur-
den beispielsweise in Bayern 307 Tötungsdelikte registriert, in 236 
Fällen blieb es erfreulicherweise beim Versuch. 
Wir leben auch gesünder und viel länger als in vergangenen Jahr-
hunderten. Die Lebenserwartung überschreitet deutlich die 70-Jah-
re-Grenze. All das ist aber für viele Politiker kein Grund, die Si-
cherheitsschraube nicht noch weiter zu drehen.Vor allem auf die 
EU-Kommissarinnen und – Kommissare kann man sich in dieser 
Hinsicht immer verlassen. Ein EU- Verkehrskommissar hat vorge-
schlagen, dass ältere Kraftfahrzeuge jedes Jahr amtlich untersucht 
werden, obwohl technische Mängel nur zu einem sehr geringen Pro-
zentsatz eine Unfallursache sind. Auf die Zigarettenverpackungen 
sollen künftig „Schockbilder“, beispielsweise eine Raucherlunge, ge-
druckt werden, um Leute vom Kauf abzuhalten. Wahrscheinlich dür-
fen in absehbarer Zeit Lebensmittel, die die Fettleibigkeit fördern, 
zum Beispiel Kartoffelchips, nur mit Warnhinweisen und Abbildun-
gen adipöser Menschen in den Handel gelangen.
Es sind aber nicht nur Europapolitiker, die um unser Leben und unsere 
Gesundheit besorgt sind. Nordrhein-Westfalen hat ein Gesetz erlas-
sen, wonach das Rauchen in Gaststätten komplett untersagt wird. Die 

Bundestagsfraktion einer ökologisch orientierten Partei machte sich 
zusätzlich für ein Verbot der Zigarettenautomaten stark. Politiker der-
selben Partei haben gefordert, dass Kantinen einen „fleischlosen Tag“ 
pro Woche einlegen. 
Wo der Gesetzgeber noch Lücken in der Fürsorgefront lässt, hel-
fen die Gerichte aus. Das Schleswig-Holsteinische Oberlandesgericht 
(OLG) beispielsweise hat entschieden, dass Radfahrer bei einem Zu-
sammenstoß mit einem anderen – verkehrswidrig fahrenden – Ver-
kehrsteilnehmer eine Mitschuld tragen, wenn ein Helm ihre Kopf-
verletzungen verhindert oder gemindert hätte (Urteil vom 5. Juni 
2013 – 7 U 11/12). Ein „verständiger Mensch“ – so das OLG – würde 
zur Vermeidung eigenen Schadens beim Radfahren einen Helm tra-
gen. Da die Helmtragequote bundesweit für alle Radfahrer bei 10 
bis 11 Prozent liegt, sind rd. 90 Prozent der Radfahrer unverständige 
Menschen, die man erziehen muss.
Das französische Parlament hat kürzlich ein neues Prostitutionsgesetz 
verabschiedet. Freier sollen 1500 Euro Geldstrafe bezahlen und Kurse 
besuchen Auch in Schweden werden die Freier bestraft, die Prostituti-
on als solche ist nicht strafbar. Das halten einige deutsche Rechtspoliti-
ker für nachahmenswert. In den USA haben sie auch geglaubt, dass die 
Prohibition eine gute Sache ist. Sie wurde aber eine der Hauptursachen 
für das Entstehen des organisierten Verbrechens und der Umsatz von 
Alkohol ging nicht zurück, eher war das Gegenteil der Fall. Baden-
württembergische und bayerische Politikerinnen und Politiker sind 
bescheidener und konzentrieren sich auf den gesundheitlichen Aspekt 
der Prostitution. Die Einhaltung ihrer Forderung, der Freier müsse ein 
„jeweils aktuelles ärztliches Zeugnis“ vorzeigen, dürfte allerdings in der 
Praxis nur schwer zu überwachen sein.
93 % der Franzosen glauben nach einer im SPIEGEL (Nr. 28/2012, 
S. 149) zitierten Umfrage übrigens nicht, dass sich die Prostitution 
durch ein Gesetz abschaffen lässt. Das denke ich auch. Mit Verboten 
kann man den Menschen Dinge, die sie unbedingt haben wollen, auf 
Dauer nicht wirksam vorenthalten, sie werden alles daran setzen, sie 
trotzdem zu bekommen. Das kann mit unangenehmen Erfahrungen 
verbunden sein. Unser Grundgesetz nimmt diese Nebenwirkung aber 
in Kauf. Die Artikel 4 und 5 GG garantieren das Recht, an Unsinn zu 
glauben und ihn auch zu äußern. Das Grundrecht auf freie Entfaltung 
der Persönlichkeit (Artikel 2 Abs. 1 GG) umfasst das Recht, Dumm-
heiten zu begehen und sich dadurch in Schwierigkeiten zu bringen. 
Natürlich müssen diese Rechte begrenzt werden. Betrunkene, Geis-
teskranke und Kinder kann man nicht so einfach gewähren lassen. Bei 
Leuten, die voll geschäftsfähig und auch sonst Herr ihrer Sinne sind, 
sollte demgegenüber die Regel „Im Zweifel für die Freiheit“ angewen-
det werden. Ein Staat, der sich, sei es auch in fürsorglicher Absicht, in 
alles und jedes einmischt, macht seine Bürger zu Betreuungsfällen. 
D-Land wäre vermutlich ein sehr tristes Land. 

 Prof. Dr. J. Vahle, Bielefeld

Editorial
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Abhandlungen

I. Einführung

Das Verwaltungskostenrecht1 spielt in der Verwaltungsausbildung 
und -praxis eine nachgeordnete, gleichwohl nicht unbedeutende 
Rolle. Verwaltungskosten gehören zu einer Vielzahl von Kosten, die 
der Staat für bestimmte Dienstleistungen erhebt.2 Deren wirtschaft-
liche Bedeutung ist insbesondere in der Kommunalverwaltung im-
mens, da die Gebühreneinnahmen einen beträchtlichen Anteil der 
kommunalen Gesamteinnahmen ausmachen.3 
Dieser Aufsatz soll einen Überblick über das Gebührenrecht in der 
Verwaltungspraxis in Niedersachsen vermitteln. Dazu werden nach 
einer Erläuterung des Begriffs der Verwaltungskosten (II.), die 
maßgeblichen Rechtsgrundlagen des Verwaltungskostenrechts des 
Bundes und der Länder vorgestellt. Dabei werden der Anwendungs-
bereich der Normen sowie die Abgrenzung dieser Rechtsgrundla-
gen zueinander verdeutlicht, unter Berücksichtigung des neuen, am 
15. August 2013 in Kraft getretenen Bundesgebührengesetzes4 (III.). 
Sodann folgen Ausführungen zum Kostenanspruch nach dem Nie-
dersächsischen Verwaltungskostengesetz (IV.). Mit der Sachent-
scheidung haben Behördenmitarbeiter/innen neben dieser „Haupt-
entscheidung“ zugleich eine sog. „Nebenentscheidung“ über die zu 
erhebenden Verwaltungskosten zu treffen. Die Ausführungen zur 
Kostenentscheidung (V.) nebst Erläuterungen zur Fälligkeit und 
Verjährung schließen diese Darstellung ab.

II. Begriff der Verwaltungskosten

Die Verwaltungskosten gliedern sich nach der Legaldefinition des 
§ 1 Abs. 1 S. 1 des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
(NVwKostG)5 in Gebühren und Auslagen. Verwaltungskosten wer-
den als öffentlich-rechtliches Entgelt für bestimmte Gegenleistun-
gen der öffentlichen Verwaltung (Gebühren) und als Erstattung für 
die im Zusammenhang mit dieser Gegenleistung angefallenen be-
sonderen Aufwendungen (Auslagen) geltend gemacht.

*  Dr. Katrin Schirmer ist hauptamtliche Dozentin am Niedersächsischen Studien-
institut für kommunale Verwaltung e.V. – Bildungszentrum Braunschweig – so-
wie an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Niedersachsen.

** Rechtsprechung und Literatur befinden sich auf dem Stand vom 15.09.2013.
1 Der Begriff des Verwaltungskostenrechts wird heute meist ersetzt durch den 

Begriff des „Gebührenrechts“. Mehrere Landesgesetze tragen deshalb auch den 
Namen „Gebührengesetz“, vgl. z. B. Landesgebührengesetz Baden-Württem-
berg, LGebG vom 14.12.2004 (GBl. 2004, S.  895); Gebührengesetz für das 
Land Nordrhein-Westfalen, GebG NRW i.  d.  F. der Bekanntmachung vom 
23.08.1999 (GV. NRW. S. 524), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 
12.05.2009 (GV. NRW. S. 296); nunmehr auch das neue Bundesgebührengesetz 
vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154).

2 Neben Verwaltungskosten werden z. B. auch Gerichtskosten, Gerichtsvollzie-
herkosten, Notarkosten und andere öffentlich-rechtliche Kosten erhoben.

3 Loeser/Barthel, Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz (NVwKostG), 
Kommentar, Stand: August 2010, Einführung S. 4.

4 Gesetz über Gebühren und Auslagen des Bundes (Bundesgebührengesetz – 
BGebG) vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154).

5 Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz i. d. F. vom 25.04.2007 (Nds. 
GVBl. S.  172), zuletzt geändert durch Gesetz vom 09.12.2011 (Nds.  GVBl. 
S. 471).

1. Gebühren

Eine bundeseinheitliche Definition des Gebührenbegriffs gibt es 
nicht. Das Bundesverfassungsgericht definiert „Gebühren“ wie folgt: 
„Gebühren sind öffentlich-rechtliche Geldleistungen, die aus Anlass in-
dividuell zurechenbarer, öffentlicher Leistungen dem Gebührenschuldner 
durch eine öffentlich-rechtliche Norm oder sonstige hoheitliche Maßnahme 
auferlegt werden und dazu bestimmt sind, in Anknüpfung an diese Leis-
tung deren Kosten ganz oder teilweise zu decken.“ 6 
Aufgrund dieser besonderen Zweckbestimmung der Kostende-
ckung und des individuell zurechenbaren Gegenleistungscharakters 
unterscheidet sich die Gebühr damit regelmäßig von der Steuer.7 
Gebühren nach dem NVwKostG sind also dem Bürger auferlegte 
finanzielle Gegenleistungen für dessen Inanspruchnahme von Ver-
waltungsleistungen, namentlich in Form von Amtshandlungen (§ 1 
Abs. 1 S. 1 NVwKostG) oder sonstigen Leistungen (§ 14 Abs. 1 
S. 1 NVwKostG) in Angelegenheiten der Landesverwaltung und im 
übertragenen Wirkungskreis der juristischen Personen des öffentli-
chen Rechts Niedersachsens. Nach der Legaldefinition in § 1 Abs. 1 
des Verwaltungskostengesetzes des Bundes in der bis zum 14. August 
2013 geltenden Fassung (BVwKostG)8 erfordert das Vorliegen einer 
kostenpflichtigen Amtshandlung eine „besondere Inanspruchnahme 
oder Leistung der öffentlichen Verwaltung“. Auch wenn eine entspre-
chende ausdrückliche Legaldefinition im Niedersächsischen Verwal-
tungskostengesetz fehlt, kommt dem hier verwendeten Begriff der 
Amtshandlung keine andere Bedeutung zu. Unter Amtshandlung ist 
allgemein jede selbständige und abschließende Tätigkeit einer Be-
hörde zu verstehen, die diese in Ausübung hoheitlicher Gewalt mit 
Außenwirkung vornimmt.9 Der Begriff der Amtshandlung erfasst 
nicht nur Verwaltungsakte nach § 35 VwVfG10, sondern – wie der 
Kostentarif zur Allgemeinen Gebührenordnung11 zeigt – z. B. auch 
schlichtes Verwaltungshandeln12. In Betracht kommen demnach 
Gebühren, z. B. für die Ausstellung von Bescheinigungen, Erlaub-
nissen oder Befreiungen, für die Zweitausstellung von Zeugnissen, 
für bestimmte Auskünfte (lfd. Nr. 11 des Kostentarifs der AllGO), 

6 Vgl. BVerfGE 7, 244, 254; 18, 392, 396; 20, 257, 269; 28, 66, 86 ff.
7 Steuern sind Geldleistungen, die erhoben werden, ohne dass das öffentliche Ge-

meinwesen dem Abgabepflichtigen eine konkrete Gegenleistung dafür erbringt. 
Vgl. § 3 Abgabenordnung (AO) vom 16.03.1976 i. d. F. der Bekanntmachung 
vom 01.10.2002 (BGBl. I S. 3866; 2003 I S. 61).

8 Verwaltungskostengesetz vom 23.06.1970 (BGBl. I S. 821) i. d. F. vom 14.12.1976 
(BGBl. I S. 3341), zuletzt geändert durch Art. 6 des Gesetzes vom 05.12.2012 
(BGBl. I S. 2415), außer Kraft getreten am 15. August 2013 durch Art. 5 Abs. 1 
des Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3211).

9 Ausführlich hierzu Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 1 Erl. 3.1.1 ff.
10 Verwaltungsverfahrensgesetz i.  d.  F. der Bekanntmachung vom 23.01.2003 

(BGBl. I S. 102), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 25.07.2013 
(BGBl. I S. 2749). Dieses Gesetz findet über § 1 Abs. 1 des Niedersächsischen 
Verwaltungsverfahrensgesetzes (NVwVfG) vom 03.12.1976 (Nds. GVBl. S. 311) 
auch für die öffentlich-rechtliche Verwaltungstätigkeit der Behörden in Nieder-
sachsen Anwendung.

11 Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen und Leis-
tungen (Allgemeine Gebührenordnung – AllGO –) vom 05.06.1997 (Nds. 
GVBl. S. 171, berein. 1998, S. 501).

12 So z. B. auch VGH Baden-Württemberg, Urteil vom 10.02.2005 – 2 S 2488/03, 
juris, Rn. 25.
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aber auch für die Versagung einer begehrten Amtshandlung (vgl. § 1 
Abs. 1 S. 2 NVwKostG).

2. Auslagen

Die zweite Verwaltungskostenart sind die Auslagen (§ 13 NVwKostG). 
Auslagen sind besondere Aufwendungen für die in Anspruch ge-
nommene Verwaltungsleistung, die über den von der Gebühr ab-
gegoltenen Normalaufwand hinausreichen.13 Sie werden nur dann 
gesondert fällig, wenn sie bei der Vorbereitung oder Vornahme einer 
Amtshandlung notwendig waren, tatsächlich angefallen und nicht 
bereits in die Gebühr einbezogen sind. Sie sind vom Kostenschuldner 
jedoch auch dann zu erstatten, wenn die Amtshandlung gebührenfrei 
ist (§ 13 Abs. 1 S. 1, 1. Halbsatz NVwKostG). Gebührenfreiheit hat 
also nicht automatisch Auslagenfreiheit zur Folge; vielmehr umfasst 
nur Kostenfreiheit insgesamt zugleich die Auslagenbefreiung. Die 
wichtigsten Auslagenarten sind in einem nicht abschließenden Ka-
talog in § 13 Abs. 3 NVwKostG bezeichnet, namentlich z. B. Auf-
wendungen für Zustellungen und öffentliche Bekanntmachungen, 
Fahrtkosten, Schreibauslagen.

III. Rechtsgrundlagen des Verwaltungskostenrechts

Die Rechtsgrundlagen des Verwaltungskostenrechts untergliedern 
sich in bundes- und landesrechtliche Regelungen. Vor Erlass des 
neuen Bundesgebührengesetzes war das Verhältnis zwischen Bun-
des- und (niedersächsischem) Landesverwaltungskostenrecht kom-
pliziert und im Einzelfall nicht leicht, die richtige Kostenregelung 
ausfindig zu machen. Das BVwKostG erstreckte sich nämlich auch 
auf die Gebührenerhebung durch die Länder und Gemeinden, so-
weit diese Bundesgesetze ausführten. Folglich war Bundes-, Lan-
des- und Kommunalgebührenrecht nebeneinander anzuwenden und 
erschwerte die Rechtsanwendung.14 Die Anwendung der richtigen 
Rechtsnorm ist hingegen zwingend notwendig, da eine Kostenher-
anziehung für den Bürger mit einem Eingriff in dessen Grundrechte 
verbunden ist. Somit bedarf es nach dem Vorbehalt des Gesetzes 
gem. Art. 20 Abs. 3 des Grundgesetzes (GG) einer Ermächtigungs-
grundlage. Mit dem Gesetz zur Strukturreform des Gebührenrechts 
des Bundes vom 7. August 201315 sollte eine weitgehende Trennung 
des Gebührenrechts von Bund und Ländern vollzogen werden.16 
Gleichwohl bleiben auch künftig diverse bundesrechtliche Kosten-
vorschriften für Amtshandlungen und Leistungen von Landesbe-
hörden bestehen, weil in Bezug auf bestimmte Regelungen in diesen 
Fachgesetzen und Fachverordnungen das Bedürfnis nach einer bun-
deseinheitlichen Gebührenregelung fortbesteht.

1. Gesetzgebungskompetenz

Aufgrund des in Art. 31 GG normierten Anwendungsvorrangs von 
Bundes- gegenüber Landesrecht verdrängt das Verwaltungskosten-
recht des Bundes in seinem Geltungsbereich – und nur dort – das-
jenige des Landes. Soweit der Bund für bestimmte Angelegenheiten 
des Gebührenrechts aber keine Gesetzgebungskompetenz besitzt 
oder er die ihm eingeräumten Gesetzgebungsbefugnisse nicht oder 

13 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), Einführung S. 35.
14 So Gesetzesbegründung zum Entwurf eines Gesetzes zur Strukturreform des 

Gebührenrechts des Bundes, in: BT-Drs. 17/10422, S. 79.
15 BGBl. I S. 3154.
16 Vgl. BT-Drs. 17/10422, S. 1, 3, 79, 82.

nicht abschließend in Anspruch genommen hat, gilt Landesrecht.17 

Hintergrund ist, dass der Bund nicht berechtigt ist, Regelungen 
darüber zu erlassen, wann und unter welchen Voraussetzungen die 
Länder Verwaltungskosten erheben können. Vielmehr ist es – abge-
sehen von Ausnahmen wie der Bundesauftragsverwaltung (Art. 85 
Abs. 1 GG) – nach Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG Sache der Länder, das 
Verwaltungsverfahren der Landesbehörden zu regeln; hierzu gehört 
auch die Rechtsetzungsbefugnis über das Verwaltungskostenrecht.18 
Dem Bund steht eine umfassende Gesetzgebungsbefugnis für das 
Kostenrecht somit nicht zu. Allerdings verfügt der Bund auch über 
ungeschriebene Gesetzgebungskompetenzen.19 Mit der Anerken-
nung von Annexkompetenzen werden Gesetzgebungsbefugnisse des 
Bundes von ausdrücklich ihm zugewiesenen Kompetenzmaterien 
auf Stadien der Vorbereitung und Durchführung jener Sachmateri-
en erstreckt, sofern diese in untrennbarem Zusammenhang stehen.20 
Danach steht ihm das Recht zu, als Annex in Bundesgesetzen auch 
Kostenregelungen anzufügen, wenn zwischen einer Rechtsmaterie, 
für die das Grundgesetz dem Bund Gesetzgebungszuständigkeit zu-
weist, und den damit verbundenen Kostenregelungen ein untrenn-
barer funktionaler Sachzusammenhang besteht und die Materie 
erst mit Ergänzung der Kostennorm vollständig geregelt ist. Auf 
Grundlage dieser Kostenvorschriften ist der Bund auch ermächtigt, 
Gebührenordnungen zu erlassen, wovon dieser in der Vergangenheit 
vielfach Gebrauch gemacht hat.21

2. Kostenrechtliche Vorschriften

a) Verwaltungskostengesetz des Bundes in der bis zum 14. Au-
gust 2013 geltenden Fassung
Das Verwaltungskostengesetz des Bundes ist mit Inkrafttreten des 
Bundesgebührengesetzes grundsätzlich außer Kraft getreten.22 Da 
jedoch mehrere fachrechtliche Kostenvorschriften des Bundes, die 
auf das Verwaltungskostengesetz in der bis zum 14. August 2013 
geltenden Fassung verweisen, wegen des schon unter III. erwähnten 
Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Regelung fortgelten23, wird 
dieses Gesetz insoweit erläutert, als es für die Anwendung durch 
Landesbehörden oder Kommunen nach wie vor bedeutsam sein wird. 
Vorab wird der (ursprüngliche) Anwendungsbereich dieses Geset-
zes vorgestellt, der die schwierige Rechtsanwendung aufgrund des 
bisherigen Nebeneinanders von Bundes- und Landeskostenrecht 
verdeutlichen soll.
Das Bundesverwaltungskostengesetz war inhaltlich ein allgemeines 
Kostenverfahrensgesetz. Das bedeutet, dass dieses Gesetz – abwei-
chend vom Nds. Verwaltungkostengesetz in Verbindung mit der All-
gemeinen Gebührenordnung – nicht etwa selbst die Gebührenpflicht 
begründete, sondern lediglich das Verfahren zur Gebührenerhebung 

17 Vgl. BVerfGE 26, 281, 297; BVerwGE 10, 219, 220.
18 BVerfGE 26, 281, 298.
19 Näher dazu z. B.: Degenhart, in Sachs, Grundgesetz-Kommentar, 5. Aufl. 2009, 

Art. 70 Rn. 29 ff.; Maurer, Staatsrecht I, 6. Aufl. 2010, § 10 Rn. 27 ff.
20 BVerfGE 3, 407, 433; 8, 143, 149 f.; Maunz/Dürig, GG-Kommentar, Stand: 68. 

Lfg. 2013, Art. 70 Rn. 65, 71.
21 Beispiele für bundesrechtliche Gebührenordnungen: Gebührenordnung für 

Maßnahmen im Straßenverkehr (GebOSt) vom 25.01.2011 (BGBl. I S.  98); 
Kostenverordnung zum Waffengesetz (WaffKostV) i.  d.  F. der Bekanntma-
chung vom 20.04.1990 (BGBl. I S. 780); Verordnung zur Durchführung des 
Passgesetzes (Passverordnung) vom 19.10.2007 (BGBl. I S. 2386).

22 Vgl. Ausführungen in Fn. 8.
23 Beispielsweise § 20 des Passgesetzes vom 19.04.1986 (BGBl. I S. 537) und die 

§§ 15 bis 17 (insbesondere § 16) der Passverordnung (s. Fn. 21).
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regelte.24 Die Rechtsgrundlage für die Kostenheranziehung folgte 
vielmehr aus dem angewendeten Sachgesetz und gegebenenfalls ei-
ner hierzu erlassenen Gebührenordnung (vgl. z. B. § 50 WaffG25 und 
die WaffKostV26) in Verbindung mit dem BVwKostG27.
Anwendung fand das Verwaltungskostengesetz in den in § 1 Abs. 1 
und 2 BVwKostG normierten und zu unterscheidenden Fällen. Für 
Landesbehörden oder Kommunen (§ 1 Abs. 1 NKomVG28) galt das 
Verwaltungskostengesetz des Bundes danach einerseits, wenn sie 
Bundesrecht ausführten, das bis zum 27 . Juni 197029 erlassen wurde, 
soweit die betreffenden bundesrechtlichen Normen für eine beson-
dere Inanspruchnahme oder Leistung der öffentlichen Verwaltung 
die Erhebung von Verwaltungsgebühren oder die Erstattung von 
Auslagen vorsahen und keine inhaltsgleichen oder entgegenstehen-
den Bestimmungen enthielten oder zuließen (§ 1 Abs. 1 Nr. 2, § 26 
BVwKostG). So sah beispielsweise § 38 StAG30 für Amtshandlun-
gen in Staatsangehörigkeitsangelegenheiten eine Kostenerhebung 
vor, sodass alle Behörden verpflichtet waren, das Verwaltungskos-
tengesetz des Bundes – zu § 38 StAG in Verbindung mit der dazu 
ergangenen Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung31 – ergän-
zend anzuwenden. Fehlten hingegen kostenrechtliche Regelungen 
des Bundes, galt das Niedersächsische Verwaltungskostengesetz.32 
Andererseits war das Verwaltungskostengesetz des Bundes für 
Kosten aufgrund von Bundesgesetzen anzuwenden, die nach dem 
27. Juni 1970 – also nach Inkrafttreten des BVwKostG – erlassen 
wurden, wenn diese Gesetze von den Behörden der Länder, der Ge-
meinden/Gemeindeverbände oder sonstigen der Aufsicht des Lan-
des unterstehenden juristischen Personen des öffentlichen Rechts im 
Auftrag des Bundes ausgeführt wurden (§ 1 Abs. 2 S. 1 Nr. 2, § 26 
BVwKostG).
Die Ausführung von Bundesgesetzen durch die Länder im Wege 
der Auftragsverwaltung gem. Art. 85 GG ist obligatorisch in den im 
Grundgesetz ausdrücklich genannten Fällen (z. B. Art. 90 Abs. 2, 
104 a Abs. 3 S. 2 GG). Ferner kann die Auftragsverwaltung in be-
stimmten Fällen durch verfassungsrechtliche Ermächtigung zugelas-
sen werden (sog. „fakultative Auftragsverwaltung“33). Beispielsweise 
bestimmt Art. 87 d Abs. 2 GG, dass einzelne Aufgaben der Luftver-
kehrsverwaltung durch Bundesgesetz den Ländern als Auftragsver-
waltung übertragen werden können. Von dieser Ermächtigung hat 

24 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), Einführung S. 9.
25 Waffengesetz vom 11.10.2002 (BGBl. I S. 3970, ber. S. 4592 und 2003 I S. 1957).
26 Kostenverordnung zum Waffengesetz (s. dazu Fn. 21).
27 Gemeint ist auch im Folgenden immer das Verwaltungskostengesetz in der bis 

zum 14. August 2013 geltenden Fassung.
28 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz vom 17.12.2010 (Nds. GVBl. 

S. 576), zuletzt geändert durch Art. 7 des Gesetzes vom 12.12.2012 (Nds. GVBl. 
S. 589).

29 Dieser Stichtag war der Tag des Inkrafttretens des BVwKostG (BGBl. 1970, 
S. 821, 825).

30 Staatsangehörigkeitsgesetz (StAG) vom 22.07.1913 (RGBl. I S. 583 – BGBl. III 
102-1), zuletzt geändert durch Art. 1 des Gesetzes vom 28.08.2013 (BGBl. I 
S. 3458).

31 Staatsangehörigkeits-Gebührenverordnung (StAGebV) i. d. F. der Bekanntma-
chung vom 24.09.1991 (BGBl. I S. 1915), die durch Art. 2 Abs. 1 des Gesetzes 
vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154) geändert worden ist.

32 Radtke, Einführung in die niedersächsischen verwaltungskostenrechtlichen 
Vorschriften, in: Beilage Niedersachsen zur DVP 8/78, S. 13; Saller, Die Neben-
entscheidungen in Ausgangs- und Widerspruchsbescheid – Kostenentscheidung 
und Aufwendungsersatz nach § 80 VwVfG, in: Nds.VBl. 2001, 258, 260.

33 Pieroth, in Jarass/Pieroth, GG-Kommentar, 12. Aufl. 2012, Art.  85 Rn. 1; 
Windthorst, in Sachs (s. Fn. 19), GG, Art. 87d Rn. 34.

der Bund Gebrauch gemacht und in § 31 Abs. 2 LuftVG34 abschlie-
ßend aufgezählte Aufgaben der Luftverkehrsverwaltung den Län-
dern als Auftragsverwaltung übertragen. Dementsprechend hatten 
die Länder beim Vollzug des Luftverkehrsgesetzes Kosten nach § 32 
Abs. 1 S. 1 Nr. 13 LuftVG in Verbindung mit der dazu ergangenen 
(Bundes-)Gebührenverordnung, namentlich der Kostenverordnung 
der Luftfahrtverwaltung35, und dem Verwaltungskostengesetz zu er-
heben.
Führten Landes- oder Kommunalbehörden Bundesgesetze als eigene 
Angelegenheit (Art. 83 f. GG) aus, galt nach § 1 Abs. 2 S. 2 BVwKostG 
das Verwaltungskostengesetz nur, wenn es durch Bundesgesetz mit 
Zustimmung des Bundesrates ausdrücklich für anwendbar erklärt 
wurde (z. B. § 6a Abs. 3 des Straßenverkehrsgesetzes). 
Durch Art. 5 Abs. 1 des Gesetzes zur Strukturreform des Gebüh-
renrechts des Bundes vom 7. August 201336 ist das Bundesverwal-
tungskostengesetz nun durch das nachfolgend zu erörternde Bun-
desgebührengesetz abgelöst worden und an sich außer Kraft getreten. 
Dennoch wird das BVwKostG in der bis zum 14.  August 2013 
geltenden Fassung bei der Gebührenerhebung in einigen Rechtsge-
bieten von den Ländern auch künftig ergänzend anzuwenden sein! 
Hintergrund ist der, dass bestimmte bundesrechtliche Gebührenvor-
schriften für Amtshandlungen und Leistungen von Landesbehörden 
wegen des Bedürfnisses nach bundeseinheitlicher Gebührenregelung 
bestehen geblieben sind und diese (Bundes-)Fachgesetze und Fach-
verordnungen auf das BVwKostG Bezug nehmen.37

Beispiele: 
– § 38 StAG i. V. m. § 3a Nr. 2 StAGebV
–  § 6a Abs. 3 StVG, § 34a Abs. 2 und 3 des Fahrlehrergesetzes 

(FahrlG) und § 18 Abs. 2 des Kraftfahrsachverständigengesetzes 
(KfSachfG) jeweils i. V. m. § 6 GebOSt

– §§ 56, 57 Abs. 6 des Personenbeförderungsgesetzes (PBefG)

Eine subsidiäre Anwendung des neuen BGebG kommt dagegen 
nicht in Betracht, denn dieses beschränkt den Anwendungsbereich 
auf die Erhebung von Gebühren und Auslagen für öffentliche Leis-
tungen der Behörden des Bundes und der bundesunmittelbaren Kör-
perschaften, Anstalten und Stiftungen des öffentlichen Rechts (§ 2 
Abs. 1, Abs. 2 S. 1 BGebG). Es findet damit auf die Gebührenerhe-
bung durch die Länder keine Anwendung.
Um infolge der fortgeltenden bundeseinheitlichen Gebührenrege-
lungen einer vernünftigen Gebührenkalkulation in den Ländern 
Rechnung zu tragen, ist der Bund auf Schätzungen der Länder an-
gewiesen, wie hoch der Personal- und Sachaufwand für Amtshand-
lungen der Landesbehörden ist. Dementsprechend sind infolge von 

34 Luftverkehrsgesetz vom 01.08.1922 (RGBl. I S. 681), neugefasst durch Bekannt-
machung vom 10.05.2007 (BGBl. I S. 698), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3198).

35 LuftkostV vom 14.02.1984 (BGBl. I S. 346), zuletzt geändert durch Art. 2 des 
Gesetzes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3198).

36 BGBl. I S. 3154, 3211.
37 So hat sich der Bundesrat in seiner Stellungnahme zum Gesetzentwurf der 

Bundesregierung (vgl. BT-Drs. 17/10422, S.  221) gegen eine Trennung von 
Bundes- und Landesgebühren u. a. im Straßenverkehrsrecht einschließlich des 
Güterkraftverkehrsrechts und des Personenbeförderungsrechts ausgesprochen. 
Die Länder fürchteten den damit verbundenen Verwaltungsaufwand durch 
Übernahme der aus dem Bundesrecht herausfallenden Gebühren in Landes-
gebührenregelungen. Dies hätte zur Verhinderung eines „Gebührentourismus“ 
einen erheblichen Abstimmungsbedarf der Länder untereinander erfordert, 
der nur schwer zu erreichen gewesen wäre (so Stellungnahme des Bundesrates 
a. a. O.).
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Neuregelungen verschiedener Vorschriften (vgl. z. B. §§ 6a Abs. 2 
S. 3-5 StVG, 34a Abs. 2 S. 4-6 FahrlG, 18 Abs. 2 S. 5-7 KfSachfG, 
57 Abs. 6 PBefG) die Länder (mindestens fünf ) aufgefordert, dem 
Bundesgesetzgeber entsprechende Gebührenerhebungsgrundlagen 
zu liefern. Diese werden anschließend in eine einheitliche Gebüh-
renordnung übertragen bzw. die bestehenden Fachverordnungen 
entsprechend angepasst.38

Auf dem Gebiet der Luftverkehrsverwaltung, soweit diese durch die 
Länder im Auftrag des Bundes ausgeführt wird, sollte sich nach dem 
Entwurf des Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des 
Bundes nach Ablauf einer Übergangsfrist von fünf Jahren die Ge-
bührenerhebung in den Ländern ausschließlich nach Landesrecht 
richten.39 Die entsprechende Gesetzgebungskompetenz hätte den 
Ländern nach Art. 85 Abs. 1 S. 1 in Verbindung mit Art. 30 GG 
zugestanden.40 Im Gesetzgebungsverfahren haben die Länder jedoch 
darauf bestanden, dass es bei der Gebührenerhebung im Rahmen 
der Luftverkehrsverwaltung bei einer bundeseinheitlichen Regelung 
bleiben soll.41 Deshalb sind auch in Zukunft von den Ländern beim 
Vollzug des Luftverkehrsgesetzes Kosten nach § 32 Abs. 1 S. 1 Nr. 13 
LuftVG in Verbindung mit der Kostenverordnung der Luftfahrtver-
waltung und dem Verwaltungskostengesetz in der bis zum 14. Au-
gust 2013 geltenden Fassung zu erheben (vgl. § 1 Abs. 2 LuftKostV).

b) Bundesgebührengesetz
Das neue Bundesgebührengesetz ist am 15. August 2013 in Kraft 
getreten. Eine wesentliche Neuerung gegenüber dem bisherigen Ver-
waltungskostengesetz ist die in § 1 BGebG normierte zentrale Er-
mächtigungsgrundlage zur Erhebung von Gebühren und Auslagen. 
Es besteht keine ausnahmslose Verpflichtung zur Gebührenerhe-
bung; vielmehr hat die gebührenerhebende Stelle diese Verpflichtung 
nach Maßgabe des Bundesgebührengesetzes und der Gebührenver-
ordnungen nach § 22 Abs. 3 und 4 BGebG auszuüben.42 Mit diesem 
Gesetz hat der Gesetzgeber eine weitgehende Trennung des Gebüh-
renrechts von Bund und Ländern angestrebt. In Niedersachsen und 
allen anderen Bundesländern gilt dieses Gesetz nicht. Entscheidend 
hierfür ist die schon erwähnte Beschränkung des Anwendungsbe-
reichs des BGebG auf die Gebührenerhebung durch Bundesbe-
hörden (§ 2 BGebG). Infolgedessen wird mit einer vereinfachten 
Rechtsanwendung für die Verwaltungen der Länder und Kommu-
nen gerechnet, weil das bisherige Nebeneinander von Bundes- und 
Landesgebührenrecht in einigen Rechtsgebieten entfällt.43 Gebüh-
renrechtliche Regelungen für individuell zurechenbare öffentliche 
Leistungen44 der Länderbehörden werden insoweit grundsätzlich 

38  Telefonische Auskunft vom 12.09.2013 des Bundesministeriums des Innern.
39 BT-Drs. 17/10422, S. 81.
40 BT-Drs. 17/10422, S. 79, 81.
41 Vgl. Stellungnahme des Bundesrates, in BT-Drs. 17/10422, S. 221 sowie Ste-

nograf. Bericht der 910. Bundesratssitzung vom 7. Juni 2013, BR-PlPr 910, 
S. 284C-284D.

42 Vgl. Bericht des Innenausschusses zum Gesetzentwurf der Bundesregierung –
Drucksache 17/10422 – in: BT-Drs. 17/12722, S. 6.

43 So die Gesetzesbegründung, vgl. BT-Drs. 17/10422, S. 79, 82.
44 Der Begriff der öffentlichen Leistung in § 3 Abs. 1 BGebG ist gegenüber dem 

bisher im Bundesverwaltungskostengesetz verwendeten Begriff der „Amtshand-
lung“ weiter gefasst und umfasst – auch über die bisherigen Amtshandlungen 
hinaus – ebenso die Zulassung zur Nutzung öffentlicher Einrichtungen, Über-
wachungsmaßnahmen, Prüfungen und Untersuchungen sowie sonstige Leistun-
gen, die im Rahmen einer öffentlich-rechtlichen Verwaltungstätigkeit erbracht 
werden, soweit ihnen Außenwirkung zukommt (vgl. BT-Drs. 17/10422, S. 94).

den Ländern überlassen.45 Diese können für ihren Verwaltungsvoll-
zug Kostenregelungen nach Art. 84 Abs. 1 S. 1 GG treffen oder von 
den bisherigen Gebührenregelungen des Bundes nach Art. 84 Abs. 1 
S.  2 GG abweichende Vorschriften durch Landesrecht erlassen.46 
Dementsprechend regeln die Art. 3 und 4 des Gesetzes zur Struk-
turreform des Gebührenrechts des Bundes die Aufhebung einiger 
bundesrechtlicher Kostenregelungen.47 Soweit die bisherigen bun-
desrechtlichen Vorgaben für die Gebührenerhebung nunmehr für die 
Gesetzgebung der Länder geöffnet wurden, sollen diese Regelungen 
spätestens fünf Jahre nach Inkrafttreten des BGebG durch landes-
rechtliche Normen abgelöst werden.48 Zur Verdeutlichung wird dies 
am Beispiel des Verwaltungsvollzugs des Waffengesetzes erläutert:
Nach der Neuregelung des § 50 Abs. 1 WaffG werden übergangs-
weise – wie bisher – in Verbindung mit der WaffKostV für individuell 
zurechenbare öffentliche Leistungen von den Landesbehörden bzw. 
Kommunen Gebühren und Auslagen erhoben. Die Norm ist an die 
neuen Begrifflichkeiten aus dem BGebG angepasst worden. Neu 
normiert § 60 1. Hs. WaffG die Fortgeltung der WaffKostV in den 
Ländern bis zum 14. August 2018, solange die Länder keine ander-
weitige Regelung getroffen haben. Sowohl § 50 WaffG als auch die 
WaffKostV werden mit Wirkung vom 14.08.2016 aufgehoben.49 Die 
Aufhebung des § 60 WaffG tritt erst am 14.08.2018 in Kraft.50 Folg-
lich muss spätestens bis dahin auch vom Land Niedersachsen die Ge-
bührenerhebung für den Vollzug des Waffengesetzes durch Gesetz 
oder durch eine Gebührenverordnung auf Grundlage des sogleich 
zu erörternden Nds. Verwaltungskostengesetzes bestimmt werden.

c) Niedersächsisches Verwaltungskostengesetz
Dieses Gesetz findet Anwendung beim Vollzug von Landesrecht für 
Amtshandlungen erstens in Angelegenheiten der (unmittelbaren) 
Landesverwaltung und zweitens im übertragenen Wirkungskreis der 
Gebietskörperschaften und anderer Körperschaften des öffentlichen 
Rechts (§ 1 Abs. 1 S. 1 NVwKostG). Dies gilt jedoch nur, soweit nicht 
vorrangig besondere landesrechtliche Kostenregelungen gelten.51

Beispiel: 
Kostenerhebung für die Anordnung einer Abrissverfügung nach 
§ 79 Abs. 1 S. 1, S. 2 Nr. 4 der Nds. Bauordnung (NBauO):
Bei der NBauO handelt es sich um ein Landesgesetz. Die Kos-
tenerhebung richtet sich somit nach Landeskostenrecht. Da die 
NBauO keine kostenrechtliche Spezialregelung enthält, gilt § 1 
Abs.  1 NVwKostG. Die konkreten Gebühren ergeben sich aus 
der aufgrund des § 3 Abs. 1 NVwKostG erlassenen Baugebühren-

45 Ausgenommen sind die – zum Teil auch oben schon genannten – Rechtsgebiete, 
in denen es bei bundeseinheitlichen Gebührenregelungen verbleibt.

46 Vgl. BT-Drs. 17/10422, S. 79.
47 Vgl. BGBl. 2013 I S. 3154, 3199 ff. So wird sich künftig bspw. beim Verwaltungs-

vollzug des Medizinproduktegesetzes, des Waffen- und Sprengstoffgesetzes die 
Gebührenerhebung nach landesrechtlichen Regelungen richten. 

48 Vgl. Art.  5 Abs. 3 des Gesetzes zur Strukturreform des Gebührenrechts des 
Bundes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3211).

49 So Art. 3 Abs. 13 und Abs. 14 sowie Art. 5 Abs. 2 des Gesetzes zur Struktur-
reform des Gebührenrechts des Bundes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3200, 
3211).

50 Art. 4 Abs. 65 sowie Art. 5 Abs. 3 des Gesetzes zur Strukturreform des Gebüh-
renrechts des Bundes vom 07.08.2013 (BGBl. I S. 3154, 3205, 3211).

51 Vgl. z. B. §§ 5, 10 Abs. 8 Nds. Meldegesetz (NMG), 27 Abs. 3 NMG i. V. m. 
Tarif-Nr. 63.1 des Kostentarifs der AllGO; § 105 Nds. SOG; § 16 Abs. 7 Nds. 
Datenschutzgesetz; § 73 Nds. Verwaltungsvollstreckungsgesetz.
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ordnung52 (§ 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 1, S. 2 BauGO und der laufenden 
Nummer 11.6 des Gebührenverzeichnisses). Die Auslagen werden 
nach § 13 NVwKostG erhoben.

Für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen und Gegenstände, die 
sich im Eigentum oder in der Verwaltung des Landes befinden, können 
Benutzungsgebühren und für Leistungen, die von einer Landesbehörde 
oder im übertragenen Wirkungskreis von einer Gebietskörperschaft 
oder einer anderen Körperschaft des öffentlichen Rechts bewirkt wer-
den, ohne dass sie Amtshandlungen sind, Leistungsgebühren erhoben 
werden (§ 14 Abs. 1 S. 1 NVwKostG). Diese Regelung ergänzt den 
auf Amtshandlungen beschränkten § 1 Abs. 1 NVwKostG auf Be-
nutzungs- und sonstige Leistungsfälle und bietet die Möglichkeit, jede 
Leistungserbringung unter Gebührenpflicht zu stellen.53

d) Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
Da § 1 Abs. 1 S. 1 Nr. 2 NVwKostG den Anwendungsbereich des 
Nds. Verwaltungskostengesetzes ausdrücklich auf Amtshandlungen 
des übertragenen Wirkungskreises beschränkt, kann Grundlage ei-
ner Kostenentscheidung für eine Angelegenheit des eigenen Wir-
kungskreises nur eine Satzung der Selbstverwaltungskörperschaft 
sein (vgl. § 2 Abs. 1 und § 4 Abs. 1 des NKAG54). § 4 Abs. 1 NKAG 
räumt Gemeinden und Landkreisen die Befugnis zur Erhebung von 
Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungskreis ein, die als Gegen-
leistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten 
erhoben werden, wenn die Beteiligten hierzu Anlass gegeben haben. 
Für die Erhebung von Verwaltungsgebühren im eigenen Wirkungs-
kreis bedarf es nach § 2 Abs. 1 S. 1 NKAG einer Satzung55. 

Beispiele für eine Gebührenerhebung der Selbstverwaltungskör-
perschaften:
–  Gebühren für Straßenreinigung (Straßenreinigungsgebühren-

satzung)
– Müllabfuhr (Abfallentsorgungsgebührensatzung)
– Inanspruchnahme eines Friedhofs (Friedhofsgebührensatzung)

Regelungen zur Gebührenbefreiung sind in § 4 Abs. 2 und 3 NKAG 
enthalten. Im Übrigen gelten nach § 4 Abs. 4 S. 1 NKAG die Vor-
schriften des NVwKostG sinngemäß. Diese Verweisung auf die 
Bestimmungen des NVwKostG soll die Anwendung eines einheit-
lichen Verwaltungskostenrechts im Land sicherstellen, indem die 
Gemeinden und Landkreise für die Verwaltungskosten im eigenen 
Wirkungskreis die gleichen Rechtsnormen anwenden, mit denen 
sie bereits aus dem Verwaltungskostenrecht des übertragenen Wir-
kungskreises vertraut sind.56

IV. Der Kostenanspruch nach dem NVwKostG

Der Kostenanspruch entsteht dem Grunde nach, wenn die handelnde 
Behörde eine kostenpflichtige Amtshandlung vornimmt (sachlicher 

52 Verordnung über die Gebühren und Auslagen für Amtshandlungen der Bauauf-
sicht (Baugebührenordnung – BauGO –) vom 13.01.1998 (Nds. GVBl. 1998, 
S. 3).

53  Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 14 Erl. 1.1.
54 Nds. Kommunalabgabengesetz (NKAG) i. d. F. vom 23.01.2007 (Nds. GVBl. 

S. 41), zuletzt geändert durch Art. 3 des Gesetzes vom 18.07.2012 (Nds. GVBl. 
S. 279).

55 Vgl. z. B. Verwaltungskostensatzung der Stadt Braunschweig vom 16.06.1992 
(Amtsbl. Nr. 17 vom 18.12.2009, S. 55).

56 RdErl. d. MI vom 19.07.1990, in: Nds. MBl. S. 997.

Kostenanspruch), zu der ein Beteiligter Anlass gegeben hat („Veran-
lasser“ – persönlicher Kostenanspruch). Zwischen dem Rechtsträger 
der handelnden Behörde und dem Veranlasser besteht dann das Kos-
tenschuldverhältnis, sofern keine Ausnahmen geregelt sind. 

1. Kostenschuldner

Der Veranlasser der Amtshandlung ist zugleich der Kostenschuldner 
(§ 5 Abs. 1 S. 1 NVwKostG). Veranlasser ist nicht nur derjenige, 
der z. B. durch eine Antragstellung eine Amtshandlung willentlich 
herbeiführt, sondern auch derjenige, der eine Amtshandlung durch 
sein von ihm zu vertretendes kausales Verhalten (Tun, Dulden oder 
Unterlassen) auslöst. 

Beispiele:
–  Widerruf einer Reisegewerbekarte wegen Unzuverlässigkeit 

des Reisegewerbetreibenden; Kostenschuldner ist der Reisege-
werbetreibende.

–  Anordnung nach § 11 Nds. SOG zur Reinigung und Desinfi-
zierung einer vermieteten Wohnung wegen Ungezieferbefalls; 
Kostenschuldner ist der Mieter (als Inhaber der tatsächlichen 
Gewalt) oder, falls dieser z. B. wegen Vermögensverfalls oder 
mangelnder Ermittelbarkeit (in Fällen von Mietnomaden) 
nicht in Anspruch genommen werden kann, der Eigentümer.

–  Beseitigungsanordnung für einen nicht genehmigungsfähigen 
Bau; Kostenschuldner ist derjenige, der den Schwarzbau er-
richtet hat.

Anlass zu einer Amtshandlung gibt dagegen nicht, wer auf Verfeh-
lungen anderer hinweist, weil diese Person nicht in eine rechtliche 
Beziehung zur Behörde tritt.

Beispiel:
–  Hinweis auf eine unerlaubte Sondernutzung einer Straße durch 

Abstellen eines Anhängers allein zu Werbezwecken; Kosten-
schuldner ist nicht der Hinweisgeber, sondern der Eigentümer 
des Anhängers. 

Nach § 5 Abs. 1 S. 2 NVwKostG haften mehrere Kostenschuldner 
als Gesamtschuldner (vgl. hierzu § 421 BGB). Voraussetzung der 
gesamtschuldnerischen Haftung ist die Identität der Schuld, d. h. die 
gleichen Kosten müssen von den Schuldnern gemeinsam verursacht 
worden sein und auf derselben Amtshandlung beruhen. Die Zahlung 
der Kosten durch einen Schuldner befreit die Übrigen von ihrer Kos-
tenschuld (vgl. § 422 Abs. 1 S. 1 BGB).

Beispiel:57 
Ein Ehepaar beantragt gemeinsam eine Baugenehmigung. Beide 
Ehepartner sind Antragsteller (Bauherren) und damit Kosten-
schuldner nach § 5 Abs. 1 S. 1 NVwKostG. Wegen der Gesamt-
schuldnerschaft kann die Behörde die Kosten für die Baugeneh-
migung entweder vom Ehemann oder von der Ehefrau verlangen. 
Stattdessen kann sie aber auch die Kosten (zu gleichen oder unter-
schiedlichen Teilen) auf beide Partner aufteilen.

57 Vgl. Doll/Stengel, Verwaltungskostenrecht, Bd. 22 der Bayerischen Verwaltungs-
schule (Hrsg.), Rechtsstand: 1. Jan. 2011, Anm. 3.2.5.
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2. Kostenberechtigter

Kostenberechtigter ist gem. § 4 Abs. 1 NVwKostG der Rechtsträger, 
der die Amtshandlung vorgenommen hat. Die Norm stellt klar, dass 
Kostengläubiger nicht die konkrete Dienststelle ist (z. B. Bauamt, 
Ordnungsamt, Bürgeramt), die im Außenverhältnis zu dem Kosten-
schuldner tätig geworden ist, sondern deren Rechtsträger.
Nach §  4 Abs.  2 NVwKostG kann durch Rechtsverordnung be-
stimmt werden, dass an den vereinnahmten Kosten andere Rechts-
träger beteiligt werden, deren Dienststellen bei der Vorbereitung der 
Amtshandlung wesentlich mitgewirkt haben.58 Eine Sonderregelung 
für die Amtshilfe normiert § 8 VwVfG.

3. Kostenfreiheit und Billigkeitsmaßnahmen

a) Kosten-/Gebührenfreiheit
Der Kostenanspruch entfällt, wenn Ausnahmen bestimmt sind. Aus-
nahmen vom sachlichen Kostenanspruch sind beispielsweise in ver-
schiedenen Bundes- und Landesgesetzen speziell geregelt:
• § 64 Abs. 1 SGB X
• § 56 Abs. 3 S. 2 OWiG
• § 24 Abs. 3 S. 1 DSchG
• § 16 Abs. 7 NDSG
• §§ 5, 10 Abs. 8 NMG

Kostenfreiheit bedeutet, dass weder Gebühren noch Auslagen zu er-
heben sind. 

Außerdem normiert § 2 NVwKostG gebührenfreie Amtshandlungen. 
Für die in § 2 Abs. 1 S. 1 NVwKostG genannten Veranlasser besteht 
Gebührenfreiheit. Die Auslagenerhebung ist von dieser Ausnahme-
regelung nicht berührt. Es handelt sich bei § 2 Abs. 1 NVwKostG um 
Fälle der persönlichen Gebührenfreiheit. 
Ferner kann gem. § 2 Abs. 2 NVwKostG im Einzelfall eine sachliche 
Gebührenfreiheit oder -ermäßigung gewährt werden, wenn daran ein 
öffentliches Interesse besteht. Da grundsätzlich an der Gebührener-
hebung selbst ein öffentliches Interesse besteht, ist Voraussetzung 
dieser Norm, dass ein überwiegendes öffentliches Interesse gegen 
die Gebührenerhebung spricht.59 Es ist umstritten, wie die Frage zu 
beurteilen ist, ob ein „öffentliches Interesse“ besteht, von der Ge-
bührenerhebung ganz oder teilweise abzusehen. Während nach einer 
Auffassung § 2 Abs. 2 NVwKostG als eine sog. Kopplungsvorschrift60 
dogmatisch so zu verstehen sei, dass zunächst unter den unbestimm-
ten Rechtsbegriff des „öffentlichen Interesses“ zu subsumieren und 
erst dann in einem zweiten Schritt die ggf. der Behörde eröffnete 
Ermessensentscheidung gesondert zu überprüfen sei61, vertritt die 
Gegenauffassung, dass es sich um eine einheitliche Ermessensent-
scheidung handle, die sich an dem unbestimmten Rechtsbegriff des 
öffentlichen Interesses auszurichten habe62. Die letztgenannte Auf-

58 Vgl. hierzu bspw. §§ 5 S. 1, 7 BauGO (Fn. 52); die Verordnung über die Kosten-
beteiligung nach § 4 Abs. 2 des Niedersächsischen Verwaltungskostengesetzes 
(Kostenbeteiligungs-Verordnung) vom 10.06.1991 (Nds. GVBl. S. 215).

59 Saller (Fn. 32), Nds.VBl. 2001, 258, 261.
60 Vgl. Kopp/Ramsauer, VwVfG, 13. Aufl. 2012, § 40 Rn. 21 m. w. N.
61 So Senatsbeschl. v. 17.03.2003 – 11 LA 440/02, zit. nach OVG Lüneburg, 

Urt. vom 26.01.2012 – 11 LB 226/11, juris, Rn. 25; Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 2 
Erl. 3.2 m. w. N.

62 So OVG Lüneburg, Urt. vom 25.04.2003 – 1 LB 343/02, juris, Rn. 23 unter 
Berufung auf den Beschl. des Gem. Senats der obersten Gerichtshöfe des Bundes 
vom 19.10.1971, BVerwGE 39, 355, 364 ff.

fassung begründet dies damit, dass bei der Entscheidung nach § 2 
Abs. 2 NVwKostG eine Ermessensentscheidung, die sich völlig von 
dem vorher festgestellten Vorliegen eines öffentlichen Interesses 
an dem Absehen von der Gebühr lösen könne, nicht möglich sei. 
Im Rahmen der Ermessensentscheidung müsse zwangsläufig das 
öffentliche Interesse am Absehen von der Gebühr berücksichtigt 
und die Ermessenserwägung darauf bezogen werden, sodass eine 
Trennung von beiden Entscheidungselementen unmöglich sei.63 
Für diese Auffassung spricht, dass für die Auslegung des unbestimm-
ten Rechtsbegriffs dieselben Kriterien maßgeblich sind wie für die 
Beurteilung der Ermessensentscheidung. Denn das öffentliche Inte-
resse als unbestimmter Rechtsbegriff bestimmt Inhalt und Grenzen 
der pflichtgemäßen Ermessensausübung für einen Gebührenver-
zicht oder eine Gebührenermäßigung. Dennoch sollten unbestimm-
ter Rechtsbegriff und Ermessen im Interesse der Rechtsklarheit aus-
einander gehalten und getrennt voneinander bewertet werden.64 Eine 
neuere Entscheidung des OVG Lüneburg betont, dass selbst wenn 
von einer einheitlichen Ermessensentscheidung auszugehen sei, sich 
diese jedenfalls an dem unbestimmten Rechtsbegriff des öffentlichen 
Interesses ausrichten müsse, d.h. die Behörde einen Gebührenver-
zicht nach Ermessen erst dann aussprechen dürfe, wenn das dazu er-
forderliche öffentliche Interesse gegeben sei.65 Diese Ausführungen 
sprechen dafür, zunächst das Vorliegen des öffentlichen Interesses 
festzustellen, sodass dieser Entscheidung zuzustimmen ist. Für die 
Frage, in welchen Fallkonstellationen an dem Absehen von der Er-
hebung einer Gebühr ein öffentliches Interesse bestehen kann, wird 
auf die Fallgruppen bei Loeser/Barthel66 verwiesen.
Gebührenfreiheit und -ermäßigung gem. § 2 Abs. 1 und 2 NVwKostG 
tritt allerdings nach § 2 Abs. 3 NVwKostG nicht für die dort genann-
ten Amtshandlungen oder Entscheidungen ein. Hervorzuheben ist 
insbesondere die fehlende Gebührenfreiheit bei Entscheidungen 
über förmliche Rechtsbehelfe (Widerspruch und Beschwerde), § 2 
Abs. 3 Nr. 2 NVwKostG. Aus der Gebührenfreiheit im Verwaltungs-
verfahren folgt also nicht auch eine Gebührenfreiheit im Rechtsbe-
helfsverfahren. 
Auch der Kostentarif der AllGO, die auf Grundlage des § 3 NVwKostG 
erlassen wurde, regelt einige Fälle sachlicher Gebührenfreiheit. So 
werden z. B. keine Gebühren erhoben für:
–  Gewährung von Akteneinsicht an Verfahrensbeteiligte im laufen-

den Verwaltungsverfahren (§ 1 AllGO und Anm. zu lfd. Nr. 1.4 
des Kostentarifs),

–  Auskünfte, um die aufgrund eines bestehenden oder früheren 
Dienst- oder Arbeitsverhältnisses in eigener Besoldungs-, Ver-
sorgungs- oder Tarifangelegenheit ersucht wird [Anm. b) zu lfd. 
Nr. 11 des Kostentarifs],

–  Ausstellung von Ausweisen, Beglaubigungen, Bescheinigungen 
und Zeugnissen in folgenden (nicht abschließend aufgezählten) 
Angelegenheiten: Ausstellung von Zeugnissen oder Beglaubigun-
gen von Zeugniskopien durch besuchte Schule, Gnadensachen, 
Nachweise der Bedürftigkeit, Angelegenheiten der Sozialversi-
cherung, der Sozialhilfe und der Kinder- und Jugendhilfe, Toten- 
und Beerdigungsscheine (Anm. zu den Nrn. 13.1 und 13.2.1 des 
Kostentarifs).

63 OVG Lüneburg, Urt. vom 25.04.2003 – 1 LB 343/02, juris, Rn. 23.
64 So schon Kopp/Ramsauer (Fn. 60), § 40 Rn. 21 m. w. N.
65 OVG Lüneburg, Urt. vom 26.01.2012 – 11 LB 226/11, juris, Rn. 25.
66 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 2 Erl. 3.4.1 ff.
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b) Billigkeitsmaßnahmen
Ist die Behörde grundsätzlich zur Kostenerhebung berechtigt, folgt 
aus den Grundsätzen der Kostengleichheit und der sparsamen Haus-
haltsführung zugleich die Pflicht zur Erhebung der Kosten. §  11 
NVwKostG durchbricht diese grundsätzliche Pflicht, sodass im Ein-
zelfall die Verwaltung von der Geltendmachung von Gebühren (§ 11 
Abs. 1-5 NVwKostG) und Auslagen (§ 11 Abs. 1 und 2 NVwKostG) 
– neben § 2 Abs. 2 NVwKostG – ganz oder teilweise absehen kann 
oder muss.
Nach § 11 Abs. 1 NVwKostG sind Kosten, die dadurch entstanden 
sind, dass die Behörde die Verwaltungsangelegenheit unrichtig be-
handelt hat, zu erlassen. Unrichtig im Sinne dieser Bestimmung ist 
jedes Verwaltungshandeln, das von der Rechtsordnung nicht gedeckt 
ist.67 Das ist u. a. dann der Fall, wenn die Behörde eine Rechtsnorm 
rechtswidrig oder unzweckmäßig anwendet oder die Entscheidung 
auf eine nichtige Vorschrift stützt. Weitere Voraussetzung für den 
Kostenerlass ist, dass diese unrichtige Sachbehandlung für die Ent-
stehung der Kosten ursächlich gewesen ist. Sind diese Voraussetzun-
gen erfüllt, entfällt für den Kostenschuldner die Kostenpflicht kraft 
Gesetzes. Die Kosten sind von Amts wegen zu erlassen; soweit sie 
bereits gezahlt wurden, sind sie zu erstatten.
Zur Vermeidung von sozialen Härten können nach §  11 Abs.  2 
NVwKostG festgesetzte Kosten gestundet, ermäßigt oder erlassen 
werden. Eine Stundung nach § 11 Abs. 2 S. 1 NVwKostG kann 
erfolgen, wenn:
–  anderenfalls die sofortige Einziehung für den Schuldner mit einer 

erheblichen Härte verbunden wäre, 
– die Härte nicht selbst verschuldet ist und
–  die Durchsetzung des Anspruchs durch die Stundung nicht ge-

fährdet wird.68

Eine erhebliche Härte ist anzunehmen, wenn sich der Kostenschuld-
ner aufgrund ungünstiger wirtschaftlicher Verhältnisse vorüber-
gehend in ernsthaften Zahlungsschwierigkeiten befindet oder im 
Fall der sofortigen Kosteneinziehung in diese geraten würde. Eine 
selbstverschuldete Notlage schließt eine erhebliche Härte aus.69 Des 
Weiteren darf durch die Stundung die Durchsetzung des Kostenan-
spruchs nicht gefährdet werden. Hiernach scheidet eine Stundung 
von vornherein aus, wenn nach dem Gesamtbild der konkreten wirt-
schaftlichen Situation damit zu rechnen ist, dass die Einziehung des 
Anspruchs später nicht oder nur unter erschwerten Voraussetzungen 
möglich sein wird. Sind die Stundungsvoraussetzungen gegeben, 
entscheidet die Behörde nach Ermessen über die Gewährung des 
Zahlungsaufschubs. Ein Antrag des Kostenschuldners für eine Stun-
dung wird nicht vorausgesetzt.
Darüber hinaus ist die Behörde berechtigt, eine Ermäßigung oder 
einen Erlass der Kosten zu gewähren, wenn dies im Einzelfall mit 
Rücksicht auf die wirtschaftlichen Verhältnisse des Kostenschuld-
ners oder sonst aus Billigkeitsgründen geboten ist (§ 11 Abs. 2 S. 2 
NVwKostG). Aus Billigkeitsgründen geboten sind Ermäßigung 
oder Erlass der Kosten, wenn eine unverschuldete wirtschaftliche 
Notlage vorliegt und sonst eine Existenzgefährdung des Schuldners 
zu befürchten ist.70 

67 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 11 Erl. 3.1 m. w. N.; ebenso VG Göttingen, Beschl. 
vom 10.06.2013 – 2 B 649/12 – juris, Rn. 28 m. w. N.

68 Saller (Fn. 32), Nds.VBl. 2001, 258, 261.
69 Loeser/Barthel (Fn. 3), § 11 Erl. 4.1.
70 Loeser/Barthel (Fn. 3), § 11 Erl. 4.2.

Aufgrund des Ausmaßes der einzelnen Maßnahmen für den Kos-
tenanspruch hat die Behörde die Maßnahmen in der Reihenfolge 
Stundung, Ermäßigung, Erlass der Kosten zu prüfen. Gegebenen-
falls ist eine Niederschlagung, d. h. ein lediglich verwaltungsintern 
wirkender Verzicht auf die Beitreibung der im Verhältnis zum Kos-
tenschuldner fortbestehenden Kostenschuld zu erwägen. Dies setzt 
jedoch voraus, dass die Kosteneinziehung im Moment keinen Er-
folg verspricht oder die Kosten der Beitreibung außer Verhältnis zur 
Höhe der Forderung stehen.71

Auf eine Reduzierung der Gebührenhöhe bis auf ein Viertel des vol-
len Betrages kann der Bürger nach § 11 Abs. 3 NVwKostG hoffen, 
wenn sein Antrag auf Vornahme einer Amtshandlung ganz oder 
teilweise abgelehnt oder von ihm zurückgenommen wird, bevor die 
Amtshandlung beendet ist. Es liegt wiederum im Ermessen der Be-
hörde zu entscheiden, ob sie von dieser Billigkeitsermäßigung Ge-
brauch macht und wenn ja, wie hoch der Ermäßigungssatz ist.
Nach § 11 Abs. 4 NVwKostG kann schließlich eine Gebühr außer 
Ansatz bleiben, wenn ein Antrag entweder wegen Unzuständigkeit 
abgelehnt wird oder auf unverschuldeter Unkenntnis über dessen 
Aussichtslosigkeit beruht. Unverschuldete Unkenntnis liegt vor, 
wenn der Antragsteller nach einer ihm subjektiv zumutbaren gewis-
senhaften Prüfung einen überflüssigen, falschen oder unzulässigen 
Antrag stellt. Eine vorherige Belehrung über die Aussichtslosigkeit 
des Antrages schließt die Unkenntnis ebenso aus wie eine spätere 
Belehrung, auf die nicht unverzüglich die Rücknahme des Antrags 
erfolgt.72

§ 11 Abs. 5 NVwKostG räumt dem zuständigen Ministerium im 
Einvernehmen mit dem Finanzministerium die Befugnis ein, für 
bestimmte Arten von Amtshandlungen eine Gebühr – nicht auch 
Auslagen – ganz oder teilweise nicht zu erheben, wenn die Erhebung 
unbillig ist oder dem öffentlichen Interesse widerspricht. Auf dieser 
Grundlage sind eine Vielzahl von Runderlassen und Verordnungen 
ergangen.73 Bei diesen erlassenen Gebührenveränderungen handelt 
es sich um Fälle sachlicher Gebührenfreiheit.74

V. Die Kostenentscheidung

Mit dem Erlass einer verwaltungsrechtlichen Entscheidung hat die 
Behörde auch eine Regelung über die Kosten zu treffen. Besteht ein 
Kostenanspruch, der weder gestundet noch erlassen wurde, ist die 
Behörde verpflichtet, diesen Anspruch unverzüglich geltend zu ma-
chen.75 Dementsprechend trifft sie eine Kostenentscheidung. Diese 
unterteilt sich in die sog. Kostengrundentscheidung (auch Kosten-
lastentscheidung genannt), die stets zusammen mit der Sachent-
scheidung getroffen wird und eine – meist in einem gesonderten Be-
scheid zu erlassende – Kostenfestsetzungsentscheidung. 

1. Die Kostengrundentscheidung

Die Kostengrundentscheidung beinhaltet die sachliche und persön-
liche Kostenpflicht76; sie regelt, wer die Kosten des Verfahrens zu 

71 Saller (Fn. 32), Nds.VBl. 2001, 258, 261.
72 Loeser/Barthel (Fn. 3), § 11 Erl. 6; Saller (Fn. 32), Nds.VBl. 2001, 258, 262 .
73 Vgl. die Übersicht bei Loeser/Barthel (Fn. 3), § 11 Erl. 7.
74 So Radtke (Fn. 32), Beilage Niedersachsen zur DVP 8/78, S. 13, 15.
75 Dies folgt aus dem haushaltsrechtlichen Gebot, dass Erträge und Einzahlungen 

rechtzeitig und vollständig geltend zu machen und einzuziehen sind (§ 25 Abs. 1 
GemHKVO).

76 Loeser/Barthel (Fn. 3), § 7 Erl. 5.1.1 m. w. N.
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tragen hat. Erst durch sie wird überhaupt ein Kostenerstattungsan-
spruch dem Grunde nach zur Entstehung gebracht.77 Auf Grundlage 
der Kostengrundentscheidung erfolgt sodann die Kostenfestsetzung. 
Im Landeskostenrecht ist die Form der Kostenentscheidung nicht 
geregelt; hingegen sah § 14 Abs. 1 S. 4 und 5 BVwKostG in der bis 
14. August 2013 geltenden Fassung vor, dass die Kostenentscheidung 
sowohl in schriftlicher als auch mündlicher Form erlassen werden 
konnte. Da die Kostenentscheidung ein Verwaltungsakt (VA) im 
Sinne des § 35 VwVfG ist, sind die den VA betreffenden Regelun-
gen des Verwaltungsverfahrensgesetzes, insbesondere die Vorschrif-
ten über Bestimmtheit und Form (§ 37 VwVfG), Begründung (§ 39 
VwVfG) und Bekanntgabe (§ 41 VwVfG) zu beachten. Ergeht eine 
kostenpflichtige Amtshandlung, trifft die Behörde in einem schriftli-
chen Bescheid zugleich die Kostengrundentscheidung, die regelmä-
ßig als letzter Punkt des Bescheidtenors sowie als letzter Punkt der 
Begründung aufgenommen wird.

Beispiel: Bescheidauszug

Briefkopf

Sehr geehrte Frau …/sehr geehrter Herr …

1.  ich untersage Ihnen die Ausübung Ihres Gewerbes in dem 
Einzelhandelsgeschäft „Vitaminreich“. Sie haben damit die 
Geschäftsräume zu schließen.

2. (… Androhung der sofortigen Vollziehung)
3. (… Zwangsmittelandrohung)
4. Sie haben die Kosten des Verfahrens zu tragen.

Begründung:
2 . Begründung der Hauptsacheentscheidung
3 .  Begründung zur Androhung der sofortigen Vollziehung, Zwangs-

mittel
4 .  Sie haben Anlass zu diesem Verfahren gegeben und deshalb die 

Kosten zu tragen. Diese Entscheidung beruht auf §§ 1, 5 und 
13 des Nds. Verwaltungskostengesetzes (NVwKostG – Fund-
stelle) und § 1 in Verbindung mit Kostentarif Nr. 40.1.17.1 der 
Allgemeinen Gebührenordnung (AllGO – Fundstelle).

   Die Höhe der Kosten entnehmen Sie bitte dem Kostenfestset-
zungsbescheid, den ich Ihnen gesondert zusenden werde.

Rechtsbehelfsbelehrung: (bezieht sich auf Hauptsache- und Kostenent-
scheidung).

Sofern eine Amtshandlung kosten- oder zumindest gebührenfrei er-
geht, ist eine ausdrückliche Entscheidung darüber nicht zwingend 
vorgesehen. Aus Gründen der Bürgerfreundlichkeit sollte jedoch 
auch dies in einem Bescheid klargestellt werden. Die Tenorierung 
lautet dann: „Die Entscheidung ergeht kostenfrei.“ Oder: „Kosten 
werden nicht erhoben.“

2. Die Kostenfestsetzungsentscheidung

Die Kostenfestsetzungsentscheidung legt fest, welche Kostenschuld 
den Kostenschuldner trifft; sie bestimmt die konkrete Höhe der zu 

77 Pietzner/Ronellenfitsch, Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 12. Aufl. 
2010, § 44 Rn. 5.

zahlenden Gebühren und Auslagen. Es handelt sich um einen Leis-
tungsbescheid. Die Festsetzung der Verwaltungskosten erfolgt von 
Amts wegen (vgl. § 13 Abs. 1 S. 1 BGebG). Sie kann78 zusammen 
mit der Sach- und Kostengrundentscheidung ergehen. Erfolgt die 
Kostenfestsetzung indes getrennt von der Sach- und Kostengrun-
dentscheidung in einem gesonderten Bescheid, so sollte auch ihr eine 
eigene Rechtsbehelfsbelehrung beigefügt werden. Zuständig ist die 
Behörde, die die kostenpflichtige Amtshandlung vorgenommen hat. 

a) Inhalt der Kostenfestsetzungsentscheidung
Das NVwKostG enthält im Gegensatz zum BVwKostG (§ 14 Abs. 1 
S. 3 BVwKostG in der bis zum 14. August 2013 geltenden Fassung) 
und einigen anderen landesrechtlichen Gebührengesetzen79 keine 
Vorschrift über Form und Inhalt der Kostenfestsetzungsentschei-
dung. Sie kann schriftlich, mündlich oder elektronisch ergehen, muss 
aber folgende inhaltliche Mindestbestandteile aufweisen:
– die kostenerhebende Behörde,
– den Kostenschuldner,
– die kostenpflichtige Amtshandlung, Benutzung oder Leistung,
– die als Gebühren und Auslagen zu zahlenden Geldbeträge sowie 
–  an welche Stelle, wann und wie (z. B. auf welches Konto, „unter 

Angabe des Kassenzeichens…“) die Kosten zu zahlen sind.

Das neue Bundesgebührengesetz bestimmt in § 13 Abs. 1 S. 1 BGebG, 
dass die Gebühren schriftlich oder elektronisch festgesetzt werden. 
Auf eine mündliche Festsetzung wurde verzichtet, weil diese keine 
praktische Relevanz mehr habe.80 Allerdings verzichtet dieses Gesetz 
in Abweichung von § 14 Abs. 1 S. 3 BVwKostG nunmehr auf eine 
Aufzählung des oben genannten notwendigen Mindestinhalts der 
Gebührenfestsetzung, da diesen ohnehin das allgemeine Bestimmt-
heitserfordernis nach § 37 Abs. 1 VwVfG sowie die Formvorschrift 
des § 37 Abs. 3 VwVfG verlange.81

b) Kostenhöhe
Die Kostenhöhe ergibt sich aus der Summe der Gebühren und Aus-
lagen. Die Höhe der Gebühren ist in den Gebührenordnungen (§ 3 
Abs. 1 S. 1 NVwKostG) bestimmt und richtet sich nach der jeweili-
gen Gebührenart. Unterschieden wird zwischen folgenden Gebüh-
renarten:
–  Festgebühren schreiben in der Gebührenordnung einen bestimm-

ten, unveränderlichen Betrag vor, sodass der Behörde bei der Ge-
bührenbemessung kein Spielraum verbleibt;

  Beispiel: Meldebescheinigung nach § 27 Abs. 3 NMG „kostet“ 
4,80 € (Nr. 63.1 AllGO).

–  Wertgebühren, berechnen die Gebührenhöhe nach dem Wert des 
Gegenstandes der Amtshandlung;

  Beispiel: Für die Verwahrung einer Fundsache bei einem Schätz-
wert von über 25 € bis 500 € für die Dauer von bis zu vier Wochen 
sind 10 v. H. des Schätzwertes zu zahlen (Nr. 33.1.2.1 AllGO).

–  Zeitgebühren stellen bei der Bemessung auf den Zeitaufwand für 
die Amtshandlung ab;

  Beispiel: Gebühren für die Abnahme bestimmter Bauteile oder 
Bauarbeiten (§ 77 Abs. 1 Nr. 1 NBauO) sind nach Zeitaufwand 

78 Nach § 13 Abs. 1 S. 1 BGebG „soll“ die Gebührenfestsetzung zusammen mit der 
Sachentscheidung erfolgen.

79  Z. B. § 16 Abs. 1 LGebG Ba-Wü; § 14 Abs. 1 HessVwKostG vom 12.01.2004 
(GVBl. I, S. 36).

80  So die Gesetzesbegründung in BT-Drs. 17/10422, S. 110.
81 Vgl. BT-Drs. 17/10422, S. 110.
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zu bemessen (Nr. 4.4 des Gebührenverzeichnisses zur BauGO).
–  Rahmengebühren sind durch eine Gebührenunter- und -obergren-

ze charakterisiert und räumen der Behörde bei der Bemessung 
einen Ermessensspielraum ein. Bei der Festsetzung der konkreten 
Gebühr ist nach § 9 Abs. 1 NVwKostG das Maß des Verwal-
tungsaufwands für die einzelne Amtshandlung sowie der Wert des 
Gegenstandes der Amtshandlung zu berücksichtigen.

  Beispiel: Für eine Erlaubnis nach § 1 Heilpraktikergesetz ist eine 
Gebühr zwischen 280 € bis 800 € zu zahlen (Nr. 42.1 AllGO).

Bei der Pauschgebühr nach § 10 NVwKostG kann die Gebühr für 
regelmäßig wiederkehrende Amtshandlungen auf Antrag für einen 
im Voraus bestimmten Zeitraum, jedoch nicht länger als ein Jahr, 
durch einen Pauschbetrag abgegolten werden; bei der Bemessung des 
Pauschbetrages ist der geringere Umfang des Verwaltungsaufwands 
zu berücksichtigen. Die Möglichkeit der Erhebung von Pauschge-
bühren ist eine Ausnahme zu dem im NVwKostG geltenden Grund-
satz der Erhebung der Einzelaktsgebühr.82

Die zu zahlenden Auslagen83 werden in der Kostenfestsetzungsent-
scheidung einzeln festgelegt und genau bezeichnet.84 Sie sind in der 
tatsächlich angefallenen Höhe festzusetzen. Nach § 13 Abs. 1 S. 1, 
1. Halbsatz NVwKostG besteht eine Pflicht zur Auslagenerhebung; 
selbst bei Gebührenfreiheit sind Auslagen vom Kostenschuldner zu 
erstatten. Demnach ist es der Behörde auch in diesem Fall verwehrt, 
von der Erstattung abzusehen. Auslagenveränderungen sind nur un-
ter den Voraussetzungen des § 11 NVwKostG zulässig.85

3. Fälligkeit

Fälligkeit ist der Zeitpunkt, ab dem die Kosten gefordert werden 
können. Die Fälligkeit setzt zunächst voraus, dass der Kostenan-
spruch entstanden ist.86 Die Entstehung der Gebühren- und Aus-
lagenschuld ist in § 6 NVwKostG geregelt. Ist der Kostenanspruch 
entstanden, werden die Kosten mit der Bekanntgabe der Kostenent-
scheidung an den Kostenschuldner fällig, wenn nicht behördlich ein 
späterer Fälligkeitszeitpunkt bestimmt ist (§ 7 Abs. 1 NVwKostG). 
Mit „Kostenentscheidung“ ist hier – zumindest wenn die Kosten-
festsetzung nicht zusammen mit der Sach- und Kostengrundent-
scheidung ergeht – die Kostenfestsetzungsentscheidung gemeint. 
Denn erst mit dieser wird der Kostenschuldner aufgefordert, einen 
summenmäßig feststehenden Geldbetrag sofort oder zu einem genau 

82 Loeser/Barthel (Fn. 3), § 10 Erl. 2.
83 Vgl. hierzu schon die Ausführungen unter II. 2.
84 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 13 Erl. 1.
85 Vgl. dazu IV. 3. b).
86 Doll/Stengel (Fn. 57), Anm. 5.2.

bestimmten Zeitpunkt an die Behörde zu zahlen. Während die Kos-
tenforderung zeitgleich mit der Bekanntgabe der Kostenentschei-
dung grundsätzlich nur bei mündlichen Kostenentscheidungen mit 
sofortiger Zahlungsmöglichkeit in bar in Betracht kommen dürfte, 
wird die Behörde bei schriftlichen Kostenentscheidungen im Regel-
fall eine Zahlungsfrist von einem Monat gewähren.87

Werden die Kosten nicht bis zum Ablauf eines Monats nach dem 
Fälligkeitstag entrichtet, kann nach § 7a Abs. 1 NVwKostG für jeden 
angefangenen Monat der Säumnis ein Säumniszuschlag in Höhe von 
1 v. H. des rückständigen, auf 50 € nach unten abgerundeten Betrages 
erhoben werden. 
Nach § 7 Abs. 2 S. 1 NVwKostG kann die Vornahme einer Amts-
handlung von der vorherigen Zahlung der (gesamten) Kosten oder 
von der Zahlung oder Sicherstellung eines angemessenen (anteili-
gen) Kostenvorschusses abhängig gemacht werden. Der Kostenvor-
schuss wird nach Beendigung der Amtshandlung mit den endgülti-
gen Kosten verrechnet. In beiden Fällen wird der Bürger bereits vor 
der Leistungserbringung zu einer Kostenzahlung herangezogen. Die 
Regelung dient der Kostensicherung. Sie soll einerseits dem Bür-
ger dessen Kostenrisiko verdeutlichen und andererseits sicherstellen, 
dass die Behörde nach ihrer erbrachten Verwaltungsleistung nicht 
auf den Kosten „sitzen bleibt“.88

4. Verjährung

Durch Verjährung erlischt der Kostenanspruch (§  8 Abs.  1 S.  1 
NVwKostG). Diese Bestimmung unterscheidet nicht zwischen einer 
Festsetzungs- und einer Zahlungsverjährung wie in anderen Lan-
desgebührengesetzen89 vorgesehen. Vielmehr erlischt der Kostenan-
spruch drei Jahre nach Ablauf des Jahres, in dem die Kostenschuld 
entstanden ist (§ 8 Abs. 2 NVwKostG). Durch Zahlungsaufforde-
rung, durch Stundung und durch Rechtsbehelfe wird die Verjährung 
unterbrochen (§ 8 Abs. 3 S. 1 NVwKostG). Die bisher abgelaufene 
Verjährungsfrist verliert damit ihre Wirkung. Mit Ablauf des Jah-
res, in dem die Unterbrechung endet, beginnt die dreijährige Verjäh-
rungsfrist erneut.
Anders als im Privatrecht ist vom Kostenschuldner keine „Einrede 
der Verjährung“ zu erheben, sondern die kostenberechtigte Behörde 
hat die Verjährung von Amts wegen zu berücksichtigen.90

87 Doll/Stengel (Fn. 57), Anm. 5.2.
88 Doll/Stengel (Fn. 57), Anm. 5.4.1; Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 7 Erl. 6.
89 Vgl. z. B. Art. 13, 19 des Bayerischen Kostengesetzes vom 20.02.1998 (GVBl. 

S. 43); §§ 17, 23 LGebG Ba-Wü.
90 Loeser/Barthel (s. Fn. 3), § 8 Erl. 3.

Kommunales  
Bildungswerk e.V. Vergaberecht aktuell
Die Fachtagung Vergaberecht des Kommunalen Bildungswerks e.V. hat sich in den 
letzten Jahren zum Publikumsmagneten unter Experten aus Vergabestellen und mit 
Vergabe befassten Einrichtungen entwickelt. Innerhalb von nur drei Jahren hat sich 
die Anzahl der interessierten Fachbesucher fast verdoppelt. In diesem Jahr findet der 
Fachkongress in Berlin am 20. und 21. März statt.
Unter dem Titel „Das aktuelle Vergaberecht in der Praxis und Rechtsprechung“ richtet 
sich die bundesweite Tagung am 20./21. März an Führungskräfte und Mitarbeiter/
innen von Dienststellen, die mit der Vergabe oder Prüfung von Bau-, Liefer- und 

Dienstleistungen befasst sind. Tagungsschwerpunkte sind traditionell die neue 
Rechtsprechung, unter Berücksichtigung der EU-Vorgaben, die Vergabeverfahren in 
der Praxis sowie die Einführung und Probleme bei der e-Vergabe.

Veranstaltungsort ist das ABACUS Tierpark Hotel in Berlin.
Interessenten erhalten nähere Informationen beim Kommunalen Bildungswerk e.V. 
unter http://www.vergabetagung.de/ oder www.kbw.de
Telefonisch können weitere Informationen unter Tel.: 030-29 3350 0 erfragt werden.
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Teil 5: 

Vorläufige Bewilligung bei Selbstständigen im SGB II

Die Umsetzung der Regelungen des § 3 Alg II-V stellt sich in der Praxis 
der Leistungsträger schwierig dar. Es werden bei den Mitarbeiterinnen 
und Mitarbeitern teilweise fundierte Kenntnisse des Steuerrechts, der 
Betriebswirtschaft und des Sozialversicherungsrechts verlangt. Die Bei-
tragsreihe zur Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II soll 
daher eine konkrete Hilfestellung für die Praxis bei der Prüfung des Leis-
tungsanspruchs und der Ermittlung des anrechenbaren Einkommens bei 
selbstständiger Tätigkeit bieten.

Sollte eine Prognose vorliegen, aus der erkennbar wird, dass die 
Selbstständigkeit weiterhin dauerhaft ausgeübt wird, aber erst in ei-
nigen Monaten mit positivem Einkommen zu rechnen ist, ist der 
Bewilligungszeitraum in der Regel auf sechs Monate zu befristen. 
Dabei wird das gesamte verfügbare Einkommen aus dieser Erwerbs-
tätigkeit im Bewilligungszeitraum durch die Anzahl der Monate des 
Bewilligungszeitraumes geteilt und mit dem entsprechenden Teilbe-
trag gleichmäßig auf jeden Monat verteilt.

Beispiel 1:
Nach der vorliegenden Prognose ergibt sich folgende Vorausschau:

Januar Februar März April Mai Juni
Einkommen 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 12.000 €

Das gesamte Einkommen im Bewilligungszeitraum beträgt 
12.000,00 €, das durch die sechs Monate der selbstständigen 
Tätigkeit geteilt (also monatlich 2.000,00 €) und als normatives 
Einkommen jedem Monat (ob zugeflossen oder nicht) zugeord-
net wird. Bei einem Bedarf von monatlich 1.000,00 € läge damit 
rechnerisch auch keine Hilfebedürftigkeit vor.

Eine Verkürzung des Bewilligungszeitraumes ist in dieser Konstella-
tion aufgrund der fehlenden Atypik des Sachverhaltes nicht möglich, 
da rechnerisch bereits ab dem Monat Januar keine Hilfebedürftigkeit 
besteht.
Dieses Ergebnis wäre bei einer vorläufigen Bewilligung nicht sach-
gerecht1. Das normative Einkommen für die Monate Januar bis Mai 
wäre als fiktives Einkommen zu betrachten, dass nach der Rechtspre-
chung des Bundessozialgerichtes nicht berücksichtigt werden darf2. 
Danach dürfen nur sogenannte „bereite Mittel“ anspruchsmindernd 
berücksichtigt werden. Es kommt letztlich darauf an, ob eine auf den 
gesamten Bewilligungszeitraum bezogene Durchschnittsbetrach-
tung die tatsächlichen Einnahmen im Bedarfszeitraum widerspiegelt  

* Gert Kohnke ist Teamleiter für den Leistungsbereich im Jobcenter Dortmund, 
Michael Grosse ist Dozent an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung in 
Nordrhein-Westfalen im Fach Sozialrecht.

1 Vgl. LSG Schleswig-Holstein, Beschluss vom 06.10.2011, L 11 AS 146/11.
2 Vgl. BSG, Urteil vom 21.06.2011, B 4 AS 21/10 R.

und damit bereite Mittel zur Verfügung standen, um den notwendi-
gen Lebensunterhalt zu decken3.
Für den Zeitraum Januar bis Mai liegen tatsächlich keine bereiten 
Mittel vor, so dass auch keine Anrechnung erfolgen darf. Gleichwohl 
beträgt der Bewilligungszeitraum sechs Monate. Erst nach Beendi-
gung des vorläufigen Bewilligungszeitraumes darf im Rahmen einer 
abschließenden Berechnung eine Umsetzung bzw. Anrechnung des 
normativen Einkommens erfolgen.
Sollte für den Zeitraum Januar bis Mai eine abschließende Bewilli-
gung erfolgen (weil kein Einkommen vorliegen wird) und nur für den 
Monat Juni eine vorläufige Bewilligung, wäre aufgrund der dargestell-
ten Berechnung nach Beendigung des Bewilligungszeitraumes und 
der Zuweisung der durchschnittlichen Einkommen für den Zeitraum 
Januar bis Juni eine Überzahlung eingetreten, die nur nach den Vor-
schriften der §§ 45, 50 SGB X zurückgefordert werden könnte. 
Regelmäßig kann bei diesen Sachverhalten jedoch davon ausgegan-
gen werden, dass eine Rücknahme der Bewilligungsbescheide nach § 
45 SGB X nicht möglich sein wird, da die Voraussetzungen (vgl. § 45 
Abs. 2 Satz 3 SGB X) nicht erfüllt sind.
Neben einer erstmaligen Bewilligung aufgrund eines Neuantrages 
stellt sich weiterhin die Frage, ob eine bisher erfolgte abschließende 
Bewilligung (weil keine Erwerbstätigkeit ausgeübt wurde) innerhalb 
eines Bewilligungszeitraums in eine vorläufige Bewilligung umge-
wandelt werden kann (weil plötzlich eine selbstständige Tätigkeit 
aufgenommen wird). Nach § 48 Abs. 1 Satz 1 SGB X ist der Ver-
waltungsakt mit Wirkung für die Zukunft aufzuheben, soweit in den 
tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnissen, die beim Erlass eines 
Verwaltungsaktes mit Dauerwirkung vorgelegen haben, eine wesent-
liche Änderung eintritt.
Eine wesentliche Änderung im Sinne des § 48 Abs. 1 SGB X ist eine 
für die Anspruchsvoraussetzungen der bewilligten Leistung rechts-
erhebliche Änderung der tatsächlichen oder rechtlichen Verhältnisse. 
Wesentlich in diesem Sinne sind alle Änderungen, die dazu führen, 
dass die Behörde unter den nunmehr objektiv vorliegenden Verhält-
nissen den Verwaltungsakt nicht hätte erlassen dürfen. Die Feststel-
lung einer wesentlichen Änderung richtet sich damit nach dem für 
die Leistung maßgeblichen materiellen Recht.4
Das bedeutet für die Praxis, dass bei Aufnahme einer selbstständigen 
Tätigkeit im laufenden Bewilligungszeitraum der zugrunde liegende 
abschließende Bescheid teilweise für die Zukunft aufgehoben (was 
die abschließende Entscheidung betrifft) und diese in eine vorläufige 
Bewilligung umgewandelt werden muss, wenn eine wesentliche Ände-
rung in den Verhältnissen eingetreten ist. Da diese wesentliche Ände-
rung das materielle Recht betrifft, kann ein entsprechender Bescheid 
nur dann ergehen, wenn mit der Ausübung der selbstständigen Tätig-
keit die Erzielung von anrechenbarem Einkommen verbunden ist.
In diesen Fällen wäre es denkbar, gleichwohl von einem vorläufigen 
Bescheid abzusehen, da im Rahmen der bereits dargestellten Berech-
nungsregelung und der damit verbundenen Zuweisung des Einkom-

3 Vgl. BSG, Urteil vom 10.5.2011, B 4 KG 1/10 R.
4 Vgl. BSG, Urteil vom 21.03.1996, 11 RAr 101/94.

Gert Kohnke/Michael Grosse*

Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II nach 
§ 3 der Alg II-Verordnung (Alg II-V)



57DVP 2/14 · 65. Jahrgang

Gert Kohnke/Michael Grosse Einkommensermittlung bei Selbstständigen im SGB II nach § 3 der Alg II-Verordnung (Alg II-V)

mens ein Sachverhalt nach § 48 SGB X vorliegen würde (Änderung 
der Verhältnisse bei einem Verwaltungsakt mit Dauerwirkung) und 
damit eine Aufhebung des Bescheides nach § 48 Abs. 1 Satz 2 Nr. 3 
SGB X jederzeit möglich wäre. Bei einer vollständigen Aufhebung 
der Bewilligung ist allerdings die Regelung des § 40 Abs. 4 SGB II 
zu beachten, wonach abweichend von § 50 SGB X 56 Prozent der 
bei der Berechnung des Arbeitslosengeldes II und des Sozialgeldes 
berücksichtigten Bedarfe für Unterkunft und Heizung nicht zu er-
statten sind. Diese Regelung gilt nicht in den Fällen des § 45 Absatz 
2 Satz 3 SGB X, des § 48 Absatz 1 Satz 2 Nummer 2 und 4 SGB X 
sowie in Fällen, in denen die Bewilligung lediglich teilweise aufge-
hoben wird. Aus diesem Grunde sollte nach der hier vertretenden 
Auffassung davon kein Gebrauch gemacht werden.
Es wäre in diesen Fällen auch nicht möglich, den bisherigen Bewilli-
gungszeitraum zu beenden (und damit zu verkürzen) und einen neuen 
Bewilligungszeitraum für die dann kommenden sechs Monate festzu-
legen. Die Regelung des § 37 Abs. 1 SGB II (Antragserfordernis) stellt 
allein auf das Erfordernis der Antragstellung als Voraussetzung für den 
Leistungsbeginn ab (der Antrag hat konstitutive Wirkung).5 
Es wird nun wieder auf das Beispiel 1 verwiesen. Es ist fraglich, in 
welchem Umfang eine vorläufige Bewilligung erfolgen kann. Auf-
grund der Berechnungsmethodik werden die im Juni zufließenden 
12.000,00 € grundsätzlich auf die Monate Januar bis Juni verteilt, 
so dass jedem Monat 2.000,00 € als normatives Einkommen zuge-
wiesen wird. Da diese Mittel für die ersten fünf Monate des Bewilli-
gungszeitraumes nicht zur Verfügung stehen, können diese Beträge 
auch nicht bedarfsmindernd eingesetzt werden. Für die Monate, in 
denen in der Vorausschau damit keine tatsächlichen Einkünfte zu-
fließen, sind Leistungen in Höhe des gesamten Bedarfes zu bewil-
ligen. Für den Monat, in dem Einkommen in einer Größenordnung 
zufließen wird, die den Bedarf übersteigt, muss gleichwohl auch eine 
Bewilligung in Höhe eines Betrages erfolgen, der größer als Null ist.
Es wäre aber nicht sachgerecht, für diesen Monat den gesamten Be-
darf zahlbar zu machen. Theoretisch wäre es also möglich, einen Be-
trag von 0,01 € für diesen letzten Monat zu bewilligen. Damit wäre 
das Erfordernis der Bewilligung für sechs Monate erfüllt und die 
Hilfebedürftigkeit des /der Antragsteller/in wäre beseitigt.
Die Bewilligung (bei einem anzuerkennenden Bedarf in Höhe von 
1.000,00 € monatlich) stellt sich daher wie folgt dar:

Januar Februar März April Mai Juni
1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 1.000,00 € 0,01 €

Sofern dem dargestellten Lösungsansatz entgegen gehalten wird, 
dass der Bewilligungsbetrag i. H. v. 0,01 € als Bagatellbetrag anzu-
sehen ist, ist dem entgegen zu halten, dass Personen, die mit einer 
positiven Einkommensprognose (wie im Beispiel 1) versehen sind, 
als hauptberuflich selbstständig angesehen werden müssen. Haupt-
beruflich Selbstständige können nach § 5 Abs. 5 SGB V aber nicht 
familienversichert werden, so dass diese Leistungsbezieher während 
des Bezuges von Arbeitslosengeld II grundsätzlich pflichtversichert 
werden müssen (vgl. § 5 Abs. 1 Nr. 2a SGB V). Dieser monatliche 
Beitrag, der als Nebenleistung ebenfalls gezahlt wird, übersteigt al-
lerdings den vom Bundessozialgericht angesehenen Bagatellbetrag.6

5 Vgl. BSG, Urteil vom 18.01.2011, B 4 AS 99/10 R.
6 Nach der Rechtsprechung des Bundessozialgerites kann ein Betrag von einem 

halben Tagessatz nicht als Bagatellbetrag gesehen werden; vgl. BSG, Urteil vom 
06.12.2007, B 14/7b AS 50/06 R.

Nachdem eine (wie die dargestellte) Entscheidung getroffen wurde, 
könnte ein Antragsteller eventuell mit Beginn des Monats, in dem 
diese nicht unerheblichen Einkünfte, die zu einer Verteilung des Ein-
kommens auf die Vergangenheit führen, auf Leistungen verzichten. 
Der Verzicht von Leistungen ist in § 46 SGB I geregelt. Nach § 46 
Abs. 2 SGB I ist der Verzicht unwirksam, soweit durch ihn andere 
Personen oder Leistungsträger belastet oder Rechtsvorschriften um-
gangen werden.
Im Falle eines derartigen Verzichtes muss davon ausgegangen werden, 
dass die Rechenvorschrift nach § 3 Alg II-V umgangen werden soll. In 
diesem Fall ist der Verzicht unwirksam. Allein die Tatsache, dass der 
Grundsicherungsträger die Zahlung ohne Bescheid mit dem Zeitraum 
des Verzichts einstellt, stellt aber eine Anerkennung des Verzichts dar. 
Hält der SGB II-Träger den Verzicht für unwirksam, ist dies durch 
Verwaltungsakt festzustellen und dem Leistungsbezieher mitzuteilen.
Darüber hinaus besteht auch die Möglichkeit, dass bereits zu Beginn 
eines Bewilligungszeitraumes auf Leistungen verzichtet wird. Dazu 
wird auf das Beispiel 2 verwiesen.

Beispiel 2:
In einer Bedarfsgemeinschaft, die aus zwei Partnern besteht, be-
antragt die Person, die keiner Erwerbstätigkeit nachgeht, Leistun-
gen zur Sicherung des Lebensunterhalts nach dem SGB II. Der 
Partner, der einer selbstständigen Tätigkeit nachgeht, verzichtet 
auf Leistungen.
Die zu berücksichtigenden Einnahmen aus der selbstständigen 
Tätigkeit reichen aber insgesamt für die Deckung des Lebensun-
terhalts beider Partner nicht aus. Allerdings müssen Personen, auch 
wenn sie auf Leistungen verzichten, Unterlagen über ihre Einkom-
mens- und Vermögenssituation offenlegen, die für die Berechnung 
der Hilfebedürftigkeit für die andere Person in der Bedarfsge-
meinschaft relevant sind. Das Einkommen, das anhand dieser 
Unterlagen zu ermitteln ist, wird im Rahmen der sog. Bedarfsan-
teilsmethode (vgl. § 9 Abs. 2 Satz 3 SGB II) beiden Partnern so 
zugerechnet, als wenn beide Personen Leistungen erhalten würden. 
Der entsprechende Anteil wird dann bei der Person berücksichtigt, 
die dann auch Leistungen erhalten wird.7
Im Einzelfall sieht die Bedarfsberechnung wie folgt aus:
Bei einer „Partner-BG“ mit Kosten der Unterkunft und Heizung 
in Höhe von 600,00 € und Einkommen aus einer selbstständigen 
Tätigkeit in Höhe von monatlich 800,00 € (Partner 1 verzichtet 
auch auf Leistungen):

Leistungsart Partner 1 Partner 2
Regelbedarf 345,00 € 345,00 €

Kosten der Unterkunft und Heizung 300,00 € 300,00 €

Gesamtbedarf 645,00 € 645,00 €

Einkommen 800,00 €

Grundfreibetrag 
(§ 11b Abs. 2 Satz 1SGB II)

100,00 €

Erwerbstätigenfreibetrag
(§ 11b Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 SGB II)

140,00 € 

Anzurechnendes Einkommen 560,00 €

Einkommensverteilung 280,00 € 280,00 €

Auszahlungsbetrag 0,00 € (Verzicht) 365,00 €

7 Vgl. LSG NRW, Urteil vom 25.01.2012, L 19 AS 1768/11 B.
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Bei derartigen Sachverhalten stellt sich bei andauernder Leistungs-
gewährung die Frage, wie glaubwürdig diese Darstellung ist. Da die 
Bedarfsgemeinschaft durch das Einkommen von Partner 1 und 
dem Leistungsbezug von Partner 2 monatlich über 1.165,00 € als 
Einkommen verfügt, aber aufgrund des Bedarfs für die Sicherung 
des Lebensunterhalts 1.290,00 € benötigt, liegt eine Deckungslü-
cke in Höhe von 125,00 € monatlich vor. Sollten keine Schulden 
(Kosten der Unterkunft, Krankenversicherung des Partners) er-
kennbar sein, dürften aus Sicht des Leistungsträgers grundsätzli-
che Zweifel an der Hilfebedürftigkeit vorliegen.

Nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i. V. m. § 328 Abs. 1 Satz 1 Halb-
satz 1 SGB III kann über die Erbringung von Geldleistungen vor-
läufig entschieden werden. Nach § 328 Abs. 1 Satz 2 SGB III sind 
Umfang und Grund der Vorläufigkeit anzugeben. Daraus ergibt sich 
aber nicht, dass nur die Teile des Bescheides als vorläufig anzusehen 
sind, die den Grund für die Vorläufigkeit „geliefert“ haben (z. B. das 
schwankende Einkommen).
Sollte daher aufgrund eines schwankenden Einkommens nicht ab-
schließend über den Antrag entschieden werden können, wird über 
die Bewilligung des Arbeitslosengeldes II vorläufig entschieden. Es 
ist insofern nicht zulässig, Teile der behördlichen Entscheidung bzw. 
der Leistungsgewährung vorläufig (z. B. die Berücksichtigung des 
anzurechnenden Einkommens) und andere Teile abschließend (z. B. 
Kosten der Unterkunft) vorzunehmen.

Beispiel 3:
Für den Zeitraum vom 01.01.2013 bis 30.06.2013 wird aufgrund 
des schwankenden Einkommens aus selbstständiger Tätigkeit die 
Bewilligung vorläufig vorgenommen. Es werden 382,00 € für den 
Regelbedarf und 400,00 € für die Kosten der Unterkunft und Hei-
zung berücksichtigt. Darüber hinaus wird ein Mehrbedarf nach 
§ 21 Abs. 6 SGB II von monatlich 100,00 € für die Ausübung 
des Umgangsrechtes anerkannt. Aus der selbstständigen Tätigkeit 
werden monatlich 300,00 € Einkommen nach § 3 Alg II-V an-
spruchsmindernd berücksichtigt.
Im Februar erhält der Hilfebedürftige von seinem Vermieter die 
Betriebskostenabrechnung, aus der sich eine Betriebskostennach-
forderung in Höhe von 200,00 € ergibt (diese Unterlage wird aber 
erst mit den abschließenden Unterlagen zur Einkommensanrech-
nung nach Beendigung des Bewilligungszeitraumes vorgelegt). 
Nach Ablauf des Bewilligungszeitraumes wird der Hilfeempfän-
ger aufgefordert, die abschließende EKS einzureichen und Nach-
weise über die Wahrnehmung des Umgangsrechts zu erbringen.
Aufgrund der vollständig vorgelegten Geschäftsunterlagen ergibt 
sich ein anzurechnendes Einkommen von monatlich 400,00 €. Mit 
diesen Unterlagen reicht der Hilfeempfänger auch eine Erklärung 
ein, dass er aus persönlichen Gründen das Umgangsrecht im ab-
gelaufenen Bewilligungszeitraum nicht wahrgenommen und im 
Februar die Betriebskostenabrechnung des Vermieters aus eigenen 
Mittel bezahlt hat. Er beantragt eine entsprechende Erstattung.

Lösung:

Über die Erbringung der Leistung ist nach § 40 Abs. 2 Nr. 1 SGB II i. 
V. m. § 328 Abs. 1 Satz 1 Halbsatz 1 SGB III vorläufig zu entscheiden.

Das bedeutet, dass ein Bedarf in Höhe von 882,00 € (382,00 € + 400,00 € 
KdU und HK + 100,00 € Mehrbedarf für das Umgangsrecht) monatlich 

besteht und darauf 300,00 € Einkommen aus der selbstständigen Tätig-
keit angerechnet werden, so dass sich ein monatlicher Leistungsanspruch in 
Höhe von 582,00 € errechnet.
Da tatsächlich aber ein anzurechnendes monatliches Einkommen in Höhe 
in Höhe von 400,00 € für den Bewilligungszeitraum abschließend zu 
berücksichtigen war und keine Kosten für die Wahrnehmung des Um-
gangsrechts entstanden sind, ergibt sich bei der Gegenüberstellung mit 
dem vorläufig gewährten Betrag eine monatliche Überzahlung in Höhe 
von 200,00 € (für den gesamten Bewilligungszeitraum also 1.200,00 €). 
Von diesem Überzahlungsbetrag sind 200,00 € (Betriebskostennachfor-
derung durch den Vermieter), die im Rahmen des § 22 SGB II gezahlt 
werden müssten, direkt „verrechnet“, so dass eine Restforderung in Höhe 
von 1.000,00 € verbleibt.
Aufgrund der Möglichkeit einer vorläufigen Bewilligung im Rah-
men des § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a SGB II i. V. m. § 328 Abs. 1 SGB III 
hat die Verwaltung einen Ermessenspielraum hinsichtlich des „ob“ 
(Entschließungsermessens) und des „wie“ (Auswahlermessen). Das 
„wie“ bezieht sich auf die Art, Höhe und Dauer der Leistung.
Sollte sich die Behörde im Rahmen des Entschließungsermessens 
dazu entscheiden, eine Bewilligung vorzunehmen (die Leistungsvor-
aussetzungen liegen mit überwiegender Wahrscheinlichkeit vor), hat 
sie einen eng begrenzten Entscheidungsfreiraum (Gewährleistung 
des Existenzminimums) hinsichtlich der Frage des „wie“. Dazu sind 
dann alle Leistungsbestandsteile in zutreffender Höhe zu ermitteln 
(Regelbedarf, Kosten der Unterkunft und Heizung usw.). Erst im 
Hinblick auf die Höhe des zu berücksichtigenden Einkommens, das 
aufgrund der Anrechnung die berechnete Leistungshöhe mindert, 
ist das Vorhandensein eines Ermessensspielraumes aufgrund eines 
Auswahlermessens denkbar.
Eine zweckentsprechende Ermessensbestätigung hat im Rahmen 
des § 40 Abs. 1 Satz 2 Nr. 1a SGB II i. V. m. § 328 Abs. 1 Nr. 3 
SGB III deshalb regelmäßig zur Folge, dass die Leistungen in der-
jenigen Höhe gewährt werden, die bei Bestätigung der wahrschein-
lich vorliegenden Voraussetzungen voraussichtlich auch endgültig zu 
leisten sein wird. Der vorläufige Verwaltungsakt ergeht auf Grundla-
ge eines nicht vollständig ermittelbaren Sachverhalts und einer hier-
auf beruhenden Prognose.8
Das Bundessozialgericht geht offensichtlich davon aus, dass der Ver-
waltungsakt als solcher vorläufig ist. Damit ist die gesamte Bewilli-
gung als vorläufig anzusehen.
Gleichwohl muss aber darauf hingewiesen werden, dass es eindeutig 
auf den Verfügungssatz ankommt9. Sollte aus dem Verfügungssatz 
daher klar erkennbar sein, dass im Rahmen des Auswahlermessens 
die Leistungen zur Sicherung des Lebensunterhalts vorläufig festge-
setzt worden sind, ist eine „Saldierung“ der Überzahlungen in einigen 
Monaten mit zu geringen Leistungen in anderen Monaten mög-
lich10. Es greift daher die oben dargestellte Lösung.
Ein Widerspruch gegen eine Vorläufigkeit nach § 40 Abs. 1 Satz 2 
Nr. 1a SGB II i. V. m. § 328 Abs. 1 Nr. 3 SGB III ist zulässig, kann 
aber eventuell als unbegründet zurückgewiesen werden. Vorausset-
zung für eine Zurückweisung ist aber, dass das Ermessen fehlerfrei 
ausgeübt wurde. Die grundsätzlich richtige Klageart gegen einen 
entsprechenden Widerspruchsbescheid im Falle nicht gebundener 
Entscheidungen ist die Verpflichtungsklage.11

8 Vgl. BSG, Urteil vom 06.04.2011, B 4 AS 119/10 R.
9 Vgl. BSG, Urteil vom 05.09.2007, B 11b AS 15/06 R.
10 Vgl. LSG Sachsen-Anhalt, Beschluss vom 03.09.2012, L 5 AS 218/09.
11 Vgl. BSG, Urteil vom 06.04.2011, B 4 AS 119/10.
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Der Verwaltungssprache ergeht es wie anderen Fachsprachen: sie unter-
liegt einem ständigen Wandel. Neue Fragestellungen, Gegenstände, 
Sachverhalte, Methoden, Erfahrungen und Erkenntnisse bringen neue 
Begriffe hervor oder nutzen vorhandene Begriffe. Alte Fachausdrücke ver-
schwinden. Die neuen oder mit verändertem Inhalt verwendeten Begriffe 
entstehen in Deutschland oder entstammen europarechtlichen Vorgaben. 
Sie gehen in die Gesetzgebung und in das Verwaltungshandeln ein und 
machen auch nicht vor angelsächsischen Termini halt. Das hier und in den 
folgenden Heften abgedruckte Glossar will dem Leser aktuelle und bedeut-
same neue Wortprägungen erklären.

Handlungsfähigkeit

Darunter versteht man die Fähigkeit, rechtlich bedeutsame Hand-
lungen vorzunehmen, insbesondere Rechte zu erwerben und Pflich-
ten zu begründen. Ministerien, andere Staatsbehörden und kommu-
nale Ämter handeln für die jeweilige Gebietskörperschaft, der sie 
angehören, also für den Bund, ein Land oder eine Gemeinde bzw. 
einen Gemeindeverband. Diese Gebietskörperschaften und andere 
juristische Personen öffentlichen und privaten Rechts sowie alle na-
türlichen Personen besitzen ihrerseits Rechtsfähigkeit, können somit 
Träger von Rechten und Pflichten sein.
Im Normalfall handeln juristische Personen durch ihre Organe, bei 
Behörden durch den Behördenchef oder die Beamten als seine Ver-
treter und Beauftragten. Die Handlungsfähigkeit staatlicher und 
kommunaler Behörden kann eingeschränkt sein – und zwar formal 
und spürbar oder unmerklich. Bei einer politisch veranlassten Blo-
ckade der Regierung gerät das administrative Räderwerk ins Stocken. 
Finanziell einschneidend sind auch Aufsichtsmaßnahmen (etwa 
derart, dass die Bezahlung der Staatsdiener unterbleibt), wenn gegen 
die Haushaltsdisziplin verstoßen wird, Steuerausfälle eintreten oder 
Schuldengrenzen überschritten werden. Vollständige Handlungsun-
fähigkeit kann sich durch Staatsbankrott, Staatsstreich, Revolution 
und terroristischen Überfall oder feindlichen Angriff einstellen, was 
jedoch nur kurze Zeit währen dürfte. Es werden dann weder Ent-
scheidungen getroffen noch Tätigkeiten ausgeübt. Das (vorüberge-
hende) Chaos im öffentlichen Dienst (ohne funktionierende Polizei, 
Justiz, Fahnder, Agenten, Soldaten, Lotsen, IT-Spezialisten, Tech-
niker, Ärzte, Pfleger und Entsorger) breitet sich blitzartig in allen 
Lebensbereichen von Gesellschaft und Wirtschaft aus.
Eine eher unmerkliche Einschränkung der behördlichen Hand-
lungsfähigkeit kann vom Verwaltungspersonal selbst herrühren. Zu 
wenig Beamte und Angestellte oder nicht genügend qualifizierte 
Fachleute führen zu Arbeitsstau und unerledigten Vorgängen. Die 
Fähigkeit zu handeln ist auch mit der Bereitschaft verknüpft zu han-
deln. Unter unzufriedenen Beschäftigten – häufig als innere Emi-
gration gebrandmarkt – leidet die Handlungsfähigkeit. Um sie zu 
erhalten, sind attraktive Aufgabenstellungen, Arbeitsbedingungen, 
Dienst-, Sach- und Versorgungsbezüge für Beamte und Dienstver-
träge für Angestellte die Voraussetzung. 

Es mehren sich allerdings die Anzeichen, dass Einstellungsstopps, 
Sparrunden, Privatisierungsschübe, einerseits administrativer Reform-
aktionismus beim Aufgabenvollzug, andererseits politischer Re-
formunwillen bei überfälligen Strukturänderungen beispielsweise im 
Bildungs-, Gesundheits- und Steuersystem dem öffentlichen Dienst 
eher Verdruss bereiten. Die Zahl der Lehrer, Ärzte und Steuerbeam-
ten ist Legion, die gegen bürokratische Auswüchse ankämpfen und 
ihre fachliche Befähigung nur partiell einzusetzen vermögen. Die 
Folgen liegen auf der Hand: Die Handlungsfähigkeit vieler Schulen, 
Krankenhäuser und Finanzämter lässt zu wünschen übrig. Ein Über-
maß beispielsweise an Unterrichtsausfall und Frühpensionierung, 
medizinischen Kunstfehlern und Beratungsmangel, Krankenstand 
und ineffizienter Steuererhebung bleibt dann nicht mehr unter der 
Decke, fördert vielmehr Staatsverdrossenheit bei den Bürgern.

Lobbying

Auf einer Skala der Einflussnahmen auf Gesetz- und Verordnungs-
gebung nimmt Lobbying einen mittleren Platz ein. Die Vertretung 
von Interessen geschieht entweder auf sanfte Weise durch externe 
Beratung und Begutachtung (Consulting) und im Wege der Anhö-
rung (Hearing) oder massiv durch Intervention. Dazwischen steht 
das Einwirken von Lobbyisten. In Gestalt von Freiberuflern (häufig 
Rechtsanwaltskanzleien), Funktionären, Beiräten, Agenturen (insb. 
für Public Relations), Verbänden, Unternehmen, Denkfabriken oder 
Nongovernmental-Organisationen stellen sie persönliche Verbindun-
gen her und suchen daraus Nutzen für sich und Dritte zu ziehen. Da 
sich Lobbying (von der amerikanischen Bezeichnung Lobby als (Vor-)
Halle vor dem Parlament mit der möglichen Beeinflussung von dessen 
Mitgliedern) durchwegs diskret vollzieht, ruft sie in der Öffentlichkeit 
Kritik hervor, namentlich in den nicht minder machtvollen Medien.
Die Wege des Einflüsterns, Zuredens, Informierens, Kommunizie-
rens, Anstiftens, Unterstützens, Begutachtens, Kooperierens, Dro-
hens, Verschleierns, Unruhestiftens und Honorierens sind vielfältig. 
Im Extrem mögen sie die Grenze überschreiten zu ruinösem Wettbe-
werb, Sabotage, Korruption, Schädigungen von Gesundheit, Volks-
wirtschaft, Staat und Umwelt.
Es gibt wohl keinen Politikbereich, der nicht von Lobbying heimge-
sucht wird. Als anfällig erweisen sich Parteienfinanzierung, Gesund-
heits- und Arzneimittelrecht, Besteuerung, Agrarsubventionen, Ener-
giewende, Bau- und Immobilienwirtschaft sowie Umweltstandards.
Während früher – schon zu Zeiten des römischen Senats in der An-
tike – und bis in die jüngere Vergangenheit die Interessenvertreter 
gezielt Politiker ansprachen, nimmt inzwischen Lobbying gegen-
über der Ministerialbürokratie überhand und sind selbst staatliche 
Ober- und Mittelbehörden sowie kommunale Fachbereiche und 
Ämter nicht davor gefeit. Lobbyisten wollen Pläne, Programme und 
Beschlüsse, überhaupt Maßnahmen der Eingriffs- und Leistungs-
verwaltung, auch Aufsichtsverfahren, beeinflussen, letztlich auf die 
Auslegung und Anwendung rechtlicher Normen und auf das sonsti-
ge Verwaltungshandeln im Sinne ihres Mandanten einwirken.
Lobbying wird gemeinhin mit privaten, insbesondere privatwirt-
schaftlichen Interessen gegenüber dem Staat und seinen Untergliede-
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rungen kritisch konnotiert. Begriffe wie Pflege der politischen Land-
schaft, politische Kommunikation und Hauptstadtrepräsentanzen 
von Unternehmen deuten darauf hin. Allem Anschein und Verhalten 
nach ist Lobbying nicht auf die Beziehung Privat-Staat einzugrenzen. 
Funktional gesehen üben auch staatliche Instanzen Lobbying oft un-
ter dem Deckmantel der Rechtsentwicklung und der Abstimmung 
von Vorhaben und des Vollzugs aus. So nehmen beispielsweise Lan-
desvertretungen in Berlin und Brüssel, aber auch Verbindungsbüros 
von Städten samt ihrer Verbände, in gewissem Umfang Lobby-Akti-
vitäten wahr. Was von dem Verwaltungswissenschaftler Frido Wage-
ner (1926-85) als Fachbruderschaft in Interministeriellen Kommis-
sionen und anderen Gremien beim Bund, in den Ländern und im 
kooperativen Föderalismus bezeichnet wurde, dient eben nicht nur 
dem sachgerechten Interessenausgleich. Divergierende Interessen 
können die Beteiligten entzweien und zum Lobbying verführen.
Exzessiver Lobbyismus insgeheim und vorteilsüchtig vermag einen 
demokratisch verfassten Staat, eine freiheitliche und offene Zivilge-
sellschaft und eine sozial gebundene Marktwirtschaft erheblich zu 
beeinträchtigen. Freilich: Lobbying ist legitim – wenngleich ohne 
Legitimation. Auswüchse lassen sich wohl nur durch Enttarnung, 
Aufklärung, Offenlegung, Appelle, Diskussionen und Mahnungen 
in der Öffentlichkeit vermeiden. Rechtlichen Restriktionen dürfte 
kein Erfolg beschieden sein. Die Materie lebt von unregulierbaren 
Beziehungen willfähriger Menschen.

Nationalparkverwaltung

Mit ihr kann man ein lehrreiches Beispiel für dreierlei verbinden: 
Partizipation und Akzeptanz als Voraussetzungen politisch-admi-
nistrativen Gestaltens, originäres und permanentes Ausgleichen von 
sachlichen und wirtschaftlichen Interessen sowie das Verwandeln 
von Behörden vom verwaltenden zum unternehmerischen Handeln.
Geschichte und Entwicklung von Nationalparks sind bis in die Ge-
genwart – wie man den aktuellen Diskussionen über die Gründung 
eines Nationalparks im Hunsrück entnehmen kann – ein öffentliches 
Thema. Bürger, Meinungsführer, Fachleute, Arbeitskreise, Verbän-
de, Kommunen, (auch staatsgrenzenüberschreitende) Regionen und 
Länder beteiligen sich konsensual oder kontrovers an einem solchen 
Vorhaben. Die positive oder negative Betroffenheit vieler Personen 
und Institutionen verlangt, dass Initiatoren informieren, evaluieren, 
und motivieren, damit die Mehrheit akzeptiert. Vor dem formellen 
Verfahren zur Errichtung eines Nationalparks müssen zur Sprache 
kommen: der Vorrang der Natur (von Tier, Pflanzen und Mineralien) 
vor den Bedürfnissen der Menschen (im Unterschied zu Naturparks 
und Naturschutzgebieten), die internationalen Kriterien für die An-
erkennung eines Nationalparks (Mindestgröße 10.000 Hektar, davon 
75 Prozent nach einer Übergangszeit von 30 Jahren als unberührte 
Kernzone) und die beschränkten Betretungs- und Nutzungsrechte 
(ohne Bewirtschaftung, Reitwege, Skianlagen, Loipen, Windräder, 
Stauseen, Pumpspeicherwerke und Stromleitungen).
Soweit privaten Grundstückseigentümern, Land- und Forstwirt-
schaftsbetrieben im Gebiet des Nationalparks die wirtschaftliche 
Grundlage entzogen wird, sind sie zu entschädigen. Meist befin den 
sie sich aber außerhalb der unbesiedelten Kernzone und dürfen Land-
wirtschaft, Fischerei und Jagd betreiben und Brennholz entnehmen. 
Die Bevölkerung profitiert von Naturschönheit, Landschaftsschutz 
und Erholungswert, vom nachbessernden Ausbau der Verkehrswege, 
des Nahverkehrs und der DSL-Breitbandkommunikation, ebenso 
vom „sanften“ Tourismus mit Vorteilen für Gaststätten, Hotels, Ein-

zelhandel, Landwirtschaft, Handwerk und Kunstbetriebe. Von einer 
intakten Nationalparkverwaltung erwartet man ein Ausbalancieren 
von Ökosystemschutz und Regionalentwicklung einerseits, Förde-
rung von Bewohnern und Besuchern andererseits.
Die Verwaltungen der zur Zeit 14 in Deutschland bestehenden Na-
tionalparks – bei manchen ist umstritten, ob sie den Anforderungen 
der Internationalen Union zum Schutz von Natur und natürlichen 
Objekten (IUCN) von 1994 genügen – bilden in der Regel eine Fach-
behörde unter der Fachaufsicht des für Umwelt zuständigen Landes-/
Staatsministeriums als oberste Naturschutzbehörde. Als National-
parkverwaltungen vollziehen sie Vorschriften mit Ge- und Verboten, 
es überwiegen aber Förder- und Forschungs-, Management- und Fi-
nanzierungsaufgaben. Die Metamorphose hin zu unternehmerischen 
Aktivitäten ist offensichtlich, denn es werden unter anderem mittel-
fristige Pläne erstellt, Besucher akquiriert und geführt, Besucherzen-
tren, Museen, Bildungsstätten, Betriebshöfe und Werkstätten unter-
halten, Tier- und Pflanzenfreigelände betrieben, Forschungsprojekte, 
Veranstaltungen und Ausstellungen betreut, Dokumentationen und 
Publikationen angefertigt sowie Entscheidungen im Bereich Denk-
mal-, Natur- und Umweltschutz, Wald- und Schalenwildmanage-
ment, Budget, Personal, Gebäude, Fahrzeuge, Bibliothek, Ausschrei-
bungen, Vergaben und Dienstbetrieb getroffen.

Staatskommissar

Ein meist im Bildungs- und Finanzbereich aus gegebenem Anlass 
eingesetzter Ministerialbeauftragter zur Fach- und Rechtsaufsicht 
außerhalb des Ministeriums. Betroffen sind zum Beispiel Gymnasi-
en oder mit öffentlichen Aufgaben betraute Bildungseinrichtungen 
bei Reifeprüfungen oder anderen Prüfungen, um durch begleiten-
de Mitwirkung ein korrektes Verfahren zu garantieren. Steckt eine 
Kommune trotz eigener Anstrengungen in Haushaltsnöten, kann 
mit anderen Worten der Überschuldung nicht Herr werden und 
keinen ausgeglichenen Haushalt vorweisen, setzt die Kommunal-
aufsicht des Innenministeriums einen Staatskommissar ein. Er wird 
entweder beratend als Sparkommissar tätig und seinen Vorschlägen 
zur Haushaltskonsolidierung respektive Haushaltssanierung folgen 
Stadtrat bzw. Kreistag. Oder er amtiert vorübergehend als Organ der 
Kommune und beschließt durchzuführende Sanierungsmaßnahmen 
auf Kosten der Kommune ohne Zustimmung weder des (Ober-)Bür-
germeisters bzw. Landrats noch des Stadtrats bzw. Kreistags.
Die beratende Tätigkeit eines Staatskommissars zur vorbeugenden 
Abwehr etwaiger Unregelmäßigkeiten lässt sich auch als vorsorgliche 
Beobachtung neuralgischer Schwachstellen oder als Anreiz zum Wohl-
verhalten auslegen. Der kommissarisch handelnde sachkundige Beam-
te gleicht einem internen Management Consultant. So gesehen spräche 
viel dafür, ihn im Falle schwierig zu bewältigender Probleme bei Dritten 
zielstrebig zu Rate zu ziehen. Sich ankündigende Engpässe (z.B. bei 
Asylanträgen in Ausländerämtern, bei der Integration in Jugend- und 
Sozialämtern, der Umschulung Behinderter in Berufsförderungswer-
ken oder bei Lebensmittelkontrollen in Untersuchungsämtern) könn-
ten unabhängig aufgegriffen und Lösungen zugeführt werden.
Der exekutierende Staatskommissar verfügt dagegen über Eingriffs-
rechte. Er entzieht den betroffenen Institutionen und Personen 
befristet die Zuständigkeit für Planung, Bau und Betrieb, Personal, 
Organisation und Finanzen. Seine Arbeit wird in der Regel juris-
tisch untermauert. Umstrukturierungen von Dienstwegen und Ver-
fahrensabläufen auf Grund von Wirtschaftlichkeits- und Wirksam-
keitsanalysen sind allerdings eher selten.
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Nach § 110 Abs. 4 NKomVG1 soll der Haushalt in jedem Haus-
haltsjahr in Planung (also bei Planaufstellung mit Beschluss über 
die Haushaltssatzung) und Rechnung (also beim Jahresabschluss) 
ausgeglichen sein. Dies gilt aber nur für den Ergebnishaushalt bzw. 
die Ergebnisrechnung bezogen auf ein Haushaltsjahr2. Denn sie sind 
ausgeglichen, wenn der Gesamtbetrag der ordentlichen Erträge dem 
Gesamtbetrag der ordentlichen Aufwendungen und der Gesamtbe-
trag der außerordentlichen Erträge dem Gesamtbetrag der außeror-
dentlichen Aufwendungen entspricht.
Daneben sind die Liquidität der Kommune sowie die Finanzierung 
ihrer Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen sicherzu-
stellen. Im Finanzhaushalt bzw. in der Finanzrechnung gilt bezogen 
auf ein Haushaltsjahr nicht der zwingende Ausgleich der jährlichen 
Einzahlungen auf die jährlichen Auszahlungen. Auf Dauer gilt aber 
auch hier der Ausgleich der Einzahlungen mit den Auszahlungen 
ohne Darlehen / Kredite3.
Die Liquidität einer Kommune ist nach § 59 Nr. 35 GemHKVO4 
die Fähigkeit, zu jeder Zeit ihren Zahlungsverpflichtungen termin-
gerecht und vollständig nachzukommen, und zwar auf Dauer ohne 
Liquiditätskredite5. Um die Liquidität einer Kommune auf Dauer 
sicher zu stellen, wird die Zahlungsfähigkeit durch die Liquiditäts-
planung gesteuert. Zu dieser Liquiditätsplanung sind alle Kommu-
nen nach § 22 GemHKVO verpflichtet. Allein der Finanzhaushalt 
mit der mittelfristigen Finanzplanung nach § 9 GemHKVO reicht 
dafür nicht aus, denn der Finanzhaushalt ist (nur) mit einer Kapital-
flussrechnung vergleichbar.
In jedem Haushaltsjahr sollen die Erträge die Aufwendungen decken 
(= Haushaltsausgleich). Auf längere Sicht (auf Dauer) müssen die 
Einzahlungen die Auszahlungen ausgleichen, und zwar ohne Auf-
nahme von Krediten bzw. Liquiditätskrediten. 

Also gilt folgende „Gleichung auf lange Sicht“:
Aufwand = Ertrag
Aufwand = Auszahlung

Ertrag = Einzahlung
Auszahlung = Einzahlung

Ergebnis: A = E

* Prof. Johann Horstmann, Referent für das kommunale Rechnungswesen und ehe-
maliger Dozent für Öffentliche Finanzwirtschaft einschließlich Buchführung 
und Kommunalrecht am Niedersächsisches Studieninstitut für kommunale Ver-
waltung e. V. und an der Kommunalen Hochschule für Verwaltung in Nieder-
sachsen, Bildungszentrum Hannover.

** Rechtsgrundlage ist das niedersächsische kommunale Haushalts- und Kassen-
recht, doch sind die Aussagen auf die kommunale Haushaltswirtschaft in den 
anderen Bundesländern übertragbar.

1 Niedersächsisches Kommunalverfassungsgesetz
2 Für Doppelhaushalte gilt entsprechendes. 
3 Insbesondere ohne Liquiditätskredite.
4 Verordnung über die Aufstellung und Ausführung des Haushaltsplanes sowie die 

Abwicklung der Kassengeschäfte der Gemeinden auf der Grundlage der Doppik
5 Zusatz vom Autor.

Die Erträge und Aufwendungen werden nach § 10 Abs. 2 GemHKVO 
in ihrer voraussichtlichen Höhe in dem Haushaltsjahr veranschlagt, 
dem sie wirtschaftlich zuzurechnen sind. Dabei sind folgende ergeb-
niswirksamen Finanzvorfälle zu unterscheiden:6

Im Gegensatz dazu werden die Ein- und Auszahlungen in Höhe 
der im Haushaltsjahr voraussichtlich eingehenden oder zu leistenden 
Beträge veranschlagt. Die Einzahlungen und Auszahlungen werden 
also entsprechend dem Kassenwirksamkeitsprinzips veranschlagt. 
Auch entsprechen die zahlungswirksamen Erträge nicht den Ein-
zahlungen in einem Haushaltsjahr. 

Beispiel: 
Die Gewerbesteuer ist in diesem Haushaltsjahr mit 5 Mio. € Ertrag 
im Ergebnishaushalt veranschlagt. Der größte Gewerbesteuerzah-
ler der Gemeinde hat Liquiditätsprobleme signalisiert, so dass die 
Veranlagung von 800.000 € über das Haushaltsjahr hinaus gestun-
det werden wird. Deshalb dürfen nur 4.200.000 € Einzahlungen 
aus der Gewerbesteuer eingeplant werden. 

Bei der Veranschlagung von Einzahlungen aus laufender Verwal-
tungstätigkeit sind bei zahlungswirksamen Erträgen die tatsächli-
chen Einzahlungen zu ermitteln und nur dieser Betrag darf im Haus-
haltsplan veranschlagt werden (Prinzip der Kassenwirksamkeit).

6  Die weitere Unterscheidung in ordentliches und außerordentliches Ergebnis 
wird vernachlässigt. Im Finanzhaushalt wird nicht nach ordentlichem und au-
ßerordenlichem Ergebnis unterschieden.

Johann Horstmann*

Haushaltsausgleich und Liquiditätsplanung im 
Neuen Kommunalen Rechnungswesen (NKR)**

Ergebniswirksame 
Finanzvorfälle

zahlungswirk-
samer Aufwand,
z. B. Auszahlun-
gen für Personal,  
Instandhaltung

zahlungsunwirk-
same Erträge,
z. B. Auflösung 
von Sonderposten, 
Rückstellungen

zahlungsunwirk-
samer Aufwand,
z. B. Abschrei-
bungen, Rück-
stellungen

zahlungswirk-
same Erträge, z. B. 
Einzahlungen aus 
Abgaben, Mieten, 
Finanz ausgleich

AufwendungenErträge
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Für die Buchungen in der Ergebnisrechnung (§ 50 GemHKVO) bzw. 
der Finanzrechnung (§ 51 GemHKVO) gilt entsprechendes. Damit 
entsprechen die Erträge nicht den Einzahlungen bzw. die Aufwen-
dungen nicht den Auszahlungen bezogen auf ein Haushaltsjahr.
Der Saldo „laufende Verwaltungstätigkeit“ im Haushaltsplan ergibt 
sich nur aus den Ein- und Auszahlungen, die in diesem Haushalts-
plan veranschlagt sind. In der Praxis ergeben sich aber für das Haus-
haltsjahr weitere Ein- bzw. Auszahlungen, die aus einer früheren 
Periode kommen oder für eine spätere Periode vorgesehen sind, also 
nicht unbedingt in diesen Haushaltsplan aufgenommen wurden.

Es ist weiterhin der Grund/Anlass für die Liquiditätsplanung zu be-
achten: 
Bei Aufstellung (Planung) von Haushaltsplan einschließlich Haus-
haltssatzung und Jahresabschluss gelten andere Überlegungen zur Li-
quiditätsplanung als bei der Ausführung/Bewirtschaftung der Haus-
haltsmittel. 

In diesem Aufsatz soll nur die Liquiditätsplanung für den Haus-
haltsplan bzw. die Haushaltssatzung und für den Jahresabschluss 
beschrieben werden. Mit dieser Liquiditätsplanung soll aufgezeigt 
werden in welchem Umfange der Saldo aus der „laufenden Verwal-
tungstätigkeit“ zur Finanzierung von Investitionen und Investitions-
förderungsmaßnahmen herangezogen werden kann.
Eine fehlerhafte Liquiditätsplanung kann dazu führen, dass im Finanz-
haushalt bei der Finanzierungstätigkeit eine unzureichende Kreditauf-
nahme eingeplant wird7 bzw. im Jahresabschluss der Haushaltseinnahme-
rest für Kredite zu niedrig gebildet wird und damit Finanzierungslücken 
für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen entstehen. 
Diese Fehler können über eine Nachtragshaushaltssatzung mit Nach-
tragshaushaltsplan im selben Haushaltsjahr oder durch eine Neuveran-
schlagung in den nächsten Haushaltsjahren geheilt werden.

7 Die Kreditaufnahme soll möglichst niedrig ausfallen, damit eine Kreditgeneh-
migung durch die Kommunalaufsichtsbehörde ermöglicht wird.

Zu beachten ist ferner, dass nach § 26 Abs. 2 GemHKVO Ermäch-
tigungen zu Auszahlungen für Investitionen und Investitionsför-
derungsmaßnahmen nur in Anspruch genommen werden dürfen, 
soweit Deckungsmittel rechtzeitig bereitgestellt werden können. Li-
quiditätskredite zählen nicht zu den Deckungsmitteln. Sollte also die 
Kreditermächtigung zu niedrig veranschlagt worden sein, könnte für 
einzelne Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen eine 
„Sperre“ wegen fehlender Deckungsmittel eintreten, denn durch eine 
Auftragsvergabe darf die Finanzierung anderer, bereits begonnener 
Maßnahmen nicht beeinträchtigt werden.

Liquiditätsplanung im Finanzhaushalt bzw. beim Jahresabschluss

Welche der nachstehenden Ein- bzw. Auszahlungen aus laufender 
Verwaltungstätigkeit dürfen nicht für die Finanzierung der Investi-
tionstätigkeit8 verwendet werden, stehen also nicht für Investitionen 
und Investitionsförderungsmaßnahmen in diesem Haushaltsjahr zur 
Verfügung:9
•  Rückführung von Liquiditätskrediten aus Einzahlungen aus der lfd. 

Verwaltungstätigkeit (Überschuss aus lfd. Verwaltungstätigkeit)  
Siehe auch Runderlass MI Az: 32.1-10302 N (2014) Kommu-
nalhaushalte: Eckpunkte der Genehmigungsverfahren seitens der 
Kommunalaufsichtsbehörden.

 Hinweis:
  Dazu können auch Einzahlungen aus Investitionstätigkeit ge-

nutzt werden, wenn keine Kreditaufnahmen geplant sind.
•  zweckgebundene Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit so-

weit sie im lfd. Haushaltsjahr noch nicht verwendet werden konnten 
Hinweis: 
Haushaltsausgaberest nach § 20 Abs. 4 S. 1 GemHKVO

•  zweckgebundene Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit so-
weit ein passiver Rechnungsabgrenzungsposten nach § 49 Abs. 4 
GemHKVO gebildet wurde

•  Einzahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit, die in der passi-
ven Rechnungsabgrenzung nachgewiesen werden (§ 49 Abs. 3 
GemHKVO), weil sie erst im nächsten Haushaltsjahr Ertrag dar-
stellen, z. B. Abgaben, die im Dezember für das nächste Haus-
haltsjahr eingezahlt werden.

8 Investitionstätigkeit: Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
(§ 59 Nr. 26 GemHKVO)

9 Die Aufstellung erhebt keinen Anspruch auf Vollständigkeit.

Liquiditätsplanung

•  Bewirtschaftung der  
Haushaltsmittel

 •  Planung der Ein- und Auszah-
lungen für einen kürzeren 
Zeitraum (z.B. für den nächsten 
Monat oder das nächste Quartal)

 •  Einsatz des Zahlungsmittel-
bestandes im lfd. Haushaltsjahr

 •  Vermeidung von Liquiditäts-
krediten

 •  Vermeidung frühzeitiger  
Kreditaufnahme

•  Aufstellung Haushaltsplan 
bzw. Jahresabschluss

 •  Für den Haushaltsplan: 
Können die lfd. Auszahlungen 
und die ordentliche Tilgung 
aus den Einzahlungen für lfd. 
Verwaltungstätigkeit gedeckt 
werden und welcher Betrag  
steht für die Investitionstätigkeit 
zur Verfügung

 •  Im Rahmen des Jahres-
abschlusses: 
Insbesondere für den Ausweis 
von Haushaltseinnahmeresten 
für Kredite zur Finanzierung  
der Investitionstätigkeit

Finanzierung von Investitionen

Verkauf von  
Vermögens- 

gegenständen

Saldo aus lfd. 
Verwaltungs

tätigkeit

Zuwendungen  
von Dritten

Kredite 
usw.

Innenfinanzierung
(Eigenfinanzierung)

Außenfinanzierung 
(Fremdfinanzierung)
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•  Einzahlungen aus Gebührenüberschüssen (z. B. bei kostenrech-
nenden Einrichtungen wie Abwasserbeseitigung, Straßenreini-
gung, Märkte, Bestattungswesen), wenn der Gebührenüberschuss 
in den Sonderposten Gebührenausgleich eingestellt wird und in 
den nächsten Haushaltsjahren wieder zum Gebührenausgleich 
eingesetzt wird.

 Hinweis:
  Nach § 5 Abs. 2 S. 3 NKAG10: Weichen am Ende eines Kalkula-

tionszeitraums die tatsächlichen von den kalkulierten Kosten ab, 
so sind Kostenüberdeckungen innerhalb der nächsten drei Jahre 
auszugleichen; … 

  Dieser „Ausgleich“ führt in den nächsten Haushaltsjahren zur 
„Unterdeckung“ in der Einrichtung.11

•  Auszahlungen für Haushaltsausgaberest in der Ergebnisrechnung
•  Auszahlungen für Rückstellungen, die in diesem Haushaltsjahr 

gebildet, aber erst in den künftigen Haushaltsjahren zu Auszah-
lungen führen, z. B. für unterlassene Instandhaltungen über drei 
Jahre, Altersteilzeit

•  Auszahlungen für Rückstellungen „Altersteilzeit“ anderer Träger, z. 
B. der Träger Kita (Kirche) bildet Rückstellungen für Altersteilzeit, 
die der Kommune „in Rechnung gestellt“ werden (=Aufwand), aber 
erst bezahlt (überwiesen) werden müssen, wenn auch der Träger die 
entsprechenden Auszahlungen an seine Bediensteten leistet.

•  Überschüsse in der Ergebnisrechnung (Zuführung zur Über-
schussrücklage):

  Bestände in der Überschussrücklage (ordentliches oder außer-
ordentliches Ergebniss) können für den Haushaltsausgleich im 
Ergebnishaushalt künftiger Jahre herangezogen werden. 

  Problem dabei ist, stehen auch Zahlungsmittel – also Liquidi-
tät – für die zahlungswirksamen Aufwendungen in den künftigen 
Haushaltsjahren zur Verfügung.

Welcher Bestand der liquiden Mittel darf nicht für Investitionstä-
tigkeit eingesetzt werden und erhöht u . U . den Kreditbedarf im lfd . 
Haushaltsjahr bzw . muss bei der Ermittlung des Haushaltseinnah-
merestes berücksichtigt werden:
•  Zweckgebundene Einzahlungen für Investitionstätigkeit soweit die 

Einzahlung im lfd. Haushaltsjahr noch nicht verwendet wurde.
 Hinweis:
  Bilanzposition: Sonderposten Investitionen, Beiträge oder An-

zahlung Sonderposten
•  Einzahlungen aus dem Verkauf von Vermögensgegenständen, 

wenn der Verkaufspreis für einen bestimmten Zweck vorgesehen 
ist und ein Zweckbindungsvermerk im Haushaltsplan fehlt.

 Hinweis:
  Diese Einzahlung steht erst im Haushaltsjahr der Verwendung 

zur Verfügung und kann daher im lfd. Haushaltsjahr zu einer 
höheren Kreditaufnahme führen. Sollte der Verwendungszweck 
wieder offen sein, kann der Betrag zur Verringerung der Kredit-
aufnahme in dem betreffenden Haushaltsjahr eingesetzt werden.

•  Auszahlungen aus dem Bestand „Verwahrgeld“
•  Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Vorjahren
•  Auszahlungen für Haushaltsausgaberest aus Investitionstätigkeit 

(aus Vorjahren), soweit dafür keine Haushaltseinnahmereste zur 
Verfügung stehen

10 Niedersächsisches Kommunalabgabengesetz
11 Siehe auch: Horstmann, Sonderposten „Gebührenausgleich“ in Niedersachsen, 

Deutsche Verwaltungspraxis (DVP) 11/2012, S. 445 ff

 Hinweis:
  Haushaltsausgaberest für Investitionstätigkeit werden aus vor-

handenen liquiden Mitteln und aus Haushaltseinnahmerest „ge-
genfinanziert“

•  Auszahlungen für Rückstellungen, die in den vergangenen Haus-
haltsjahren gebildet worden sind

•  Ein- und Auszahlungen für Vorschüsse 
•  Einzahlungen aus Forderungen, die nicht im Haushaltsplan ver-

anschlagt sind verbessern die Liquidität.
 Hinweis:
 Nicht alle Forderungen führen auch zu Einzahlungen.
•  Einzahlungen „Verwahrgeld“ stehen nicht für den Haushalt zur 

Verfügung.

Fazit:

Die dauernde Leistungsfähigkeit nach § 23 GemHKVO wird in der 
Regel nur anzunehmen sein, wenn die Liquidität auf Dauer gesi-
chert ist. Die kommunale Leistungsfähigkeit kann auch bei einem als 
ausgeglichen geltenden Haushalt in Gefahr geraten.12 Das Muster 
für den Finanzhaushalt bzw. die Finanzrechnung reicht nicht aus, 
um eine langfristige Liquiditätsplanung vorzunehmen. Wichtig ist 
auch, dass die Liquiditätsplanung monatlich (mindestens aber vier-
teljährlich) fortgeschrieben wird, da sich die „Planzahlen“ durch die 
tatsächlichen Ein- und Auszahlungen konkretisieren.

Die nachstehende Tabelle kann als Grundlage zur Liquiditätsplanung dienen:13

1 Summe Einzahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

2 Summe Auszahlungen laufende Verwaltungstätigkeit

3 = Saldo laufende Verwaltungstätigkeit (Zeile 1–2)

4 Auszahlungen für die Tilgung von Krediten und Inneren Darlehen14

5 Rückführung von Liquiditätskrediten

6 Zweckgebundene Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, die noch 
nicht verwendet wurden 

7 Einzahlungen aus laufender Verwaltungstätigkeit, wenn die dazugehörenden 
Erträge in der passiven Rechnungsabgrenzung nachgewiesen werden.

8 Einzahlungen aus Gebührenüberschüssen (Sonderposten Gebührenausgleich)

9 Einzahlungen aus Forderungen, die nicht im Finanzhaushalt veranschlagt sind.

10 Auszahlungen für Haushaltsausgabereste für Aufwendungen, sofern sie nicht im 
Finanzhaushalt veranschlagt sind

11 Auszahlungen für Rückstellungen, sofern sie nicht im Haushaltsplan veranschlagt 
sind.

12 Auszahlungen für Verbindlichkeiten aus Vorjahren, die nicht im Finanzhaushalt 
eingeplant sind.

13 Auszahlungen aus dem Bestand „Verwahrgeld“

14 Ein- und Auszahlungen für Vorschüsse (haushaltsunwirksame Ein- und Auszah-
lungen)

12 Rose, Zur Bedeutung der Liquiditätsplanung im Neuen Kommunalen Rech-
nungswesen, Zeitschrift für Kommunalfinanzen (ZKF), 9/2010, Seite 200 

13  siehe auch Rose (s.o)
14  Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen: Dieser Betrag 

muss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, sofern nicht 
ausnahmsweise bestimmte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Til-
gung zur Verfügung stehen (z.B. Einzahlungen der Stadtwerke zur Tilgung ei-
ner Ausleihung der „Mutter“ Stadt.
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15 Liquide Mittel aus Überschüssen in der Ergebnisrechnung aus Vorjahren, die nach 
der mittelfristigen Finanzplanung zum Ausgleich des Ergebnishaushaltes in den 
nächsten Haushaltsjahren eingesetzt werden sollen.

16 Bestand an Zahlungsmitteln ohne Liquiditätskredite15

17 Saldo Zeile 3 bis 16:

Ein positiver Betrag steht für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnah-
men zur Verfügung.

(Bei einem negativen Ergebnis ist ein Liquiditätskreditbedarf gegeben und somit 
stehen keine Finanzmittel für Investitionstätigkeit zur Verfügung.).16

18 Einzahlungen aus Investitionstätigkeit

19 Auszahlungen für Investitionstätigkeit

20 Saldo Investitionstätigkeit (Zeile 18–19)

21 Bestand an Zahlungsmitteln für Investitionstätigkeit (siehe Fußnote zu Zeile 16)

22 Einzahlungen aus Forderungen für Investitionstätigkeit aus Vorjahren  
(z. B. Zuwendungen, die in der Vergangenheit eingeplant aber nicht eingezahlt 
worden sind), die nicht (wieder) im Finanzhaushalt veranschlagt sind

23 Auszahlungen für Haushaltsausgabereste für Investitionstätigkeit

24 Saldo Zeile 17 und 20 bis 23:

Positiver Betrag:  
Die Auszahlungen für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen 
können aus dem Bestand an Zahlungsmitteln geleistet werden. Ein „Rest-Betrag“ 
steht z. B. für eine außerordentliche Tilgung von Krediten zur Verfügung. Oder 
steht, wenn keine Kreditaufnahme im laufenden Haushaltsjahr vorgesehen ist, für 
die Rückführung von Liquiditätskrediten zur Verfügung.

Negativer Betrag: 
Der Restbetrag muss über Kredite finanziert werden. Liquiditätskredite dürfen für 
die Finanzierung von Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen nicht 
eingeplant werden.17

25 Einzahlungen aus Finanzierungstätigkeit18

26 Auszahlungen für Finanzierungstätigkeit19

27 Saldo der Finanzierungstätigkeit (Zeile 25–26)

28 Einzahlungen aus Haushaltseinnahmeresten für Kredite

29 Saldo Finanzmittel insgesamt (Zeilen 24 + 27 + 28)20, 21

30 Bestehende Liquiditätskredite

31 Höchstbetrag der Liquiditätskredite (am Ende des Haushaltsjahres bzw. des 
Berichtszeitraumes)

Die Tabelle muss den örtlichen Bedürfnissen angepasst werden.

15  Evtl. müssen zweckgebundene Zahlungsmittel für Investitionstätigkeit heraus-
gerechnet werden. 

16  Hier muss noch der Höchstbetrag für das laufende Haushaltsjahr ermittelt wer-
den, da es im Haushaltsjahr immer wieder Verzögerungen bei den Einzahlungen 
z. B. bei den Realsteuern geben wird. Auszahlungen z. B. für Personal oder 
Handwerkerrechnung sind aber zum Fälligkeitszeitpunkt zu leisten.

17 Eine Zwischenfinanzierung mit Liquiditätskrediten ist zulässig, wenn Zuwen-
dungen nicht rechtzeitig eingezahlt werden oder niedrigere Zinssätze für Kredi-
te in absehbarer Zukunft erwartet werden. 

18  Kreditaufnahme und Aufnahme Innerer Darlehen
19  Tilgung von Krediten und Rückzahlung von Inneren Darlehen. Dieser Betrag 

muss aus der laufenden Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet werden, sofern nicht 
ausnahmsweise bestimmte Einzahlungen aus Investitionstätigkeit für die Til-
gung zur Verfügung stehen (z. B. Einzahlungen der Stadtwerke zur Tilgung 
einer Ausleihung der „Mutter“ Stadt.

20  Dieser Bestand ist nicht mit dem Muster Finanzhaushalt bzw. Finanzrechnung 
identisch.

21  ohne Liquiditätskredite

Ein (vereinfachter) Fall soll die Problematik verdeutlichen:

Folgende Finanzvorfälle (Auszahlungen) sind im nachstehenden Fi-
nanzhaushalt für das Haushaltsjahr 2013 nicht enthalten:

1.  Im Haushaltsjahr 2011 wurde bei der Stadtkasse eine Sicherheits-
leistung von 450 T€ eingezahlt, die im Haushaltsjahr 2013 wieder 
ausgezahlt wird (= Verwahrgeld = Durchlaufende Posten).

2.  Die Forderungen aus Vorjahren belaufen sich auf 100.000 €, da-
von werden voraussichtlich 75 % kassenwirksam.

3.  Die Verbindlichkeiten aus Vorjahren betragen 80.000 €, die im 
Haushaltsjahr 2013 kassenwirksam werden.

4. Rückstellungen 
  In den letzten Haushaltsjahren wurden Rückstellungen für unter-

lassene Instandhaltung und Überstunden bzw. Urlaub gebildet; in 
Höhe von 

 4.1 Haushaltsjahr 2011 85 T€
 4.2 Haushaltsjahr 2012 15 T€
5. Haushaltsausgabereste aus dem Haushaltsjahr 2012:
 5.1 Ergebnisrechnung  220 T€
 5.2 Finanzrechnung  900 T€
6. Haushaltseinnahmereste aus Kreditermächtigungen:
 6.1 Haushaltsjahr 2011 280 T€22

 6.2 Haushaltsjahr 2012 520 T€

In welcher Höhe muss für das Haushaltsjahr 2013 eine Kreditauf-
nahme eingeplant werden?

Liquiditätsplanung im Finanzhaushalt bzw. beim Jahresabschluss (Schema)
Haus

haltsjahr 
2013

Hinweise:

T€

1
I.  
lfd. Verwaltungstätigkeit

2 Einzahlungen 1.831

3 Auszahlungen 1.500

4
Saldo  
lfd. Verwaltungstätigkeit

+ 331

Davon muss die ordentliche Tilgung von 
360 T€ bezahlt werden (siehe Zeile 23); 
70 T€ stehen aus der Einzahlung der 
Tochter für die Tilgung der Ausleihung 
(siehe Zeile 10) zur Verfügung, somit 
müssen aus der lfd. Verwaltungstätig-
keit noch 290 T€ abgedeckt werden. Für 
Investitionstätigkeit stünden also max. 
41 T€ zur Verfügung.

5
II. 
Investitionstätigkeit

6
Zuwendungen für  
Investitionstätigkeit

250 für Investitionen in 2013

22 Der Kredit soll Anfang 2013 (in der haushaltslosen Zeit) aufgenommen werden.
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Liquiditätsplanung im Finanzhaushalt bzw. beim Jahresabschluss (Schema)
Haus

haltsjahr 
2013

Hinweise:

T€

7
Beiträge u. ä. Entgelte für 
Investitionstätigkeit

300
Ablösebetrag für ESB23; die Auszahlun-
gen für die Erschließungsanlage erfolgt 
im nächsten Haushaltsjahr.24

8
Veräußerung von  
Sachvermögen

550

Davon sind 450 T€ für den Ankauf  
eines Verwaltungsgebäudes im  
nächsten Haushaltsjahr gebunden 
(Ratsbeschluss).25

9
Veräußerung von Finanz-
vermögensanlagen

0

10
Sonstige Investitionstä-
tigkeit

70

Rückflüsse von Ausleihungen (ein Kre-
dit wurde an die Tochter ausgereicht); 
die Tilgungsleistungen werden von der 
Stadt an die Bank geleistet (siehe auch 
Zeile 4).

11
Summe Einzahlungen  
für Investitionstätigkeit

1.170

Von der Summe stehen aber 
„nur“ 350 T€ für das lfd. Haus
haltsjahr für Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit zur Verfü
gung.26

12
Erwerb von Grundstücken 
und Gebäuden

300

13 Baumaßnahmen 900

14
Erwerb von beweglichem 
Sachvermögen

200

15
Erwerb von Finanzvermö-
gensanlagen

0

16 Aktivierbare Zuwendungen 100

17
Sonstige  
Investitionstätigkeit

0

18
Summe Auszahlungen für 
Investitionstätigkeit

1.500

19
Saldo aus 
Investitionstätigkeit

– 330

Liquiditätsplanung im Finanzhaushalt bzw. beim Jahresabschluss (Schema)
Haus

haltsjahr 
2013

Hinweise:

T€

20
FinanzmittelÜberschuss/
Fehlbetrag 
Summe Zeile 4 + 19

+ 1

21
III. 
Finanzierungstätigkeit

22
Einzahlungen  
(Kreditaufnahme)

1.150
Zeile 18 = 1.500 T€ minus Zeile 11 = 
350 T€

23 Auszahlungen (Tilgung) 360
Die Tilgung muss grds. aus der lfd. 
Verwaltungstätigkeit erwirtschaftet 
werden.

24
Saldo  
Finanzierungstätigkeit

+ 790

25
Finanzierungsmittel
bestand 
Summe Zeile 20 + 24

+ 791

26
Anfangsbestand an  
Zahlungsmitteln

+ 835
Zahlungsmittelbestand aus  
Vorjahren

27
Endbestand an Zahlungs-
mitteln

+ 1.626

Wofür wird der Enbbestand an Zahlungsmitteln eingesetzt:
T€ Hinweise:

28
Endbestand an  
Zahlungsmitteln

+ 1.626 Übertrag von Zeile 27

29 davon gebunden für: – 300
Auszahlungen für die Erschließungs-

anlage, die im nächsten Haushaltsjahr 
gebaut werden soll.

30 – 450 Ankauf Verwaltungsgebäude

31 – 450 Rückzahlung Verwahrgeld

32 – 100 Auszahlungen für Rückstellungen

33 – 220
Auszahlungen für Haushaltsausgabe-

reste in der Ergebnisrechnung 

34
(HAR27 ./. HER28) 

900 ./. 280 ./. 520 T€ =
– 100

Auszahlungen für Haushaltsreste in der 
Finanzrechnung, die aus der vorhande-

nen Liquidität erfolgt 

35 + 75 Einzahlungen aus Forderungen

36 – 80 Auszahlungen aus Verbindlichkeiten

37 + 1 frei verfügbar29

Ergebnis:

1. Der Kreditbedarf betrag 1.150 T€ (Zeile 22).
2.  Obwohl in Zeile 27 ein hoher Endbestand an Zahlungsmitteln 

ausgewiesen wird, stehen davon nur 1 T€ für die Reduzierung des 
Kreditbedarfes im Haushaltsjahr 2013 zur Verfügung. Dieser Fall 
soll aufzeigen, wie wichtig eine Liquiditätsplanung für die Kom-
munen ist.

23  ESB: Erschließungsbeiträge
24 Die Einzahlung wird in der Bilanzposition „Anzahlung Sonderposten“ eingestellt 

und ist bis zur Verwendung zweckgebunden nach § 18 Abs. 1 S. 1 GemHKVO, 
da nach § 133 Abs. 3 BauGB eine Rückzahlungsverpflichtung besteht, wenn die 
Erschließungsanlage nicht innerhalb von sechs Jahren benutzbar ist. In Höhe des 
Erschließungsbeitrages ist eine Kreditfinanzierung der Erschließungsanlage un-
zulässig (§ 111 Abs. 6 NKomVG Nachrangigkeit der Kreditaufnahme).

 Hinweis: 
 Da durch die Einzahlung im Haushaltsjahr 2013 eine Liquidität von 300 T€ 

gegeben ist, wird die tatsächliche Kreditaufnahme erst im nächsten Haushalts-
jahr erfolgen (§ 110 Abs. 2 NKomVG: Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und 
Sparsamkeit).

25 Diese Einzahlung kann auch im Haushaltsjahr 2013 zur Finanzierung der Inves-
titionstätigkeit herangezogen werden. Dadurch verringert sich der Kreditbedarf in 
diesem Haushaltsjahr. Dann muss evtl. im nächsten Haushaltsjahr der Ankauf des 
Verwaltungsgebäudes über Kredit finanziert werden. Hier soll die Einzahlung im 
nächsten Haushaltsjahr zur Finanzierung des Verwaltungsgebäudes dienen.

 Hinweis: 
 Da durch die Einzahlung im Haushaltsjahr 2013 eine Liquidität von 450 T€ gege-

ben ist, wird die tatsächliche Kreditaufnahme erst im nächsten Haushaltsjahr erfol-
gen (§ 110 Abs. 2 NKomVG: Grundsatz der Wirtschaftlichkeit und Sparsamkeit).

26 Zeile 6 = 250 T€ + Zeile 8 = 100 T€ = Summe 350 T€

27 Haushaltsausgaberest 
28 Haushaltseinnahmerest 
29 Um diesen Betrag könnte die Kreditaufnahme (Zeile 22) gekürzt werden.
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A. Sachverhalt

Siehe nachfolgenden Auszug aus einer Akte des Regionalforstamtes 
Eifel des nordrhein-westfälischen Landesbetriebes Wald und Holz! 
Die darin enthaltenen Angaben treffen in tatsächlicher Hinsicht zu.

Landesbetrieb Wald und Holz NRW
Regionalforstamt Eifel (Anschrift)
 (Datum)

Herrn
Rudolf von Reich
Burg Eifelstein
(Anschrift)

Sperrung eines Waldweges
Anlage: Anhörungsbogen

Sehr geehrter Herr von Reich,

anlässlich einer örtlichen Überprüfung habe ich festgestellt, dass der 
südliche Zugang und der nördliche Zugang zum Waldgebiet Schöne-
forst in der Gemeinde Eifelfurt im Kreis Niedereifel durch eine Schran-
ke versperrt sind. An den Schranken, die für Fußgänger und Radfahrer 
außen herum passierbar sind, befindet sich jeweils ein Schild mit der 
Aufschrift „Radfahren im Wald verboten“. Sie wurden gestern noch 
bei Beendigung der Arbeiten persönlich angetroffen. Eigentümer des 
Schöneforsts sind Sie. Ich mache Sie darauf aufmerksam, dass die Sper-
rung durch die Schilder gegen § 2 Abs. 2 des nordrhein-westfälischen 
Landesforstgesetzes (LFoG NRW) verstößt. Eine Genehmigung der 
Sperrung ist nicht erfolgt und auch von Ihnen nicht beantragt worden. 
Gründe, die eine solche Sperrung rechtfertigen, sind nicht erkennbar. 
Ich beabsichtige, Sie gebührenpflichtig (Gebührenrahmen 90,00 bis 
450,00 EUR) zur Beseitigung der Schilder aufzufordern, und gebe Ih-
nen zunächst Gelegenheit zur Stellungnahme.

Im Übrigen stellt das Anbringen der Schilder ohne Genehmigung 
nach §§ 70 Abs. 1 Nr. 3, § 4 Abs. 1 Satz 2 LFoG NRW eine Ord-
nungswidrigkeit dar, die mit einer Geldbuße bis zu 25.000 EUR ge-
ahndet werden kann (§ 70 Abs. 3 LFoG NRW). Ich habe daher ein 
Bußgeldverfahren gegen Sie eingeleitet. Bevor ich jedoch in der Sa-
che eine endgültige Entscheidung treffe, gebe ich nach § 55 des Ord-
nungswidrigkeitengesetzes (OWiG) Gelegenheit, sich auch hierzu 

zu äußern. Zu Äußerungen zu dem Vorwurf einer begangenen Ord-
nungswidrigkeit sind Sie allerdings nicht verpflichtet, Sie können 
hierzu jedoch freiwillig Stellung nehmen. Zu Angaben zu Ihrer Per-
son sind Sie jedoch verpflichtet; wenn Sie diese verweigern, stellt dies 
ebenfalls eine Ordnungswidrigkeit dar (§ 111 Abs. 1 OWiG). Für 
Ihre Angaben können Sie die beigefügten Anhörungsbogen nutzen.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag

Waldstark

Forstoberinspektorin

Rudolf von Reich
auf Burg Eifelstein (Anschrift)
 (Datum)

Landesbetrieb Wald und Holz
Regionalforstamt Eifel
(Anschrift)

Sperrung eines Waldweges
Ihr Schreiben vom …

Sehr geehrte Damen und Herren,

gerne nutze ich die Gelegenheit, Ihnen meine Beweggründe für die 
von Ihnen angesprochene, am letzten Mittwoch von mir höchstper-
sönlich vorgenommene Wegesperrung zu erläutern. Natürlich kenne 
ich als Eigentümer mehrerer größerer Waldgebiete das Landesforst-
gesetz. Aber die Wege im Schöneforst sind für Radfahrer nicht geeig-
net, da sie nicht als befestigt angesehen werden können. 

Kurz hinter der Schranke am südlichen Zugang befindet sich eine We-
geabzweigung. Dort zweigt ein Weg in einem spitzen Winkel nach 
Südosten ab und verläuft später nach einer langgezogen Linkskurve 
weiter Richtung Norden zum dortigen Waldzugang. Dieser 2,5 m 
breite Weg ist künstlich angelegt und befestigt. Das dort vorhandene 
natürliche Gefälle ist durch talseitige Erdanschüttungen ausgeglichen 
worden, um eine Verbreiterung des talwärts entlang des Berges verlau-
fenden Weges zu erreichen. Dort können aber keine Lastkraftwagen 
fahren und auch für Radfahrer dürfte der Weg zu eng und zu steil sein.

Der andere abzweigende Weg verläuft in nördliche Richtung und wird 
für Holztransportarbeiten mit schweren Lastkraftwagen benutzt. Au-
ßerdem ist er eine „Sackgasse“ mit einer Wendestelle für Forstfahr-
zeuge am Ende; mit dem Rad kommt man von dort gar nicht weiter. 

Fallbearbeitungen

Gerhard Lange*

Der gesperrte Waldweg**

– Fallbearbeitung aus dem Allgemeinen Verwaltungs- und besonderen 
Ordnungsrecht NRW sowie dem Ordnungswidrigkeitenrecht –

*  Städt. Verwaltungsdirektor Gerhard Lange nimmt am Studieninstitut für kommuna-
le Verwaltung Düsseldorf die Funktion des Studienleiters wahr und ist Lehrbeauf-
tragter an der Fachhochschule für öffentliche Verwaltung Nordrhein-Westfalen.

**  Der Sachverhalt ist nachgebildet einer Entscheidung des VG Köln, Urteil vom 
02.12.2008 – 14 K 5008/07 –, www.nrwe.de.
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Gerhard Lange Der gesperrte Waldweg

Es wird jedoch immer von Radfahrern, die die Wegeabzweigung „ver-
passt“ haben, versucht, von dort aus durch das Unterholz zu brechen.

Dies und die Nutzung der Wege durch Radfahrer führen zu einer 
Zerstörung des Waldbodens, zu einer Beunruhigung des Wildes und 
zur Störung anderer Erholungssuchender; von daher müssen Sie mir 
sogar eine Genehmigung für die Sperrung erteilen. Da eine Geneh-
migung ja immer etwas dauert, habe ich einfach schon einmal vorab 
die Schilder angebracht. Von einer Beseitigungsanordnung Ihrerseits 
bitte ich daher abzusehen. 

Die Angaben zu meiner Person entnehmen Sie bitte dem insoweit 
vollständig ausgefüllten und wieder beigefügten Anhörungsbogen.

Mit vorzüglicher Hochachtung Anlage

von Reich

B. Aufgabe

Prüfen Sie, ob die beabsichtigte Verfügung zur Beseitigung der Schil-
der erfolgen darf und welche weiteren Entscheidungen in Betracht 
kommen!

C. Bearbeitungshinweise

1. Landesforstgesetz NRW (LFoG NRW) – Auszug –
§ 2 – Betreten des Waldes . (1) Das Betreten des Waldes zum Zwecke der 
Erholung ist auf eigene Gefahr gestattet, soweit sich nicht aus den Be-
stimmungen dieses Gesetzes oder aus anderen Rechtsvorschriften Ab-
weichungen ergeben. Das Betreten des Waldes geschieht insbesondere 
im Hinblick auf natur- und waldtypische Gefahren auf eigene Gefahr. …

(2) Absatz 1 gilt sinngemäß auch für das Radfahren … auf … festen 
Wegen.

§ 4 – Sperren von Waldflächen . (1) Der Waldbesitzer kann den Zu-
tritt zu bestimmten Waldflächen tatsächlich ausschließen, untersa-
gen oder zeitlich beschränken (Sperren von Waldflächen). Er bedarf 
hierzu der vorherigen Genehmigung durch die Forstbehörde.

(2) Die Genehmigung ist zu erteilen, wenn die Waldfläche nur für 
eine bestimmte Frist gesperrt werden soll und die Sperrung aus wich-
tigen Gründen des Forstschutzes, der Waldbewirtschaftung, der 
Wildhege oder der Jagdausübung erforderlich ist. Die Genehmigung 
kann widerrufen oder eingeschränkt werden, soweit ihre Vorausset-
zungen entfallen sind.

(3) Ohne dass die Voraussetzungen des Absatzes 2 Satz 1 vorliegen, 
kann die Genehmigung widerruflich erteilt werden, wenn hierfür ein 
wichtiger Grund vorliegt und das Sperren unter Berücksichtigung 
der Interessen der Allgemeinheit vertretbar ist.

(5) Ist eine Waldfläche ohne Genehmigung gesperrt, so kann die 
Forstbehörde die Beseitigung der Sperrung anordnen.

§ 52–Aufgaben . (1) Der Forstschutz im Sinne dieses Gesetzes umfaßt 
die Aufgabe, Gefahren, die dem Wald und den seinen Funktionen die-

nenden Einrichtungen drohen, abzuwehren und Störungen der öffent-
lichen Sicherheit oder Ordnung im Wald zu beseitigen sowie rechts-
widrige Handlungen zu verfolgen, die einen Bußgeldtatbestand nach 
§ 70 oder einen sonstigen auf den Schutz des Waldes oder seiner Ein-
richtungen gerichteten Straf- oder Bußgeldtatbestand verwirklichen.
(2) Die ordnungsrechtlichen Zuständigkeiten nach anderen Geset-
zen bleiben unberührt.

§ 55 – Landesforstverwaltung . … (3) Der Landesbetrieb Wald und 
Holz ist als Landesbetrieb nach § 14a LOG organisiert. Er unterhält 
Außenstellen, die die Bezeichnung „Forstamt“ führen können.

§ 58 –Forstamtsbezirke . (1) 1Das Ministerium teilt … das Land 
unter Einbeziehung aller Waldbesitzarten in räumlich abgerundete 
Forstamtsbezirke ein. 2…

§ 61 – Zuständigkeit . 1Soweit in diesem Gesetz und in den Verord-
nungen zu diesem Gesetz nichts anderes bestimmt ist, ist der Lan-
desbetrieb Wald und Holz zuständig. 2Der Landesbetrieb Wald und 
Holz nimmt die nach diesem Gesetz und nach anderen Gesetzen und 
Verordnungen den staatlichen Forstämtern, den unteren Forstbehör-
den und den höheren Forstbehörden zugewiesenen Aufgaben wahr.

§ 70 – Bußgeldvorschriften . (1) Ordnungswidrig handelt, wer

1a. entgegen § 2 Abs. 2 auf nicht festen Wegen oder abseits von We-
gen Rad fährt, …

3. eine Waldfläche ohne die nach § 4 Abs. 1 Satz 2 erforderliche Ge-
nehmigung sperrt, …

(3) Die Ordnungswidrigkeit kann mit einer Geldbuße bis zu fünf-
undzwanzigtausend Euro geahndet werden.

(4) Verwaltungsbehörden im Sinne des § 36 Abs. 1 Nr. 1 des Gesetzes 
über Ordnungswidrigkeiten sind die unteren Forstbehörden.

2. Verordnung über die Einteilung der Forstamtsbezirke im Lan-
de Nordrhein-Westfalen (VO-ForstA NRW) – Auszug –
§ 1 . Das Land Nordrhein-Westfalen wird nach Maßgabe der Anlage 
zu dieser Verordnung in Forstamtsbezirke eingeteilt. (Anlage)

Anlage zur VO-ForstA NRW – Auszug –

Lfd. Nr. des  
Regionalforstamtsbezirks

Bezirk

17
Eifel

Der Bezirk umfasst Flächen, die innerhalb 
des nachstehend begrenzten Gebietes lie-
gen: …, Kreis Niedereifel, …

3. Landesorganisationsgesetz NRW (LOG NRW) – Auszug –
§ 14a – Landesbetriebe . (1) Landesbetriebe sind rechtlich unselb-
ständige, organisatorisch abgesonderte Teile der Landesverwaltung, 
deren Tätigkeit erwerbswirtschaftlich oder zumindest auf Kostende-
ckung ausgerichtet ist. (2) …

4. Allgemeine Verwaltungsgebührenordnung Nordrhein-West-
falen (AVerwGebO NRW) – Auszug –
§ 1 . (1) Für die im anliegenden Allgemeinen Gebührentarif genannten 
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Amtshandlungen werden die dort genannten Kosten erhoben. Der All-
gemeine Gebührentarif bildet einen Teil dieser Verordnung (Anlage).

§ 3 . (1) Von der Erhebung von Gebühren und Auslagen kann auf An-
trag insoweit abgesehen werden, als dies aus Gründen der Billigkeit, 
insbesondere zur Vermeidung sozialer Härten geboten erscheint. (2) …

5. Allgemeiner Gebührentarif zur AVerwGebO NRW– Auszug –
Tarifstelle 8 (Teil I) bis 8 .1 .9 .12 (Reihenfolge der Darstellung: 
Tarifstelle / Gegenstand / Gebühr Euro)

8 Forst-, Fischerei- und Jagdangelegenheiten

8 .1 .4 .5 Entsperrungsanordnung (§ 4 Abs. 5 LFoG)
Gebühr: Euro 90 bis 450

6. Bußgeldbemessung
Unterstellen Sie, dass nach einer behördeninternen Richtlinie für 
das Sperren einer Waldfläche ohne Genehmigung nach § 4 Abs. 1 
Satz 2 LFoG NRW eine Geldbuße von 30,00 bis 510,00 EUR 
vorgesehen ist.

D. Lösung

Als Entscheidungen kommen neben der beabsichtigten Verfügung 
zur Beseitigung der Schilder, die diesbezügliche Anordnung der so-
fortigen Vollziehung und Androhung eines Zwangsmittels, die Er-
hebung einer Gebühr sowie der Erlass eines Bußgeldbescheides in 
Betracht.

I. Verfügung zur Beseitigung der Schilder

Eine Verfügung des Regionalforstamtes Eifel gegenüber Herrn Ru-
dolf von Reich (R), mit der die Beseitigung der Schilder angeordnet 
wird, ist rechtmäßig, wenn die rechtlichen Voraussetzungen dafür 
vorliegen. Als Eingriffsgrundlage für eine solche Verfügung, bei der 
es sich um einen Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1 VwVfG NRW 
handelt, kommt § 4 Abs. 5 LFoG NRW in Betracht. 

1. Formelle Voraussetzungen

a) Zuständigkeit
Das Regionalforstamt Eifel müsste für die Anordnung der Beseiti-
gung der Schilder zuständig sein. Nach §§ 55 Abs. 3 Satz 2, 58 Abs. 1 
Satz 1 LFoG NRW i.V.m. § 1 VO-ForstA NRW und der Anlage 
zur VO-ForstA NRW sind die Regionalforstämter Außenstellen des 
Landesbetriebes Wald und Holz NRW. Dieser wiederum ist nach 
§ 61 Satz 1 LFoG NRW mangels anderweitiger Regelung für die 
Aufgaben der Forstbehörden nach dem LFoG NRW sachlich zu-
ständig. Nach § 52 Abs. 1 LFoG NRW umfassen diese Aufgaben 
auch die Abwehr von Gefahren, so dass die Regionalforstämter nach 
§ 12 Abs. 1 und 2 OBG NRW die Eigenschaft einer Sonderord-
nungsbehörde haben. Die örtliche Zuständigkeit richtet sich daher 
nach dem Bezirk, in dem die zu schützenden Interessen verletzt oder 
gefährdet werden (§ 52 Abs. 1 LFoG NRW i.V.m. §§ 12 Abs. 1 und 
2, 4 Abs. 1 OBG NRW). Da diese Interessen im Kreis Niedereifel 
und somit im Bezirk des Regionalforstamtes Eifel zu Tage treten (lfd. 
Nr. 17 der Anlage zu § 1 VO-ForstA NRW), ist dieses auch örtlich 
zuständig.

b) Verfahren, Form, Bekanntgabe
Im Rahmen des erfolgten Schriftverkehrs hat R, der als Adressat des 
beabsichtigten Verwaltungsaktes Beteiligter nach § 13 Abs. 1 Nr. 2 
VwVfG NRW ist, Gelegenheit gehabt, sich zu den relevanten Tatsa-
chen und zu der beabsichtigten Entscheidung zu äußern (Anhörung 
nach § 28 Abs. 1 VwVfG NRW). Die Anordnung, bei der es sich als 
Maßnahmen einer Sonderordnungsbehörde um eine Ordnungsverfü-
gung handelt, muss schriftlich ergehen (§ 52 Abs. 1 LFoG NRW i.V.m. 
§§ 12 Abs. 1, 20 Abs. 1 Satz 1 OBG NRW) und mit einer Begründung 
versehen sein (§ 39 Abs. 1 VwVfG NRW). Sie muss die erlassende 
Behörde erkennen lassen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW), Unter-
schrift oder Namenswiedergabe der entscheidungsbefugten Person in 
der Behörde (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW) sowie eine Rechtsbe-
helfsbelehrung (§ 52 Abs. 1 LFoG NRW i.V.m. §§ 12 Abs. 1 und 2, 20 
Abs. 2 Satz 2 OBG NRW) enthalten. Sie ist dem R bekanntzugeben 
(§ 41 Abs. 1 Satz 1, 43 Abs. 1 VwVfG NRW).

2. Materielle Voraussetzungen

a) Eingriffsvoraussetzungen
Nach § 4 Abs. 5 LFoG NRW kann die Forstbehörde die Beseitigung 
einer Sperrung anordnen, wenn eine Waldfläche ohne erforderliche 
Genehmigung gesperrt ist. Durch Anbringung der Schilder an der 
Schranke ist das Waldgebiet für die Nutzung durch Radfahrer ge-
sperrt worden. 
Eine Genehmigung dieser Sperrung ist erforderlich, wenn die Sper-
rung dem allgemeinen Waldbetretungsrecht nach § 2 Abs. 1 LFoG 
NRW zuwider läuft. Dieses beinhaltet auch das Radfahren auf festen 
Wegen im Wald (§ 2 Abs. 2 i.V.m. § 2 Abs. 1 LFoG NRW). Beim 
Begriff des „festen“ Weges stellt § 2 Abs. 2 LFoG NRW nicht nur auf 
„künstlich befestigte“ Wege ab, sondern auf alle Wege, die von ihrer 
Beschaffenheit, insbesondere von ihrem Untergrund und ihrer Breite 
für den Radverkehr im Wald geeignet sind. Der an der Abzweigung 
nahe des südlichen Zugangs nach Norden verlaufende Weg ist schon 
bereits deshalb für das Radfahren geeignet, da er sogar für den Ver-
kehr forstwirtschaftlicher Kraftfahrzeuge genutzt wird und hierdurch 
bereits stärker belastet wird als durch Radverkehr. Der andere abzwei-
gende Weg ist indessen sogar künstlich befestigt und mit 2,5 m breit 
genug für den Radverkehr. Bei den Wegen in dem Waldgebiet handelt 
es sich daher um feste Wege im Sinne von § 2 Abs. 2 LFoG NRW.
Eine Sperrung solcher Wege ist nur mit Genehmigung der Forstbe-
hörde zulässig (§ 4 Abs. 1 Sätze 1 und 2 LFoG NRW), die hier nicht 
vorliegt. Durch das angebrachte Schild wurden die Waldwege daher 
ohne erforderliche Genehmigung für Radfahrer gesperrt.

b) Ermessen, Verhältnismäßigkeit
Die Anordnung der Beseitigung der Verbotsschilder steht im Er-
messen der Forstbehörde. Hier sind keine Gesichtspunkte erkennbar 
oder von R vorgetragen worden, die eine solche Anordnung als er-
messensfehlerhaft erscheinen lassen. 
Die Beseitigungsanordnung wäre allerdings unangemessen und daher 
unverhältnismäßig, wenn offensichtlich ein Anspruch auf Erteilung 
der Genehmigung der Sperrung nach § 4 Abs. 2 LFoG NRW be-
steht. Voraussetzung für die Erteilung einer Genehmigung ist nach § 4 
Abs. 2 und 3 LFoG NRW das Vorliegen eines wichtigen Grundes. Ein 
wichtiger Grund für eine Waldsperrung kann nach § 4 Abs. 2 LFoG 
NRW insbesondere dann vorliegen, wenn die Sperrung aus Grün-
den des Forstschutzes, der Waldbewirtschaftung, der Wildhege, der 
Jagdausübung erforderlich ist. Das ist hier jedoch nicht erkennbar und 
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auch von R nicht dargelegt worden. Ein sonstiger wichtiger Grund im 
Sinne von § 4 Abs. 3 LFoG NRW könnte sich aus der Eigenschaft des 
in nördlicher Richtung abzweigenden Weges als Sackgasse ergeben. 
Dass aber Radfahrer am Ende des Weges wieder umkehren müssen, 
betrifft ausschließlich deren Interesse. Hierdurch wird der Erholungs-
wert des Radfahrens in dem Waldgebiet nicht gemindert. Es kann 
auch nicht grundsätzlich unterstellt werden, dass jeder Radfahrer sich 
rechtswidrig verhält und am Ende der Sackgasse einfach „querfeldein“ 
durch den Wald weiter fährt. Dies kann nach § 70 Abs. 1 Nr. 1a LFoG 
NRW als Ordnungswidrigkeit geahndet werden, wodurch berechtigte 
Interessen des R hinreichend berücksichtigt sind. Es steht diesem im 
Übrigen frei, durch eine entsprechende Beschilderung diesen Weg als 
Sackgasse auszuweisen. Ob der andere Weg zu steil ist, muss jeder Rad-
fahrer für sich selbst entscheiden, da nach § 2 Abs. 2 i.V.m. Abs. 1 Satz 2 
LFoG NRW das Radfahren im Wald auf eigene Gefahr geschieht. Ein 
sonstiger wichtiger Grund für die Sperrung ist daher nicht gegeben.
Die Voraussetzungen für die Genehmigung der Sperrung lagen da-
her nicht vor.

c) Bestimmtheit, Adressat
Die Anordnung, die Schilder zu entfernen, ist hinreichend bestimmt 
(§ 37 Abs. 1 VwVfG NRW). Sie darf gegen R ergehen, da er die Schil-
der angebracht hat (Handlungsstörer nach § 52 Abs. 1 LFoG NRW 
i.V.m. §§ 12 Abs. 1 und 2, 17 Abs. 1 OBG NRW) und auch Eigen-
tümer des Waldgebietes ist (Zustandsstörer nach § 52 Abs. 1 LFoG 
NRW i.V.m. §§ 12 Abs. 1 und 2, 18 Abs. 1 OBG NRW).

Ergebnis: Die beabsichtigte Verfügung zur Beseitigung der Schilder 
ist rechtmäßig.

II. Anordnung der sofortigen Vollziehung

In Betracht kommt, die Verfügung zur Beseitigung der Schilder mit 
der Anordnung der sofortigen Vollziehung nach § 80 Abs. 2 Satz 1 
Nr. 4 VwGO zu versehen. 

1. Formelle Voraussetzungen

Zuständig hierfür ist das Regionalforstamt Eifel, da es auch für den 
Verwaltungsakt zur Beseitigung der Schilder zuständig ist (§ 80 
Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO). Die Anordnung der sofortigen Vollzie-
hung muss schriftlich erfolgen, das besondere öffentliche Interesse 
ist zu begründen (§ 80 Abs. 3 Satz 1 VwGO). Einer Anhörung (§ 28 
Abs.  1 VwVfG NRW) bezüglich der Anordnung der sofortigen 
Vollziehung bedarf es nicht, da diese kein Verwaltungsakt ist.

2. Materielle Voraussetzungen

Die Anordnung der sofortigen Vollziehung ist materiell rechtmä-
ßig, wenn dies im öffentlichen Interesse erforderlich ist (§ 80 Abs. 2 
S. 1 Nr. 4 VwGO). Das besondere öffentliche Interesse liegt hier 
darin, dass von einer ungenehmigten Waldsperrung eine Nachah-
mungswirkung (negative Vorbildwirkung) ausgeht, die nur durch 
eine sofortige Beseitigung der Schilder, durch die im Übrigen kein 
Substanzverlust eintritt, vermieden werden kann. Auch kann nur 
so verhindert werden, dass das Waldgebiet für die nicht absehbare 
Dauer eines Klageverfahrens entgegen der auf der Sozialbindung des 
Eigentums (vgl. Art. 14 Abs. 2 GG) fußenden Intention des Gesetz-
gebers Radfahrern für Erholungszwecke entzogen ist. 

Ergebnis: Das Regionalforstamt wird daher die Verfügung zur Besei-
tigung der Schilder mit der Anordnung der sofortigen Vollziehung 
versehen.

III. Androhung der Ersatzvornahme

In Betracht kommt, bezüglich der Verfügung zur Beseitigung der 
Schilder die Ersatzvornahme anzudrohen. Ermächtigungsgrundlage 
hierfür könnte § 55 Abs. 1 i.V.m. §§ 63 Abs. 1 Satz 1, 57 Abs. 1 Nr. 1, 
59 Abs. 1 VwVG NRW sein. Bereits die Androhung der Ersatzvor-
nahme, bei der es sich um einen Verwaltungsakt im Sinne von § 35 
Satz 1 VwVfG NRW handelt, ist eine Maßnahme des Verwaltungs-
zwangs (§§ 57 Nr. 1, 63 Abs. 1 Satz 1 VwVG NRW). 

1. Formelle Voraussetzungen

Aus der Zuständigkeit des Regionalforstamtes Eifel für den Erlass 
des durchzusetzenden Grundverwaltungsaktes folgt seine Zustän-
digkeit als Vollzugsbehörde (§ 56 Abs. 1, 1. Halbsatz VwVG NRW). 
Einer Anhörung bedarf es nach § 28 Abs. 2 Nr. 5 VwVfG NRW 
nicht. Die Androhung muss schriftlich erfolgen (§ 63 Abs. 1 Satz 1 
VwVG NRW) und mit einer Begründung versehen sein (§ 39 Abs. 1 
VwVfG NRW). Die voraussichtlichen Kosten der Ersatzvornahme 
sollen in der Androhung angegeben werden (§ 63 Abs. 4 VwVG 
NRW). Auch muss die Androhung die erlassende Behörde erken-
nen lassen (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW) sowie Unterschrift 
oder Namenswiedergabe der entscheidungsbefugten Person in der 
Behörde (§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW) enthalten. Sie ist dem 
R im Wege der Zustellung bekanntzugeben, auch wenn hier für den 
durchzusetzenden Grundverwaltungsakt selbst keine Zustellung 
vorgeschrieben ist (§ 63 Abs. 6 Sätze 1 und 2 VwVG NRW; § 41 
Abs. 1 Satz 1, Abs. 5; 43 Abs. 1 VwVfG NRW).

2. Materielle Voraussetzungen

Nach § 55 Abs. 1 VwVG NRW kann ein Verwaltungsakt, der wie die 
Verfügung, die Schilder die beseitigen, auf Vornahme einer Handlung 
gerichtet ist, mit Zwangsmitteln durchgesetzt werden, wenn er unan-
fechtbar ist oder ein Rechtsmittel – wie hier wegen der Anordnung der 
sofortigen Vollziehung (§ 80 Abs. 2 Satz 1 Nr. 4 VwGO) – keine auf-
schiebende Wirkung hat. Das ausgewählte, bestimmte Zwangsmittel 
ist zuvor anzudrohen (§ 63 Abs. 1 Satz 1, Abs. 3 Satz 1 VwVG NRW). 
Wegen der hier beabsichtigten Anordnung der sofortigen Vollziehung 
soll die Androhung mit der Beseitigungsanordnung verbunden werden 
(§ 63 Abs. 2 Satz 2 VwVG NRW). Als Zwangsmittel für die Durch-
setzung einer vertretbaren Handlung kommen wegen der Nachrangig-
keit des unmittelbaren Zwanges (§§ 58 Abs. 3 Satz 1, 62 Abs. 1 Satz 1 
VwVG NRW) gleichberechtigt die Zwangsmittel Ersatzvornahme 
(§ 57 Abs. 1 Nr. 1 VwVG NRW) und Zwangsgeld (§ 57 Abs. 1 Nr. 2 
VwVG NRW) in Betracht. Im Interesse einer wirkungsvollen Durch-
setzung der Beseitigungsanordnung und mangels entgegenstehender 
Anhaltspunkte ist die Ersatzvornahme ein verhältnismäßiges Zwangs-
mittel (vgl. §§ 58 Abs. 1 und 2 VwVG NRW). In der Androhung muss 
eine angemessene Frist für die Befolgung der Beseitigungsverfügung 
gesetzt werden (§ 63 Abs. 1 Satz 2, 1. Halbsatz VwVG NRW). Da 
hierfür kein hoher Aufwand erforderlich ist, erscheint eine Frist von 
zwei Wochen angemessen; dass hierdurch die Klagefrist unterschritten 
wird, ist angesichts der beabsichtigten Anordnung der sofortigen Voll-
ziehung unschädlich (§ 63 Abs. 1 Satz 3 VwVG NRW).
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Ergebnis: Das Regionalforstamt wird daher bezüglich der Verfügung 
zur Beseitigung der Schilder Verwaltungszwang in Form der Ersatz-
vornahme androhen.

IV. Erhebung einer Verwaltungsgebühr (Kostenentscheidung) 
bezüglich der Beseitigungsanordnung

In Betracht kommt die Erhebung einer Gebühr für die Verfügung 
zur Beseitigung der Schilder in Höhe von 150,00 EUR; hierbei 
handelt es sich um einen Verwaltungsakt nach § 35 Satz 1 VwVfG 
NRW. Rechtsgrundlage hierfür könnte § 1 Abs. 1 Sätze 1 und 2 
AVerwGebO NRW i.V.m. mit dem Allgemeinen Gebührentarif zur 
AVerwGebO NRW sein. Gebühren werden durch eine Kostenent-
scheidung erhoben (§ 14 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 GebG NRW).

1. Formelle Voraussetzungen

Zuständig für die Kostenentscheidung ist das Regionalforstamt Eifel 
als diejenige Behörde, die die Amtshandlung vornimmt (§ 12 GebG 
NRW). Eine Anhörung (§ 28 Abs. 1 VwVfG NRW) ist auch bezüg-
lich der Gebührenerhebung erfolgt. 
Die Kostenentscheidung soll in Verbindung mit der Sachentschei-
dung ergehen (§ 14 Abs. 1 Satz 2 GebG NRW). Eine bestimmte 
Form ist nicht vorgeschrieben (§ 14 Abs. 1 Sätze 3 und 4 GebG 
NRW), aber aus der Verbindung mit der schriftlichen Sachentschei-
dung folgt hier die Schriftform. Mittelbar ergibt sich ein Schrift-
formerfordernis auch aus § 6 Abs. 1 Nr. 1 VwVG NRW, da es für 
eine ggf. erforderliche zwangsweise Durchsetzung der Gebühren-
forderung eines Leistungsbescheides als einer schriftlichen Kosten-
festsetzung bedarf. Die schriftliche Kostenentscheidung muss die 
erlassende Behörde erkennen lassen (§ 14 Abs. 1 Satz 3 Nr. 1 GebG 
NRW) und Angaben über den Kostenschuldner (§ 14 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 2 GebG NRW), die kostenpflichtige Amtshandlung (§ 14 Abs. 1 
Satz 3 Nr. 3 GebG NRW), die Kostenhöhe (§ 14 Abs. 1 Satz 3 Nr. 4 
GebG NRW) sowie die Zahlungsmodalitäten (§ 14 Abs. 1 Satz 3 
Nr. 5 GebG NRW) enthalten. Zudem bedarf es einer Begründung 
der Kostenentscheidung (§ 14 Abs. 1 Satz 3 Nr. 6 GebG NRW). 
Wenn die Kosten nicht bereits mit der Bekanntgabe fällig werden 
sollen, bedarf es der Angabe eines späteren Fälligkeitszeitpunktes 
(§ 17 GebG NRW).
Darüber hinaus muss die Kostenentscheidung Unterschrift oder Na-
menswiedergabe der entscheidungsbefugten Personen in der Behörde 
(§ 37 Abs. 3 Satz 1 VwVfG NRW) enthalten und sie ist dem Kos-
tenschuldner bekanntzugeben (§ 41 Abs. 1 Satz 1, 43 Abs. 1 VwVfG 
NRW). 

2. Materielle Voraussetzungen

Als Rechtsgrundlage für die von Amts wegen vorzunehmende Ge-
bührenfestsetzung (§ 14 Abs. 1 Satz 1 GebG NRW) kommt § 1 
Abs. 1 Sätze 1 und 2 AVerwGebO NRW i.V.m. Tarifstelle 8.1.4.5. 
des Allgemeinen Gebührentarifs zur AVerwGebO NRW in Be-
tracht. Dort ist für eine Anordnung zur Entfernung von Sperrungen 
nach § 4 Abs. 5 LFoG NRW ein Gebührenrahmen von 90 bis 450 
EUR vorgesehen. Im Rahmen des dadurch eingeräumten Ermessens 
ist der Verwaltungsaufwand zu berücksichtigen, da nicht erkennbar 
ist, dass gesondert berechenbare Auslagen angefallen sind (§ 9 Abs. 1 
Nr. 1, arg. aus § 10 Abs. 1 Satz 2 GebG NRW); für die Berücksich-
tigung der in § 9 Abs. 1 Nr. 2 GebG NRW aufgeführten Gesichts-

punkte liegen hier keine Anhaltspunkte vor. Vor diesem Hintergrund 
erscheint im Hinblick auf den Bearbeitungsaufwand eine Gebühr in 
Höhe von 150,00 EUR, die im unteren Viertel des Gebührenrah-
mens liegt, ermessensgerecht.
Die Kostenschuld entsteht mit Beendigung der gebührenpflichtigen 
Amtshandlung (§ 11 Abs. 1 Satz 2 GebG NRW), also mit Erlass der 
Ordnungsverfügung. Kostengläubiger ist das Land NRW als Rechts-
träger der handelnden Behörde (§ 12 GebG NRW i.V.m. 55 Abs. 3 
Satz 1 LFoG NRW, § 14a LOG NRW).Kostenschuldner ist R, da 
durch ihn die Amtshandlung verursacht wurde (§ 13 Abs. 1 Nr. 1 
GebG NRW). Anhaltspunkte für ein Absehen von der Gebühren-
erhebung (vgl. § 3 Abs. 1 AVerwGebO NRW) sind nicht erkennbar. 
Die Fälligkeit sollte – korrespondierend mit der in der Zwangsmit-
telandrohung gesetzten Frist – auf zwei Wochen nach Bekanntgabe 
der Kostenentscheidung festgelegt werden (vgl. § 17 GebG NRW).

Ergebnis: Das Regionalforstamt wird daher für die Verfügung zur 
Beseitigung der Schilder eine Gebühr in Höhe von 150,00 EUR mit 
einer Fälligkeit von zwei Wochen nach Bekanntgabe der Kostenent-
scheidung festsetzen.

V. Erlass eines Bußgeldbescheides

In Betracht kommt der Erlass eines Bußgeldbescheides, mit dem 
gegen R eine Geldbuße in Höhe von 200,00 EUR festgesetzt wird 
und Kosten in Höhe vom 28,50 EUR erhoben werden. Ein Buß-
geldbescheid dient zur Ahndung einer Ordnungswidrigkeit (§ 65 
OWiG). Eine Ordnungswidrigkeit setzt voraus, dass R gegen ein 
Gesetz rechtswidrig und vorwerfbar verstoßen hat, welches die Ahn-
dung mit einer Geldbuße vorsieht (§ 1 OWiG). Hier kommt eine 
Ordnungswidrigkeit nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 LFoG NRW (Sperrung 
eines Waldes ohne die nach § 4 Abs. 1 Satz 2 LFoG NRW erforder-
liche Genehmigung) in Betracht, die nach § 70 Abs. 3 LFoG NRW 
mit einer Geldbuße geahndet werden kann. 

1. Formelle Voraussetzungen

a) Zuständigkeit
Sachliche zuständige Verwaltungsbehörde im Sinne des § 36 Abs. 1 
Nr. 1 OWiG ist die untere Forstbehörde (§ 70 Abs. 4 LFoG NRW. 
Deren Aufgabe werden vom Landesbetrieb Wald und Holz NRW 
wahrgenommen (§ 61 Satz 2 LFoG NRW), dessen Außenstellen 
nach §§ 55 Abs. 3 Satz 2, 58 Abs. 1 Satz 1 LFoG NRW i.V.m. § 1 
VO-ForstA NRW und der Anlage zur VO-ForstA NRW die Regio-
nalforstämter sind. Örtliche zuständig ist nach lfd. Nr. 17 der Anlage 
zu § 1 VO-ForstA das Regionalforstamt Eifel, da in dessen Bezirk, 
zu dem der Kreis Niedereifel gehört, sowohl die Ordnungswidrigkeit 
entdeckt wurde (§ 37 Abs. 1 Nr. 1 OWiG) als auch R als Betroffener 
wohnt (§ 37 Abs. 1 Nr. 2 OWiG).

b) Anhörung 
Die nach § 55 Abs. 1 OWiG erforderliche Anhörung des R könnte 
mit dem Schreiben des Regionalforstamtes an R erfolgt sein. § 55 
Abs. 1 OWiG verlangt, dass dem R als Betroffenen Gelegenheit 
gegeben wird, sich zu der Beschuldigung, also dem Vorwurf der be-
gangenen Ordnungswidrigkeit zu äußern. Da die Anhörung nach 
§ 55 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 136a StPO einer Vernehmung gleich-
steht, musste R nach § 46 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 136 Abs. 1 Satz 2 
StPO außerdem darauf hingewiesen werden, dass es ihm freisteht, 
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sich zu der Beschuldigung zu äußern. Dies ist in dem Schreiben des 
Regionalforstamtes beachtet worden. Eine ordnungsgemäße Anhö-
rung nach § 55 Abs. 1 OWiG ist daher erfolgt. 

c) Form und Inhalt des Bußgeldbescheides
Der Bußgeldbescheid muss – wie aus den in § 66 Abs. 1 und 2 OWiG 
enthaltenen Anforderungen an seinen Inhalt, aber auch dem Wortteil 
Bescheid und aus § 51 Abs. 1 Satz 2 OWiG zu schließen ist – schrift-
lich ergehen und den in § 66 Abs. 1 und 2 OWiG vorgeschriebenen 
Inhalt haben. Über diese Angaben hinaus bedarf es keiner weiteren 
Begründung (§ 66 Abs. 3 OWiG). Des Weiteren muss der Bußgeld-
bescheid eine Kostenentscheidung enthalten (§ 105 Abs. 1 OWiG 
i.V.m. §§ 464 Abs. 1, 465Abs. 1 Satz 1 StPO).

d) Bekanntgabe
Nach §§ 51 Abs. 2, 50 Abs. 1 Satz 2 i.V.m. § 67 Abs. 1 Satz 1 OWiG 
ist der Bußgeldbescheid dem R nach den Vorschriften des LZG 
NRW zuzustellen (§ 51 Abs. 1 OWiG).

2. Materielle Voraussetzungen

R könnte eine Ordnungswidrigkeit nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 LFoG 
NRW begangen haben. 

a) Tatbestandsmäßigkeit
Tathandlung nach § 70 Abs. 1 Nr. 3 LFoG NRW ist das Errichten 
einer Sperre ohne die nach § 4 Abs. 1 Satz 2 LFoG NRW erforder-
liche Genehmigung. Nach § 1 OWiG ist eine Handlung jedes vom 
menschlichen Willen beherrschte und beherrschbare Verhalten. R 
hat die Waldsperrung ohne diese erforderliche Genehmigung vorge-
nommen. Das Erfordernis einer Genehmigung wurde bereits oben 
– unter I. 2. a) – festgestellt. R hat die Sperrung – wie sich aus seinem 
Schreiben an das Regionalforstamt ergibt – willentlich errichtet und 
dabei bewusst gehandelt. Der objektive Tatbestand ist somit erfüllt.

b) Rechtswidrigkeit
R müsste zudem rechtswidrig gehandelt haben. Die Rechtswidrig-
keit ist grundsätzlich durch die Verwirklichung des objektiven Tat-
bestandes indiziert, sofern keine Rechtfertigungsgründe vorliegen. 
Die von R vorgetragenen Gründe rechtfertigen nicht, das Genehmi-
gungserfordernis zu missachten. Andere Rechtfertigungsgründe sind 
nicht ersichtlich. R handelte somit rechtswidrig.

c) Vorwerfbarkeit
R müsste vorwerfbar gehandelt haben. Als Erwachsener handelte 
R voll verantwortlich; an seiner Schuldfähigkeit besteht kein Zwei-
fel (vgl. § 12 OWiG). Als Schuldform kommt mangels anderwei-
tiger Regelung in § 70 Abs. 1 Nr. 3 LFoG NRW nur Vorsatz in 
Betracht (§ 10 OWiG). Vorsatz ist jedes wissentliche und willent-
liche menschliche Handeln. R wusste insbesondere als Eigentümer 
mehrerer Waldgebiete, dass er für die Sperrung eine Genehmigung 
benötigt; er hat sich willentlich und wissentlich über § 4 Abs. 1 Satz 2 
LFoG NRW hinweggesetzt und somit vorsätzlich gehandelt.

d) Verfolgungshindernisse 
Es dürfen keine Verfolgungshindernisse vorliegen, insbesondere darf 
keine Verfolgungsverjährung eingetreten sein. Deren Eintritt rich-
tet sich nach der Höhe des im Höchstmaß angedrohten Bußgel-
des (§ 31 Abs. 2 OWiG). Der Bußgeldrahmen beträgt hier fünf bis 

25.000 EUR (§ 17 Abs. 1 OWiG i.V.m. § 70 Abs. 3 LFoG NRW). 
Die Verjährungsfrist beträgt demnach drei Jahre (§ 31 Abs. 2 Nr.1 
OWiG), die nach dem Sachverhalt noch nicht verstrichen sind. An-
dere Verfolgungshindernisse sind nicht erkennbar.

e) Kein Absehen von Verfolgung
Ein Absehen von der Verfolgung der Ordnungswidrigkeit im Rah-
men des Opportunitätsprinzips (§ 47 Abs. 1 Satz 1 OWiG) sollte 
mangels hierfür sprechender besonderer Anhaltspunkte und ange-
sichts des vorsätzlichen Handelns des R nicht erfolgen.

f ) Höhe des Bußgeldes
Der Bußgeldrahmen beträgt fünf bis 25.000 EUR (§ 17 Abs. 1 
OWiG i.V.m. § 70 Abs. 3 LFoG NRW).Nach § 17 Abs. 3 Satz 1 
OWiG sind Grundlage für die Bemessung der Geldbuße die Bedeu-
tung der Ordnungswidrigkeit und der Vorwurf, der den Täter trifft. 
Auch die wirtschaftlichen Verhältnisse des Täters kommen in Be-
tracht; bei geringfügigen Ordnungswidrigkeiten bleiben sie jedoch in 
der Regel unberücksichtigt (§ 17 Abs. 3 Satz 2 OWiG). Eine weitere 
gesetzliche Vorgabe zur Höhe des Bußgeldes besteht nicht. Zu der 
hier festgestellten Ordnungswidrigkeit gibt es jedoch eine behörden-
interne Richtlinie, wonach für die hier begangene Ordnungswidrig-
keit ein Bußgeldrahmen von 30,00 bis 510,00 EUR vorgesehen ist. 
Wenn nach – hier nicht erkennbaren – Besonderheiten des Einzelfal-
les keine Abweichung von diesen Rahmensätzen in Betracht kommt, 
wird man sich aus Gleichbehandlungsgründen an diesen Rahmen-
sätzen orientieren.
Im vorliegenden Fall ist zugunsten des R berücksichtigen, dass R 
den Wald nicht vollständig gesperrt hat, sondern nur für Radfah-
rer. Auch hat er diesen den Zugang nicht tatsächlich unmöglich ge-
macht, sondern die Schranke außen herum passierbar errichtet und 
mit den Schildern lediglich eine „psychologische“ Sperre aufgebaut. 
Allerdings hat er das Genehmigungserfordernis bewusst missachtet 
und noch nicht einmal einen Antrag auf Genehmigung gestellt. Vor 
diesem Hintergrund erscheint – da der Verstoß nicht als geringfügig 
angesehen werden kann – unter Berücksichtigung der wirtschaftli-
chen Verhältnisse des R (Eigentümer mehrerer größerer Waldgebie-
te) eine Geldbuße in Höhe von 200,00 EUR angemessen.

g) Keine Verwarnung
Eine mit Zustimmung des R mögliche Verwarnung mit Erhebung 
eines Verwarngeldes (§ 56 Abs. 1 Satz 1, Abs. 2 Satz 1 OWiG) schei-
det mangels Geringfügigkeit der Ordnungswidrigkeit aus.

h) Kostenentscheidung
Nach § 107 Abs. 1 Satz 3 OWiG ist bei der Festsetzung einer Geld-
buße als Gebühr ein Betrag in Höhe von fünf Prozent der Geldbuße 
(hier 10,00 EUR), mindestens aber 25,00 EUR zu erheben. Daneben 
werden nach § 107 Abs. 3 Nr. 2 OWiG pauschal 3,50 EUR als Aus-
lagen für die Zustellung des Bußgeldbescheides erhoben. Zusam-
men ergibt dies einen Betrag in Höhe von 28,50 EUR. In analoger 
Anwendung von § 66 Abs. 1 Nr. 3 OWiG sind zur Begründung der 
Kostenentscheidung zumindest die dafür angewendeten Vorschrif-
ten aufzuführen.

Ergebnis: Das Regionalforstamt wird gegen R einen Bußgeldbe-
scheid mit Festsetzung einer Geldbuße in Höhe von 200,00 EUR 
erlassen und dabei Kosten in Höhe von insgesamt 28,50 EUR er-
heben.
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I. Sachverhalt

Aktenauszüge

Verfügung 

Stadt Osnabrück . Postfach 44 60 . 49034 Osnabrück D E R O B E R B Ü R G E R M E I S T E R

Herrn 
Theo Tüchtig  1.: ab am: 23. August 2012 
Fuselgasse 5
49082 Osnabrück 

Fachbereich 
Bürger und Ordnung 
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück
 H Rißmüllerplatz

Herr Bündig 
Tel 0541 323-4089
Fax 0541 323-15 4089
buendig@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Datum / Ihr Zeichen Datum / Unser Zeichen

 23. August 2012; 32

Sehr geehrter Herr Tüchtig!

Mit Hinweis auf Ihre Anzeige vom 16. Februar 2012 über die Aufnahme des Betriebes Ihrer Gaststätte wird aus Gründen des Nachbar-
schutzes gemäß § 5 I des Nds. Gaststättengesetzes1 angeordnet, Vorkehrungen zu treffen, um zu erreichen, dass innerhalb des Wohngebie-
tes tagsüber und nachts der unmittelbar angrenzende Nachbar durch den Betrieb des Biergartens nicht belästigt wird. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Osnabrück (Ad-
resse siehe Briefkopf ) Widerspruch eingelegt werden. 

Im Auftrag

Bündig 

2.: z.V.

Udo Kunze*

Der Biergarten**

– Fallbearbeitung aus dem Allgemeinen Verwaltungsrecht –

*  Städtischer Direktor Udo Kunze ist Leiter des Fachbereiches Soziales und Gesundheit der Stadt Osnabrück und nebenamtlicher Fachlehrer beim Nds. Studieninstitut für 
kommunale Verwaltung e.V. 

** Der Fall war in einer 5-stündigen Klausur im AIIAND im März 2013 zu lösen. Aus didaktischen Gründen wurde dieser Sachverhalt konstruiert und in der Annahme, 
dass solche Bescheide in der Praxis nicht erlassen werden. 

1 § 5 NGastG: „Die zuständige Behörde kann gegenüber der Betreiberin oder dem Betreiber eines Gaststättengewerbes im stehenden Gewerbe die Anordnungen treffen, 
die zum Schutz der Gäste gegen Ausbeutung oder gegen Gefahren für Leben oder Gesundheit erforderlich sind. Die behördlichen Befugnisse, auf Grund anderer Rechts-
vorschriften, insbesondere zum Schutz der Jugend, der Beschäftigten, der Nachbarschaft oder der Umwelt, Anordnungen zu treffen, bleiben unberührt.“

STADT OSNABRÜCK
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 2

Theo Tüchtig  Osnabrück, den 5. September 2012 

 E: 6. September 2012 
 Herrn Bündig zur Bearbeitung 
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Stadthaus 
49076 Osnabrück 

Anordnung über die Einhaltung von Lärmrichtwerten 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Nach Erhalt Ihrer Anordnung muss ich Sie darauf hinweisen, dass ich zur Herrichtung des Biergartens erheblich investiert habe. 

Die Terrasse ist so groß, dass dort 10 Tische mit je 10 Stühlen Platz haben. An schönen Sommerabenden ist der Biergarten gerammelt voll. 
Unterhaltungen zwischen den Gästen kann und möchte ich nicht verbieten. 

Musik belebt das Geschäft und ist im Rahmen der Gewerbefreiheit zulässig. Ich beabsichtige, im Biergarten leise Hintergrundmusik zu 
spielen. Die Anlage habe ich bereits bestellt. 

Da ich mich nicht in der Lage sehe, Ihrer Anordnung zu folgen, werde ich meine unternehmerischen Aktivitäten fortsetzen und bitte Sie, 
dies zu akzeptieren. 

Überdenken Sie bitte Ihre Haltung gegenüber einem Gewerbesteuerzahler Ihrer Stadt, der überdies Arbeitsplätze sichert. 

Mit freundlichen Grüßen

Tüchtig

 3

Alfons Nörgelig  Osnabrück, den 28. September 2012 
Fuselgasse 3

 E: 29. September 2012 
 Herrn Bündig zur Bearbeitung 
Stadt Osnabrück   
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück 

Gaststätte des Herrn Tüchtig 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Seit 5 Wochen komme ich allabendlich nicht in den Schlaf. Abgesehen davon sind meine wohlverdienten Feierabende von unerträglicher Rap-
Musik begleitet. Als unmittelbar angrenzender Nachbar höre ich selbst bei geschlossenen Türen und Fenstern – was im Übrigen im Sommer 
eine Zumutung war – die Musik und die durch Gespräche, Schreie und Grölereien von den Gästen verursachte permanente Geräuschkulisse. 
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3 Mal musste ich schon die Polizei bitten, doch die war nur 2 Mal vor Ort und die Polizeibeamten erklärten, ich sollte mich mit Ihnen in Ver-
bindung setzen. Dass der Lärm unzumutbar ist, wurde vom Polizeimeister Hörig bestätigt. 

Leider bin ich nur der einzige Nachbar, weil unsere Grundstücke am Ende der Siedlung liegen. 

Mir liegt ein Gutachten des TÜV vor, aus dem hervorgeht, dass die nach den Richtlinien der Bundesregierung (Technische Anleitung zum 
Schutz gegen Lärm) für unser allgemeines Wohngebiet festgesetzten Immissionsschutz-Richtwerte von tagsüber 55 dB(A) und nachts von 
40 dB(A) weit überschritten werden. 

Als Ergebnis der Begutachtung wird festgestellt, dass die Gäste nur leise sprechen dürften, um die Richtwerte einzuhalten. Musik darf schon gar 
nicht gespielt werden. 

Da sich diese Aussage des TÜV auf den vollbesetzten Biergarten mit 100 Sitzgelegenheiten bezieht, werden Sie den Biergarten zu schließen 
haben. 

Ich erwarte, dass Sie auf Grund dieser Eingabe sofort tätig werden, da ich anderenfalls Schadensersatz wegen Amtspflichtverletzung geltend 
machen werde. 

Nörgelig 

 4

Verfügung 

Stadt Osnabrück . Postfach 44 60 . 49034 Osnabrück D E R O B E R B Ü R G E R M E I S T E R

Herrn 
Theo Tüchtig  1.: ab am: 01. Oktober 2012 
Fuselgasse 5
49082 Osnabrück 

Fachbereich 
Bürger und Ordnung 
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück
 H Rißmüllerplatz

Herr Bündig 
Tel 0541 323-4089
Fax 0541 323-15 4089
buendig@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Datum / Ihr Zeichen Datum / Unser Zeichen

 01. Oktober 2012; 32

Beschwerde Ihres Nachbarn

Sehr geehrter Herr Tüchtig!

Den von Herrn Nörgelig an mich gerichteten Brief übersende ich Ihnen zur Stellungnahme. 

Bitte äußern Sie sich innerhalb von 10 Tagen auch zu der von mir möglicherweise vorzunehmenden Gewerbeuntersagung. 

Im Auftrag

Bündig 

2.: WV

STADT OSNABRÜCK
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 5

Theo Tüchtig  Osnabrück, den 7. Oktober 2012

 Eingang: 8. Oktober 2012 
 Herrn Bündig mit der Bitte um Erlass
 einer Untersagungsverfügung
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Stadthaus 
49076 Osnabrück 

Beschwerde meines Nachbarn 

Sehr geehrte Damen und Herren!

Herr Nörgelig ist seit jeher gegen meine Gaststätte. Er unternimmt alles, um mir zu schaden. 

Herr Nörgelig ist überempfindlich, was Geräusche angeht. Meinen Gästen kann ich das Reden nicht verbieten. Die Sachverständigen des 
TÜV haben vor kurzem im Auftrag von Herrn Nörgelig Lärmmessungen durchgeführt. Das Gutachten liegt mir vor, weil mein Nachbar 
mit einer zivilrechtlichen Unterlassungsklage gedroht hat. Wenn er sich gestört fühlt, mag er woanders hinziehen. 

Außerdem lässt sich dem Gutachten entnehmen, dass die Richtwerte eingehalten werden können, wenn alle 100 Gäste sich leise verhalten, 
worauf ich mit Schildern hinweise, oder sich nur maximal 40 Gäste im Biergarten aufhalten. 

In der Zwischenzeit habe ich weitere 4.000,00 € für die Musikanlage investiert. Wenn Sie die Absicht haben sollten, gegen mich Maß-
nahmen in die Wege zu leiten, kann das für Sie teuer werden: 20.000,00 € Investitionen und den entgangenen Gewinn werde ich geltend 
machen. 

Mit freundlichen Grüßen

Tüchtig 

 6

Verfügung 

Stadt Osnabrück . Postfach 44 60 . 49034 Osnabrück D E R O B E R B Ü R G E R M E I S T E R

Herrn 
Theo Tüchtig  1.: ab am: 15. Oktober 2012 
Fuselgasse 5
49082 Osnabrück 

Fachbereich 
Bürger und Ordnung 
Stadthaus 1, Natruper-Tor-Wall 2
49076 Osnabrück
 H Rißmüllerplatz

Herr Bündig 
Tel 0541 323-4089
Fax 0541 323-15 4089
buendig@osnabrueck.de
www.osnabrueck.de

Datum / Ihr Zeichen Datum / Unser Zeichen

 15. Oktober 2012; 32

STADT OSNABRÜCK
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Untersagung des Betriebes Ihres Biergartens

Sehr geehrter Herr Tüchtig!

Hiermit untersage ich Ihnen gemäß § 35 I der Gewerbeordnung den Betrieb des Biergartens auf dem Grundstück Fuselgasse 5 mit sofor-
tiger Wirkung. 

Nachdem Sie meine Anordnung vom 23. August 2012 ignorierten, haben Sie sich als unzuverlässig erwiesen, den Biergarten ordnungsge-
mäß zu betreiben. 

Dies wird durch Ihr Verhalten bestärkt, Musik zur Untermalung gespielt zu haben, obwohl ich bereits mit Bescheid vom 23. August 2012 
eine entsprechende Anordnung erlassen hatte und Ihnen das Gutachten des TÜV vorlag, aus dem hervorgeht, dass Musik nicht gespielt 
werden darf, um die Richtwerte einzuhalten. 

Rechtsbehelfsbelehrung:

Gegen diesen Bescheid kann innerhalb eines Monats nach Bekanntgabe schriftlich oder zur Niederschrift bei der Stadt Osnabrück  
(Adresse siehe Briefkopf ) Widerspruch eingelegt werden. 

Im Auftrag

Bündig 

2.: z.V.

 7

Rechtsanwalt Willi Klopfer  Osnabrück, den 4. November 2012 

 E: 5. November 2012
 Herrn Bündig zur Bearbeitung
Stadt Osnabrück 
Fachbereich Bürger und Ordnung 
Natruper-Tor-Wall 2 
49076 Osnabrück 

Untersagung des Betriebes des Biergartens des Herrn Theo Tüchtig 

Sehr geehrte Damen und Herren! 

Gegen Ihren Bescheid vom 15. Oktober 2012 lege ich namens und mit Vollmacht (die anwaltlich zugesichert wird) meines Mandan-
ten, Herrn Theo Tüchtig, Widerspruch ein. 

Der Bescheid ist formell rechtswidrig, weil es an einer sachgerechten Begründung fehlt. 

Sie verstoßen mit der Untersagung in eklatanter Weise gegen die durch Artikel 12 des Grundgesetzes geschützte Gewerbefreiheit. 

Sollten Sie diesem Widerspruch nicht abhelfen, werde ich Schadensersatzansprüche geltend machen, und zwar in Höhe von 
20.000,00 € für die getätigten Investitionen, die sich dann als nutzlos erweisen. 

Mit freundlichen Grüßen

Klopfer 
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II. Aufgaben:

1.  Fertigen Sie zum vorstehenden Aktenauszug ein umfassendes 
Rechtsgutachten!

2.  Prüfen Sie nach dem Entscheidungsvorschlag, was weiter von der 
Stadt Osnabrück zu veranlassen ist!

Hinweise:

•  Der von den Beteiligten geschilderte Sachverhalt ist als zutreffend 
zu Grunde zu legen.

•  Insbesonders werden die Ergebnisse des TÜV-Gutachtens so-
wohl von Herrn Tüchtig als auch von Herrn Nörgelig richtig wie-
dergegeben. 

III. Methodisches Vorgehen zur Lösung der Aufgabe II 1.

1.  Nachdem der Sachverhalt verinnerlicht worden ist, empfiehlt es 
sich, auf einer Zeitschiene die Chronologie übersichtlich darzu-
stellen:

Anordnungs-
bescheid vom  
23. August 2012 

Antwort vom  
5. September 2012 

Schreiben des  
Nachbarn vom  
28. September 2012

„Anhörung“ vom  
1. Oktober 2012 

gemäß § 5 I 
Nds. GastG

Widerspruch? TÜV-Gutachten zum Schreiben vom 
28. September

Antwort des 
Gastwirtes vom  
7. Oktober 2012 

Untersagung vom  
15. Oktober 2012

Widerspruch vom  
4. November 2012

§ 35 GewO

  Es zeigen sich zwei Schwerpunkte, die gutachterlich zu prüfen 
sind:

 a) der Anordnungsbescheid vom 23. August 2012 und 
 b) der Untersagungsbescheid vom 15. Oktober 2012.

  Wie soll nun in der Vorprüfung vorgegangen werden ? Chrono-
logisch oder beginnend mit dem Widerspruch vom 4. November 
2012 ?

  Es empfiehlt sich, bis zur Erstellung der Lösungsskizze eine Vor-
prüfung in chronologischer Reihenfolge vorzunehmen, weil die 
Untersagungsverfügung mit der Missachtung der Anordnung be-
gründet wird: 

2.  Der Anordnungsbescheid könnte rechtswidrig sein, weil eine sol-
che Maßnahme nicht auf § 5 I Nds. GastG gestützt werden kann 
und die Regelung zudem unbestimmt ist.

2.1 Aus den Tatbestandsmerkmalen des § 5 I Nds. GastG ergibt 
sich zweifelsfrei, dass nur eine Anordnung zum Schutz der Gäste 
auf diese Ermächtigungsnorm gestützt werden kann. Hier geht es 
hingegen um den Schutz des Nachbarn.

2.2 Die Regelung verletzt das Bestimmtheitsgebot des § 37 I VwVfG 
und ist deshalb nichtig (§ 44 I VwVfG). Tiefergehende Überle-
gungen sind zu diesem Zeitpunkt und an dieser Stelle entbehrlich.

3.  Das Antwortschreiben vom 5. September 2012 ist als Wider-
spruch auszulegen (§ 133 BGB analog). 

4.  Dem Schriftwechsel über das TÜV-Gutachten lässt sich unstrit-
tig entnehmen, dass durch die derzeitige Nutzung die Richtwerte 
nach dem BImSchG überschritten werden. Musik darf nicht ge-
spielt werden und maximal 40 Gäste wären zulässig.

  Diese zusammengefassten Erkenntnisse werden für die Lösung 
der Aufgabe II 2. wichtig.

5.  Die „Anhörung“ könne fehlerhaft sein, weil nicht die entschei-
dungserheblichen Tatsachen im Hinblick auf eine mögliche Un-
zuverlässigkeit erwähnt worden sind.

6. Die Untersagungsverfügung könnte rechtswidrig sein, weil 
	 •		 sich der Gastwirt als nicht unzuverlässig erweist
	 •		 § 35 I GewO die falsche Rechtsgrundlage sein könnte.

7.  Diese erste Analyse reicht aus, um zu bestimmen, in welcher Rei-
henfolge vertieft zu prüfen und dazu eine Lösungsskizze zu ent-
wickeln ist.

  Ausgangspunkt kann nunmehr der Widerspruch gegen die Un-
tersagungsverfügung sein.

8.  Als Lösungsskizze wird folgender wesentlicher Aufbau und In-
halt vorgeschlagen: 

•	 Anfechtungswiderspruch: da Eingriffssituation  
•	 Statthaftigkeit? nein: § 8 a I Nds. AG VwVfG 2) → III negativ 3)

•	 	trotz der Unzulässigkeit des Widerspruchs: Begründetheitsprü-
fung, da falsche Rechtsbehelfsbelehrung 

•	 Unzuverlässigkeit?
    Anordnungsbescheid rechtmäßig, wirksam und bestands-

kräftig?
    · § 5 I Nds. GastG : nein, da TBM nicht vorliegen 
    · Regelung: nichtig wegen fehlender Bestimmtheit
    · nicht bestandskräftig 
    also keine Unzuverlässigkeit

•	 § 35 GewO nur anwendbar, wenn Personenbezogenheit
•	 also Abhilfe:
    · Zuziehung Rechtsanwalt (§ 80 II VwVfG) 
    · Aufwendungen mit Erstattungspflicht (§ 80 I S. 1 VwVfG) 
   Aufhebung des Anordnungsbescheides
   Information des Nachbarn (§ 13, § 41 VwVfG) 
 

2 § 8 a Nds. AG VwVfG: „Vor Erhebung der Anfechtungsklage bedarf es abwei-
chend von § 68 I S. 1 VwGO keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren.“

3 Als Ausnahme zu Absatz 1 wird in Absatz 3 die Gewerbeordnung nicht aufge-
führt. 
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IV. Rechtsgutachten

Hinweise zur Methodik

Der Bescheid über die Untersagung des Betriebes des Biergartens vom 15. Oktober 2012 ist aufzu-
heben, wenn der dagegen eingelegte Widerspruch vom 4. November 2012 zulässig und begründet 
ist. 

A) Zulässigkeit des Widerspruchs 

1.  Die Stadt Osnabrück ist als Erlassbehörde zuständig, über die Abhilfe zu entscheiden (§ 72 
VwGO).4

2.  Der Verwaltungsrechtsweg könnte gemäß § 40 I VwGO gegeben sein, wenn es sich eine öffent-
lich-rechtliche Streitigkeit handelt. Die GewO normiert bei einer Gewerbeuntersagung auf der 
Grundlage des § 35 I ein Über- und Unterordnungsverhältnis (Subordinationstheorie), so dass 
die Maßnahme auf öffentlichem Recht beruht. 

  Es handelt sich auch um eine Streitigkeit nichtverfassungsrechtlicher Art, denn eine Organ-
streitigkeit besteht nicht. Der Hinweis im Widerspruch auf Artikel 12 GG ändert daran nichts, 
weil eine Grundrechtsprüfung materiell-rechtlich jedem Verfahren zu Grunde liegen kann, 
wenn Anlass dazu besteht. 

  Ein abdrängende Sonderzuweisung zu einem anderen Rechtsweg wird gesetzlich nicht geregelt. 

3.  Ein Anfechtungswiderspruch ist zunächst gemäß § 68 I S. 1 VwGO gesetzlich vorgesehen, es 
sei denn, ein Gesetz bestimmt etwas anderes (S. 2). 

  Nach § 8 a Nds. AG VwGO bedarf es keiner Nachprüfung in einem Vorverfahren, wenn nicht 
Absatz 3 zur Anwendung kommt. 

  Die GewO ist in § 8 a III Nds. AG VwGO nicht aufgeführt, so dass kein Vorverfahren stattfin-
det. 

  Der Widerspruch ist demzufolge nicht statthaft und könnte mithin als unzulässig zurückge-
wiesen werden. Allerdings hat die Stadt eine falsche Rechtsbehelfsbelehrung in den Bescheid 
aufgenommen. Ist ein Widerspruchsverfahren als Sachentscheidungsvoraussetzung einer Klage 
nicht erforderlich, ist der durch die Belehrung ermöglichte Widerspruch gleichwohl als statt-
haft anzusehen5). Es wäre nämlich nicht gerechtfertigt, erst in der Rechtsbehelfsbelehrung den 
Widerspruch zuzulassen, um ihn dann nach Einlegung als unzulässig zurückzuweisen. Die 
Behörde hat dem zu Folge die Zulässigkeit selbst herbeigeführt.

4.  Der Widerspruch wurde ordnungsgemäß eingelegt, da die Voraussetzungen des § 70 VwGO 
erfüllt werden. 

 Zweifel an der Beteiligungs- und Handlungsfähigkeit bestehen nicht. 

  Der Rechtsanwalt könnte gebeten werden, die schriftliche Vollmacht nachzuweisen (§ 14 I S. 3 
VwVfG) 6).

Obersatz 

Die Abhilfeprüfung steht stets am 
Beginn 

Weil in der Widerspruchsbegründung 
darauf verwiesen wird, empfiehlt sich, 
hier darauf kurz einzugehen. 

Wer diese Besonderheit nicht erkennt, 
sollte aber zumindest hilfsgutachter-
lich die Begründetheit prüfen, um 
entscheiden zu können, wie das Wi-
derspruchsverfahren beendet werden 
sollte, denn trotz Unzulässigkeit kann 
die Behörde abhelfen.

Entscheidungsstil ist ausreichend

4 Da zu Beginn die Abhilfe zu prüfen ist, kann die Entscheidungszuständigkeit sich zunächst auch nur darauf beschränken. Erst wenn das Gutachten mit dem Ergebnis 
abschließt, dass kein Abhilfebescheid, sondern ein Widerspruchsbescheid zu erlassen ist, ist die Zuständigkeit der Widerspruchsbehörde gemäß § 73 VwGO zu prüfen. 

5 s. Pietzner/Ronellenfitsch, Das Assessorexamen im Öffentlichen Recht, 12. Auflage, § 31 Rn. 31 allerdings abgestellt auf die Fälle, in denen die Rechtsprechung die 
Durchführung einen Vorverfahrens vor Klageerhebung über die gesetzlich geregelten Ausnahmen hinaus für entbehrlich erklärt. Hier stellt sich die Situation ähnlich dar, 
weil die Behörde selbst die Durchführung eines Vorverfahrens durch die falsche Rechtsbehelfsbelehrung zuließ. Das hinsichtlich der Frist § 70 II i.V.m. § 58 II VwGO 
zur Anwendung kommt, ist an dieser Stelle nicht relevant.

6 Aus Gründen des Datenschutzes ist die Vollmacht allerdings immer dann einzufordern, wenn der Rechtsbeistand um Übersendung der Akte bittet
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  Bei Anwendung der Adressatentheorie besteht für den Adressaten eines belastenden VA stets 

die Widerspruchsbefugnis analog § 42 II VwGO.
 
 Zwischenergebnis 

 Der Widerspruch war zulässig. 

B) Begründetheit

Der Widerspruch ist begründet, wenn der Bescheid vom 15 . Oktober 2012 über die Untersagung 
rechtswidrig ist und Herrn Tüchtig in seinen Rechten verletzt (analog § 113 I 1 VwGO) . 

Die Ermächtigungsgrundlage, die nach dem Vorbehalt des Gesetzes für diesen Eingriff benötigt 
wird, könnte § 35 I GewO sein. 

a) Formelle Rechtmäßigkeit

1.  Die Stadt Osnabrück ist die sachlich zuständige Behörde gemäß § 1 WiZustVO i.V.m. Nr. 1 der 
Anlage. 

2. Die Stadt Osnabrück ist auch örtlich zuständig gemäß § 35 VII 2 GewO.

3.1 Verfahrensfehlerhaft könnte die mit Schreiben vom 1. Oktober 2012 durchgeführte „Anhö-
rung“ sein, weil nicht die entscheidungserheblichen Tatsachen genannt worden sind, aus denen 
sich die Unzuverlässigkeit des Gastwirts ergibt (§ 28 I VwVfG). Es hätte dem Gastwirt mit der 
Anhörung mitgeteilt werden müssen, dass die Unzuverlässigkeit sich aus der Missachtung der 
Anordnung vom 23. August 2012 ableitet. Da dies nicht geschehen ist, wurde keine ordnungs-
gemäße Anhörung durchgeführt. 

3.2 Die Begründung ist formell ausreichend, da sowohl die Rechtsgrundlage genannt wurde als 
auch die wesentlichen tatsächlichen Gründe (§ 39 I 1 VwVfG). Auf Grund der gebundenen 
Entscheidung waren Ermessenserwägungen entbehrlich. Insoweit ist die Widerspruchsbe-
gründung des Rechtsanwalts nicht zutreffend.

4 . Zwischenergebnis
 Die formelle Rechtswidrigkeit ergibt sich aus der fehlenden Anhörung

b) Materielle Rechtmäßigkeit

Die Gewerbeuntersagung könnte materiell-rechtlich rechtswidrig sein, wenn sich der Gastwirt 
als zuverlässig in Bezug auf das Gaststättengewerbe erweist . 

1.  Herr Tüchtig ist zuverlässig, wenn er die Gewähr dafür bietet, dass er sein Gewerbe in Zukunft 
ordnungsgemäß7 ausüben wird. Dazu zählt, dass er behördliche Anordnungen zur Lärmredu-
zierung beachtet. 

  Hiergegen wurde verstoßen, wie in der Begründung zutreffend ausgeführt wird. Allerdings 
kann der Verstoß gegen die Anordnung vom 23. August 2012 nur dann Herrn Tüchtig angelas-
tet werden, wenn diese rechtmäßig, wirksam sowie bestandskräftig erlassen worden ist.

2. Die Anordnung stützt sich auf § 5 NGastG. 

2.1 Absatz 1 S. 1 dieser Ermächtigungsnorm lässt nur Anordnungen zum Schutz der Gäste zu. 
Hier geht es jedoch um den Schutz des Nachbarn. Rechtsgrundlage für die Anordnung kann 
folglich nicht § 5 NGastG sein. 

Weil unterstellt werden kann, dass 
der Adressat eines belastenden VA in 
seinen subjektiv-öffentlichen Rechten 
verletzt sein könnte (ohne dies subs-
tanziiert vortragen zu müssen). 

Obersatz 

Auf die Heilung ist an dieser Stelle 
nicht einzugehen, weil dies beim Ent-
scheidungsvorschlag zu erwähnen sein 
wird, falls erforderlich. 

Sachverhaltsbezug 

Obersatz 

Die zielgenaue und sachverhaltsrele-
vante Verbindung zum TBM wird hier 
kurz vorangestellt. 

Subsumtion mit neuer Prämisse ver-
bunden. 

1. Rechtswidrigkeit 

7 s. Barthel/Kalmer/Weidemann, Kommentar zum NGastG, Kommunal- und Schul-Verlag, zu § 4, S. 68: „Ordnungsgemäß ist die Gewerbeausübung nur dann, wenn sie im 
Einklang mit dem geltenden Recht steht (grundlegend: BVerwG, Urteil vom 22. Mai 1964 – V C 13. 64 –)“
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2.2 § 5 S. 2 NGastG verweist auf die Befugnisse nach anderen Rechtsvorschriften zum Schutz der 

Nachbarn und der Umwelt, die unberührt bleiben. D.h., hier könnte sich eine Ermächtigungs-
norm aus dem BImSchG ergeben (§ 25). 

  Eine Umdeutung ist gemäß § 47 VwVfG nur möglich, wenn die Voraussetzungen der Norm 
erfüllt werden.

  § 25 BImSchG ist eine Ermessen einräumende Vorschrift, so dass eine Umdeutung des fehler-
haften VA gemäß § 47 III VwVfG nicht zulässig ist. 

2.3 Überdies könnte die Regelung im Bescheid vom 23. August 2012 nicht bestimmt sein (§ 37 I 
VwVfG), weil es dem Gastwirt überlassen bleibt, zu entscheiden, ab wann eine erhebliche 
Belästigung des Nachbarn vorliegen könnte und dies zudem vom subjektiven Empfinden des 
Nachbarn abhängig gemacht wird. 

  Der Regelungsinhalt eines VA muss für den Adressaten nach Art und Umfang aus sich heraus 
hinreichend klar, verständlich und in sich widerspruchsfrei sein, so dass erkennbar wird, was von 
ihm genau gefordert wird. 8

  Der Bescheid beschreibt nur vage das Ziel, nämlich die Belästigung des Nachbarn zu ver-
meiden, ohne eine konkrete Maßnahme anzuordnen, wie ein genau zu definierendes Ziel zu 
erreichen ist. Es fehlt ein vollstreckbarer Inhalt, der erforderlich gewesen wäre, um Zweifel am 
Regelungsgehalt nicht aufkommen zu lassen. 

 Der Bescheid verstößt folglich gegen das Bestimmtheitsgebot des § 37 I VwVfG. 

  Dieser Fehler könnte besonders schwerwiegend sein und deshalb zur Nichtigkeit des Beschei-
des führen (§ 44 I VwVfG). 

  Steht die Regelung eines VA in einem krassen Widerspruch zur geltenden Rechtsordnung und 
werden tragende Verfassungsprinzipien verletzt, ist ein solcher Fehler besonders schwerwiegend.9

  Ein Bescheid, der für den Adressaten völlig undurchführbar10 ist, verstößt in besonderem Maße 
gegen das sich aus dem GG ergebende Prinzip der Rechtssicherheit. 

  Diese Fehlerhaftigkeit muss zudem offenkundig sein (§ 44 I VwVfG), was dann der Fall ist, 
wenn für einen unvoreingenommenen, verständigen Beobachter ohne weiteres ersichtlich ist, 
dass der VA rechtswidrig ist, sich also die Fehlerhaftigkeit aufdrängt.11 Dem ist hier so, weil 
jeder aufgeschlossene Durchschnittsbetrachter12 sofort den Rechtsverstoß erkennt. 

 Der Bescheid vom 23. August 2012 ist mithin nichtig. 

2.4 Die Rechtsbehelfsbelehrung war fehlerhaft und somit gilt für die Klage die Jahresfrist gemäß 
§ 70 II i.V.m. 58 II VwGO. Der Bescheid war also noch nicht bestandskräftig.

2.5 Die Nichtigkeit des Anordnungsbescheides führt zur Unwirksamkeit (§ 43 III VwVfG) und von 
daher lag auch kein Verstoß gegen eine rechtswirksame Anordnung vor. Das Verhalten des Gastwirts 
ist demnach nicht zu beanstanden. Mithin kann nicht seine Unzuverlässigkeit angenommen werden. 

3.  Die angeordnete Rechtsfolge, den Betrieb des Biergartens zu untersagen, ist des Weiteren rechts-
widrig, weil es sich hier nicht um eine Untersagung eines Teils einer gewerblichen Tätigkeit durch 
den Gewerbetreibenden handelt, sondern um den räumlichen Wirkungskreis der Gaststätte 
(Biergarten), der nicht gewerberechtlich (weil nicht personenbezogen) eingeschränkt werden 
kann, nur baurechtlich oder immissionsschutzrechtlich als „raumbezogene Anordnung“.13

Zwischenergebnis 
  Der Untersagungsbescheid ist demzufolge rechtswidrig und verletzt Herrn Tüchtig in seinen 

subjektiv-öffentlichen Rechten. 

Entbehrlich, wenn auf Umdeutung 
nicht eingegangen wird. 

Besonderer Schwierigkeitsgrad. 

2. Rechtswidrigkeit

Hier empfehlen sich Ausführungen im 
Gutachterstil, weil fallentscheidend. 

Die TBN des § 44 II und III VwVfG 
sind zwar durchzuprüfen, aber da sie 
hier nicht zur Anwendung, bedarf es 
keiner besonderen Erwähnung.

Akzeptabel ist, die anschließende  
fehlende Bestandskraft nicht mehr  
zu prüfen.
3. Grund für T, die Anordnung nicht 
zu beachten 

Rechtswidrigkeit, die jedoch nur 
der Vollständigkeitshalber erwähnt 
werden kann, weil die Nichtigkeit 
überwiegt. 

8 s. Ferdinand O. Kopp, VwVfG, 6. Auflage, C.H. Beck, RdNr. 8 zu § 37
9 s. Ferdinand O. Kopp, VwVfG, 6. Auflage, C.H. Beck, RdNr. 5 zu § 44
10 ebenda, RdNr. 13 zu § 37
11 ebenda, RdNr. 9 zu § 44
12 wie vor 
13 s. Barthel/Kalmer/Weidemann, a.a.O., zu § 5, S. 80
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5.  Gesamtergebnis 
  Der Widerspruch war zwar nach der abstrakten Rechtslage nicht statthaft, gleichwohl wurde 

in der Rechtsbehelfsbelehrung im Untersagungsbescheid die Möglichkeit eingeräumt, Wider-
spruch einzulegen. Aus diesem Grund wird das von der Behörde selbst ermöglichte Vorver-
fahren auch entsprechend den §§ 68 ff. VwGO zu beenden sein, und zwar durch Abhilfe (§ 72 
VwGO).

C) Entscheidungsvorschlag:
1.  Mit dem Abhilfebescheid ist der Bescheid vom 15. Oktober 2012 aufzuheben und gemäß § 80 

II VwVfG die Notwendigkeit der Hinzuziehung des Rechtsanwaltes zu bestätigen sowie zu 
erklären, dass die Stadt die notwendigen Aufwendungen der Rechtsverfolgung erstattet. 

2.  Aus Gründen der Rechtsklarheit ist der Bescheid vom 23. August 2012 ebenfalls aufzuheben, 
wenngleich ein nichtiger VA eigentlich keiner Aufhebung bedarf. 

3.  Der Nachbar ist als Beteiligter des Verfahrens (als Antragsteller gemäß § 13 I 1 VwVfG oder als 
notwendig Hinzuzuziehender gemäß § 13 II S. 2 VwVfG) zu informieren (§ 41 I S. 1 VwVfG).

V. Weiteres Vorgehen 

Ein an den Gastwirt zu richtender Bescheid über eine Reduzierung der Lärmimmission wäre 
rechtmäßig, wenn für den Eingriff in sein Gewerbe eine Rechtsgrundlage vorhanden ist (Vor-
behalt des Gesetzes) und die formellen und materiellen Voraussetzungen der Rechtsordnung 
beachtet werden (Vorbehalt der Gesetze) . 

Rechtsgrundlage für ein Einschreiten im Form einer Anordnung gegenüber dem Gastwirt könnte 
§ 24 BImSchG sein.

Formelle Rechtmäßigkeit
1.1 Die Stadt Osnabrück ist die sachlich zuständige Behörde gemäß Nr. 8.1 a) des Verzeichnisses 
und Nr. 56 des Anhangs zur Verordnung über Zuständigkeiten auf den Gebieten des Arbeits-
schutz-, Immissionsschutz-, Sprengstoff-, Gentechnik- und Strahlenschutzrechts sowie in ande-
ren Rechtsgebieten (ZustVO-Umwelt-Arbeitsschutz). 

1.2 Sie ist auch örtlich zuständig gemäß § 100 I 2 Nds. SOG. 

2. Eine Anhörung gemäß § 28 I VwVfG hat noch stattzufinden. 

3.  Der Nachbar ist entweder als Antragsteller (§ 13 I Nr. 1 VwVfG) oder als notwendig Hinzu-
zuziehender (§ 13 II S. 2 VwVfG) Beteiligter, weil seine subjektiv-öffentlichen Rechte durch 
die zu treffende Entscheidung beeinträchtigt sein könnten und eine Anordnung auch für ihn 
rechtsgestaltende Wirkung entfaltet.

  Dem BImSchG kann eine nachbarschützende Funktion entnommen werden (§§ 3 I, 1 I, 22, 
23), demzufolge dem Nachbarn eine Antragsbefugnis zusteht. 

Materielle Rechtmäßigkeit

4.  Voraussetzung für eine Anordnung ist die Durchführung des § 22 BImSchG, der bei nicht 
genehmigungsbedürftigen Anlagen die Verpflichtung enthält, diese so zu betreiben, dass schäd-
liche Umwelteinwirkungen verhindert werden.

Wer diese Rechtsauffassung nicht 
vertritt, muss den Widerspruch als 
unzulässig zurückweisen und zugleich 
die Aufhebung auf § 48 I S. 1 VwVfG 
stützen. Dies wäre jedoch insgesamt 
unzweckmäßig, jedoch akzeptabel. 

Alternativ wäre auch dann § 80 II 
VwVfG anzuwenden, wenn der 
Widerspruch als unzulässig zurück-
gewiesen wurde. Hinsichtlich der Auf-
wendungen wäre § 80 I S. 2 VwVfG 
analog anzuwenden. 

Obersatz 

Akzeptabel auch die Anwendung des 
§ 3 I Nr. 2 VwVfG
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  Die Betriebsstätte einer Gastwirtschaft (dazu gehört auch das Grundstück mit dem Biergarten) 

ist eine Anlage i.S.d. § 3 V Nr. 1 und 2 BImSchG, die nicht genehmigungsbedürftig ist (§ 4 I 
BImSchG i.V.m. 4. BImSchV mit Anhang). 

  Die Verhinderung schädlicher Umwelteinwirkungen setzt voraus, dass die auf den Nachbarn 
einwirkenden Immissionen geeignet sind, Gefahren oder erhebliche Belästigungen herbeizu-
führen (§ 3 I BImSchG).

  Die gemäß § 48 BImSchG erlassene Technische Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TALärm) 
enthält Immissionsrichtwerte, die einzuhalten sind, um auch die Nachbarschaft vor schädlichen 
Umwelteinwirkungen durch Geräusche zu schützen (Ziffern 1 und 6 TALärm). 

  Wenn der Biergarten für bis zu 100 Personen weiter betrieben wird, lassen sich die Richtwerte 
nicht einhalten, denn auch die aufgestellten Hinweisschilder sind keine geeigneten Maßnahmen, 
die Immissionen zu vermeiden, weil es nicht ausreichen wird, die Gäste anzuhalten, sich leise zu 
verhalten. Besonders nach Alkoholgenuss wird sich der Lärmpegel unvermeidbar erhöhen.

  Die Voraussetzungen des § 24 BImSchG liegen folglich vor, weil sich die schädlichen Umwelt-
einwirkungen durch geeignete Maßnahmen vermeiden lassen. 

  Dem Gutachten lässt sich nämlich entnehmen, dass bei einer Begrenzung auf 40 Gäste die 
Richtwerte eingehalten werden können. Musik darf nicht gespielt werden. 

5.  Die Anordnung könnte also unter Beachtung des Bestimmtheitsgebotes (§ 37 I VwVfG) wie 
folgt lauten: 

 „Im Biergarten dürfen sich ab sofort nur noch maximal 40 Gäste aufhalten. 
 Musikdarbietungen sind nicht zulässig. 
  Die Immissionsrichtwerte dürfen tagsüber 55 dB(A) und nachts 40 dB(A) nicht überschreiten, und 

zwar gemessen 0,5 m außerhalb von der Mitte des geöffneten Fensters im Erdgeschoss des Nachbarge-
bäudes Fuselgasse 3. 

  Sie sind verpflichtet, die Ergebnisse der von Ihnen zu veranlassenden Lärmmessungen nach den Vor-
schriften der TA-Lärm zunächst alle sechs Monate, gerechnet ab Bekanntgabe dieses Bescheides, nach-
zuweisen.“

6. Die Ermessensausübung fällt zu Lasten des Gastwirts aus: 

  Das Entschließungsvermessen reduziert sich auf Null, weil es sich bei § 22 Absatz 1 BImSchG 
um eine Gebotsnorm handelt, gegen die der Gastwirt verstößt. Der Nachbar ist in seinem 
Grundrecht auf freie Entfaltung seiner Persönlichkeit und auf körperliche Unversehrtheit zu 
schützen (Artikel 2 I und II GG). 

  Die Stadt kann sich der damit ergebenden öffentlich-rechtlichen Verpflichtung auch nicht 
dadurch entziehen, dass sie den Nachbarn auf ein zivilgerichtlichen Verfahrens verweist (Unter-
lassungsanspruch gemäß § 1004 BGB). Der Nachbar hat ein subjektiv-öffentliches Recht auf 
ermessensfehlerfreie Entscheidung. Der vorgenannte zivilrechtliche Gesichtspunkt ist sachge-
recht wesentlich geringer zu gewichten, als die gravierende Missachtung der Gebotsnorm mit 
den sich daraus für den Nachbarn ergebenden Folgen. 

  Hinsichtlich des Auswahlermessens sind andere Anordnungen als unter 5. formuliert nicht 
erkennbar.

7. Entscheidungsvorschlag:

7.1 Bei der noch durchzuführenden Anhörung ist zu beachten, dass sowohl dem Gastwirt als auch 
dem Nachbarn Gelegenheit zur Stellungnahme zu geben ist, weil beide Beteiligte sind.

Definition des unbestimmten Geset-
zesbegriffs „Anlage“.

Auf den Stand der Technik ist in 
diesem Fall nicht einzugehen, weil es 
sich nicht um eine technische Anlage 
handelt. 

Die konkrete Rechtsfolge wird vor 
dem Ermessen formuliert, weil diese 
benötigt wird, um das Auswahlermes-
sen sachgerecht auszuüben. Ein ande-
rer Aufbau ist aber akzeptabel. 

zulässige Auflage 

Der Sachverhalt (s. Schreiben vom 7. 
Oktober 2012) gibt Anlass, hier kurz 
darauf einzugehen.

Bitte besuchen Sie unsere Internetseite unter:
www.dvp-digital.de
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  Aus § 28 I VwVfG kann zwar die Auffassung abgeleitet werden, dass nur Herr Tüchtig als zu 

belastender Adressat anzuhören ist, gleichwohl könnte durch die Anordnung aber auch in die 
schutzwürdigen Rechte des Nachbarn durch nicht ausreichende Maßnahmen gegenüber Tüchtig 
eingegriffen werden, so dass auch diesem Gelegenheit zu geben ist, eine Stellungnahme abzugeben. 

7.2 Die Anordnung ist durch einen schriftlichen Bescheid zu treffen (§ 37 II VwVfG) und mit 
Zustellungsurkunde zuzustellen (§ 3 VwZG i.V.m. NVwZG). 

7.3 Um zu vermeiden, dass der Nachbar weiterhin den schädlichen Umwelteinwirkungen ausge-
setzt wird, ist die Anordnung der sofortigen Vollziehung gemäß § 80 II 1 Nr. 4 VwGO geboten 
und besonders schriftlich zu begründen (Absatz 3). Auch hier fällt die Ermessensentscheidung 
zu Lasten des Gastwirtes aus. 

7.4 Dies alles zu veranlassen ist besonders auch aus dem Gesichtspunkt der Amtspflicht gegenüber 
dem Nachbarn, der einen Anspruch auf ermessensfehlerfreies Einschreiten gegenüber dem Gast-
wirt hat, von Wichtigkeit, denn seine subjektiv-öffentlichen Rechte wären ansonsten verletzt. 

  Würde die Stadt untätig bleiben, könnte Herr Nörgelig Schadensersatz wegen Amtspflichtver-
letzung aus § 839 i.V.m. Artikel 34 I GG geltend machen. 

  Eine Amtspflichtverletzung gegenüber Herrn Tüchtig ist nicht erkennbar, wenn – wie darge-
stellt – nunmehr rechtmäßig gehandelt wird. 

Auslegung nach dem insoweit eindeu-
tigen Wortlaut der Vorschrift, denn 
der Nachbar ist Beteiligter i.S.d. § 13 I 
Nr. 1 (Antragsteller) oder Nr. 4 (als 
Hinzuzuziehender).

Das Eingehen auf den Sachverhalt ist 
an dieser Stelle zu empfehlen. 

Möglichkeitsform reicht

Kein Anspruch auf Tätigwerden und Auskunft 
eines sog. Hilfsermittlers

(OVG Lüneburg, Beschl. v. 23. 9. 2013 – 13 LA 144/12)

1. Ein Anzeigeerstatter im Bußgeldverfahren hat grundsätzlich keinen 
Anspruch auf Tätigwerden der Bußgeldbehörde.

2. Dies gilt auch und insbesondere für einen „selbsternannten Hilfser-
mittler“, der seine (Anzeige-)Tätigkeit ohne erkennbare schützenswerte 
Eigeninteressen ausübt.

3. Ein solcher „Hilfsermittler“ (s. Leitsatz 2) hat mangels irgendwie gear-
teter Betroffenheit der eigenen Rechtssphäre auch auch keinen Anspruch 
auf Beantwortung von Anfragen zu den von ihm erstatteten Anzeigen.

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

Der Kläger (K) hat seit 2004 bei der beklagten Behörde (B) in meh-
reren tausend Fällen Anzeigen wegen Verkehrsordnungswidrigkeiten 
– hauptsächlich wegen Parkverstößen – erstattet. K verlangt nunmehr 
von B Auskunft gemäß Leitsatz 3 und beantragt weiterhin die gericht-
liche Feststellung, dass B zur Bearbeitung der Anzeigen verpflichtet 
ist. Die von K erhobene verwaltungsgerichtliche Klage war in beiden 
Instanzen erfolglos. Das Ordnungswidrigkeitenrecht kenne – so der 
Senat – keine subjektiven Rechtspositionen von Anzeigeerstattern . 
Insbesondere gebe es kein dem strafrechtlichen Klageerzwingungsver-
fahren (s. § 172 StPO) nachgebildetes „Ahndungserzwingungsverfah-
ren“ des von einer Ordnungswidrigkeit Verletzten (§ 46 Abs. 3 OWiG). 
Im Falle des K war dieser nicht einmal „Verletzter“, weil er durch die 
angezeigten Verkehrsverstöße gar nicht betroffen war. 

Im Übrigen entspräche es nach Ansicht des OVG nicht dem im Ord-
nungswidrigkeitenrecht maßgeblichen Opportunitätsprinzip, wenn 
sich eine Privatperson selbst die Rolle eines Ermittlungsbeamten an-
maßt und verlangen könnte, dass die von ihr vorgelegten Anzeigen 
bearbeitet werden.

Ergänzender Hinweis: Dem Beschluss ist zuzustimmen; s. insoweit auch 
die Klausur von G. Haurand in DVP 2007, S. 449. J.V.

Nachbar gegen Hundepension im allgemeinen 
Wohngebiet

(OVG Münster, Beschl. v. 22.10.2012 – 2 A 529/12)

Für eine gewerbliche Hundepension kann nicht ausnahmsweise eine 
bauliche Nutzung in einem allgemeinen Wohngebiet zugelassen werden.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Das Oberverwaltungsgericht Münster hat sich mit der Frage befasst, 
ob es sich bei einer gewerbliche Hundepension um einen nicht stö-
renden Gewerbebetrieb handelt, der in einem allgemeinen Wohnge-
biet ausnahmsweise zugelassen werden kann. Im Wesentlichen ging 
es darum, ob es durch die Hundepension zu wohnungsunverträgli-
chen Lärmbelästigungen kam. 
Durch das Anleinen der Hunde und die Begleitung durch Aufsichts-
personen konnte nach Auffassung des Gerichts lautes Gebell der 
Hunde als deren natürliches Kommunikationsmittel nicht verhin-
dert werden. Der Nachbar berief sich auf einen Gebietserhaltungsan-
spruch. Das Gebiet war faktisch überwiegend durch Wohnbebauung 
geprägt. Die Verwirkung von Nachbarrechten kam nicht in Frage. 

Rechtsprechung
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Gegenstand der Baugenehmigung war das Vorhaben, wie es der Bau-
herr zur Genehmigung stellt. Die Baugenehmigungsbehörde hat 
zu prüfen, ob diesem Vorhaben öffentlich-rechtliche Vorschriften 
entgegenstehen. Die baurechtliche Nutzungsänderung betraf die 
Kellerräume und den Wintergarten als Teil der baulichen Anlage 
Wohngebäude, so dass es auf das angrenzende Wiesengrundstück 
nicht ankam.
 F. O.

Abfallgebühren und Haushaltsbegriff

(VGH Mannheim, Urt. v. 10.11.2011 – 2 S 1684/11)

Der Haushaltsbegriff im Abfallgebührenrecht setzt ein gemeinsames 
Wohnen und Wirtschaften voraus.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Abfallgebühren werden nach den Abfallwirtschaftssatzungen i. d. 
R. nach zwei verschiedenen Gebührenmaßstäben (Wahrscheinlich-
keitsmaßstäben) bemessen.
Hierbei handelt es sich um

1. „volumenbezogene Maßstäbe“ und
2. „personenbezogene Maßstäbe“.

Bei den „personenbezogenen Maßstäben“ werden die Benutzungs-
gebühren als Behältergebühr u.a. pro Haushalt erhoben. Für die Be-
antwortung der Frage, wie hoch die vom jeweiligen Hauseigentümer 
zu erhebenden Abfallgebühren sind, kommt es daher auf die Defini-
tion des Begriffes „Haushalt“ an. 
Mit einem solchen Fall hatte sich der VGH Baden-Württemberg zu 
beschäftigen.
In dem streitigen Fall wohnen Eltern und Tochter zusammen, aber in 
getrennten Wohnungen. Die maßgebliche Regelung in der Abfallge-
bührensatzung sieht vor, dass „alle Personen einen Haushalt bilden, 
die gemeinsam Wohnen und Wirtschaften“.
Was unter Wohnen und Wirtschaften im Abfallgebührenrecht zu 
verstehen ist, definiert der VGH wie folgt:

1.  Die Annahme einer eigenständigen Wohnung setzt nur deren Ab-
trennbarkeit voraus, nicht aber, dass sie jederzeit tatsächlich ver-
schlossen ist.

2.  Wesentlich für ein gemeinsames Wirtschaften ist das Wirtschaf-
ten aus einem Topf.

Die maßgebliche Satzungsregelung wurde daher vom VGH Baden-
Würt temberg als rechtmäßig angesehen, der Erlass eines Abfallge-
bührenbescheides jeweils an die Eltern und die Tochter sei nicht zu 
beanstanden.

Hinweis:

Zu den verschiedenen Gebührenmaßstäben im Abfallgebührenrecht 
vgl. das Urteil des OVG Nordrhein-Westfalen vom 27.03.1991, Az.: 
9 A 2487/89. 
 G.T.

Durchführung der Feuerbeschau

(VGH München, Urt. v. 20.10.2012 – 10 BV 09.1860)

Für die Durchführung der Feuerbeschau ist bei bestimmten Objekten die 
Zustimmung des Gebäudeeigentümers herbeizuführen.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Der Bayrische Verwaltungsgerichtshof hat sich mit der Frage befasst, 
ob ein Grundstückseigentümer verlangen kann, dass bestimmte Ge-
bäudebereiche nicht ohne vorherige Ankündigung gegenüber dem 
Eigentümer betreten werden können.
Das Gericht ist zu dem Ergebnis gekommen, dass ohne vorherige An-
kündigung durchgeführte Feuerbeschauen den Eigentümer in seinen 
Grundrechten aus Art. 13 und 14 GG beeinträchtigen können. Maß-
geblich dafür war, dass die Wohnung grundrechtlich unverletzlich ist. 
Geschützt ist dabei die Wohnung als die räumliche Sphäre, in der sich 
das Privatleben entfaltet. Die Gebäude mit Treppenhäusern und Flu-
ren sowie notwendige Rettungswege, wie etwa nicht frei zugängliche 
rückwärtige Anleiterungen und Feuerwehrzufahrten fallen auch in den 
Schutzbereich des Grundgesetzes. Der Einstufung der Bereiche als Be-
triebs- und Geschäftsräume widerspricht auch nicht, dass die nicht frei 
zugänglichen Bereiche wie Treppenhäuser in Mehrfamilienhäusern der 
Öffentlichkeit entzogen und nur einem abgrenzbaren Personenkreis zu-
gänglich sind. Die Einordnung der der Feuerbeschau unterliegenden Be-
reiche als vom Grundgesetz geschützten Betriebs- und Geschäftsräume 
steht auch nicht entgegen, dass diese Bereiche jeweils den Mietern der 
in den Gebäude gelegenen Wohn-, Betriebs- und Geschäftsräumen zur 
Mitbenutzung überlassen worden sind, weil sich das Recht des Mieters 
zur Benutzung der gemieteten Räume auf das Recht zur Mitbenutzung 
der Gemeinschaftsflächen erstreckt. Der Grundstückseigentümer hat 
die in den Gebäuden liegenden Treppenhäuser und Flure ebenso wie die 
der Öffentlichkeit nicht frei zugänglichen sonstigen Rettungswege als 
der Feuerbeschau unterliegenden Anlagen der Feuerwehr zugänglich zu 
machen, wenn dies zur Prüfung der Brandgefährlichkeit erforderlich ist.
Die Feuerbeschau und die ihre Durchführung ermöglichende Verpflich-
tung, Gebäude, Anlagen und Gegenstände nach vorheriger Ankündi-
gung zugänglich zu machen, dienen der wirksamen Vorbeugung gegen 
Brandgefahren. Die Feuerbeschau soll Gefahren für Leben, Gesundheit, 
Eigentum und Besitz verhüten, die durch Brände entstehen können.
Das Recht des Mieters zur Nutzung der gemieteten Räume erstreckt 
sich auf das Recht zur Mitbenutzung der Gemeinschaftsflächen und 
umfasst mangels besonderer Vereinbarungen deren übliche Benut-
zung. Er deckt alle mit dem Wohnen oder der Benutzung von Ge-
schäftsräumen typischerweise verbundenen Umstände. 
Das durch das Grundgesetz geschuldete Hausrecht gibt den Betriebs-
inhabern das Recht zu entscheiden, wer die dem Publikum nicht frei 
zugänglichen Betriebs- und Geschäftsräume betreten darf, um zu er-
fahren, welche Personen sich zu welchem Zweck in diesen Räumen 
aufhalten. Die Pflicht der Behörde, solche Betriebs- und Geschäftsräu-
me nicht ohne vorherige Information des Betriebsinhabers zu betreten, 
muss grundsätzlich gegenüber dem Betriebsinhaber oder demjenigen 
erfüllt werden, der für den Betriebsinhaber das Hausrecht ausübt.
Durch rechtswidriges hoheitliches Handeln war der Eigentümer in 
seinen Grundrechten verletzt worden, in dem die Feuerbeschauen in 
den der Öffentlichkeit nicht frei zugänglichen Bereichen, die Grund-
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stücke ohne Vorankündigung gegenüber dem Eigentümer durchge-
führt worden waren. So stand dem Betroffenen ein öffentlich-recht-
licher Unterlassungsanspruch zu.
Die gesetzliche Regelung verpflichtet die Eigentümer und Besitzer von 
Gebäuden und Anlagen, die der Feuerbeschau unterliegen, nicht dazu, 
der Öffentlichkeit nicht frei zugängliche Gebäude- und Anlagenberei-
che ohne Ankündigung der Feuerbeschau zugänglich zu machen. Die 
mit der Durchführung der Feuerbeschau Beauftragten dürfen daher in 
Anwesen mit mehreren Mietern solche Bereiche nicht mit Hilfe einzel-
ner Mieter ohne vorherige Information des Vermieters betreten. F. O.

Wiedereinsetzung wegen Fristversäumnis bei 
Verschulden eines Dritten

(VGH München, Beschl. v. 6. 5. 2013 – 9 ZB 13.910, NJW 2013, S. 3113)

Versäumnisse eines Dritten, nicht mit der Prozessvertretung Beauftrag-
ten sind nur dann der Prozesspartei als Verschulden i. S. des § 60 Abs. 1 
VwGO zuzurechnen, wenn sie nicht das ihr Mögliche und Zumutbare 
zur Fristwahrung beigetragen hat.

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Das VG Regensburg hatte die Klage des K gegen eine tierschutz-
rechtliche Anordnung zurückgewiesen. 
K beauftragte daraufhin seinen Schwager (S) – einen Rechtsanwalt im 
Ruhestand –, einen Prozessbevollmächtigten einzuschalten, um das 
(fristgebundene) Berufungs-Zulassungsverfahren (s. § 124a Abs.  4 
VwGO) durchzuführen. S berechnete die Frist falsch und beauftragte 
den Anwalt erst nach Ablauf der (Monats-)Frist. Dieser stellte sofort An-
trag auf Wiedereinsetzung in den vorigen Stand (§ 60 VwGO) mit dem 
Ziel, die Zulassung der Berufung gegen das Urteil des VG zu beantragen. 
Bei der Frist des § 124a Abs. 4 VwGO handelt es sich um eine ge-
setzliche Frist, bei der eine Verlängerung nicht möglich ist. Bei un-
verschuldeter Fristversäumung kommt jedoch eine Wiedersetzung 
nach § 60 VwGO in Betracht (Kopp/Schenke, VwGO, 19. Aufl. 2013, 
§ 124a Rdnr. 41). Dann müsste K ohne Verschulden gehindert gewe-
sen sein, die Frist des § 124a Abs. 4 VwGO einzuhalten. Ein eigenes 
Verschulden des K im Rahmen des Zulassungsverfahrens ist nicht 
ersichtlich. Dass der rechtskundige S die Frist falsch berechnen wür-
de, war für K nicht vorhersehbar. Vielmehr durfte er davon ausgehen, 
dass die Frist ordnungsgemäß berechnet und gewahrt wurde
Fraglich ist aber, ob sich der für die Fristversäumung ursächliche Fehler 
des S zu Lasten des S auswirkt. Das hängt von der Stellung des S ab. Das 
Verschulden eines Bevollmächtigten – insbesondere eines Rechtsan-
walts – wird dem Beteiligten wie eigenes Verschulden zugerechnet (§ 173 
VwGO i. V. mit § 85 Abs. 2 ZP0). Indessen war S nicht als Prozessbevoll-
mächtigter beauftragt, sondern wurde nur als „Dritter“ eingeschaltet, der 
im Auftrage des K einen Anwalt mandatieren sollte. Der VGH rechnet S 
deshalb zu den „Hilfspersonen“ (z. B. Bürovorsteher oder Rechtsanwalts-
gehilfin), deren Verschulden grundsätzlich nicht als Verschulden des Be-
teiligten betrachtet wird (s. näher Eyermann/Schmidt, VwGO, 13. Aufl. 
2010, § 60 Rdnr. 20). Die Versäumnisse solcher Hilfspersonen werden 
dem Beteiligten vielmehr nur nach Maßgabe des Leitsatzes zugerechnet. 
K hat hier aber das ihm Mögliche und Zumutbare getan, um die Frist zu 
wahren. Beruht – wie hier – die Fristversäumung auf einer falschen Aus-
kunft, so kommt es darauf an, ob auf die Sachkunde der Auskunftsperson 

vertraut werden durfte (Eyermann/Schmidt, a. a. O., § 60 Rdnr. 6). Dieser 
Fall lag hier vor. Unschädlich war im Übrigen, dass der Prozessbevoll-
mächtigte des K den Antrag auf Zulassung der Berufung nicht zugleich 
förmlich gestellt hat. Die – gem. § 60 Abs. 2 VwGO nötige – Nachholung 
der versäumten Rechtshandlung lag hier bei verständiger Auslegung be-
reits in dem Antrag auf Wiedereinsetzung.
K war deshalb gem. § 60 Abs. 1 VwGO Wiedersetzung in den vori-
gen Stand zu gewähren.  J.V.

Amtsangemessene Alimentation

(VG Koblenz, Beschluss v. 12.09.2013 – 6 K 445/13.KO)

Vorlagebeschluss an das BVerfG zur Frage der amtsangemessenen Ali-
mentation aus Besoldungsgruppe R3

(Nichtamtl. Leitsatz)

Anmerkung:

Mit dem rheinland-pfälzischen Ersten Dienstrechtänderungsgesetz 
zur Verbesserung der Haushaltsfinanzierung (DienstRÄndG) wur-
de für die Besoldungsordnungen A, B, R, W und C ein Anstieg der 
Grundgehaltssätze sowie verschiedener Zulagen und Beträge um 1% 
jeweils für die Jahre 2013 bis 2016 bestimmt. Hiergegen wehrt sich ein 
Leitender Oberstaatsanwalt der aus Besoldungsgruppe R3 alimentiert 
wird durch die Feststellungsklage. Das Widerspruchsverfahren wurde 
erfolglos durchlaufen. Das Verwaltungsgericht sieht die Voraussetzun-
gen zur Vorlage an das Bundesverfassungsgericht als erfüllt an. Vorla-
gegegenstand sind nachkonstitutionelle förmliche Gesetze des Landes 
Rheinland-Pfalz, diese seien entscheidungserheblich und außerdem 
sei das Gericht von deren Verfassungswidrigkeit überzeugt.
Das Verwaltungsgericht stellt im Rahmen der Zulässigkeitsprüfung 
fest, dass die Feststellungsklage statthaft sei. Der Grundsatz der Sub-
sidiarität dieser Klageart gegenüber der allgemeinen Leistungsklage 
stehe hier nicht entgegen, da das Gericht keine nicht vorgesehenen Be-
soldungsleistungen zusprechen könne. Der Alimentationsanspruch sei 
daher korrekt durch eine auf die Feststellung gerichtete Klage geltend 
zu machen, dass das Nettoeinkommen verfassungswidrig zu niedrig 
bemessen sei. Der Kläger sei jedoch nicht verpflichtet, diese behaup-
tete Unteralimentation eingehend zu begründen und zu beziffern. Die 
rechtliche und tatsächliche Komplexität dürfte nahezu jeden Kläger 
überfordern. Es obliege wegen des Amtsermittlungsgrundsatzes aus § 
86 Abs. 1 Satz 1 VwGO daher dem Verwaltungsgericht, die zur Prüfung 
des Antrages notwendigen Tatsachen zu ermitteln und zu bewerten.
Das Verwaltungsgericht hat dies getan und auch ausführlich darge-
legt. Der Gesetzgeber habe zwar einen weiten Gestaltungsspielraum 
bezüglich der Entwicklung der Beamtenbesoldung. Dieser finde seine 
Schranke jedoch im Alimentationsprinzip, welches nicht nur Grundlage 
sondern auch Grenze der Gestaltungsfreiheit sei. Die amtsangemessene 
Alimentation habe sich maßgeblich nach innerdienstlichen, unmittelbar 
auf das Amt bezogenen Kriterien (Dienstrang, Verantwortung, Bedeu-
tung des Berufsbeamtentums) zu richten. Jedem Amt sei eine Wertigkeit 
immanent, die sich in der Besoldungshöhe widerspiegeln müsse. Bezugs-
rahmen für die Konkretisierung seien die Einkommen der Arbeitneh-
mer vergleichbarer Ausbildung und Tätigkeit, vor allem des öffentlichen 
Dienstes. Da die Alimentation nicht nur der Sicherung des Lebensun-
terhaltes des Beamten diene sondern auch qualitätssichernde Funktion 
einnehme, müsse der Gesetzgeber zusätzlich auch einen Vergleich mit 
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der Entwicklung in der Privatwirtschaft anstellen. Der Gesetzgeber müs-
se das Beamtenverhältnis anziehend ausgestalten und mit Konditionen 
werben, die einem solchen Vergleich standhalten können. Schließlich 
hänge davon auch die Gewinnung des notwendigen Nachwuchses ab.
Als zulässiges Mindestmaß der Alimentation nimmt das Gericht 
die Situation des Jahres 1983 an und setzt sich auch ausführlich mit 
anderen Meinungen auseinander. Als maßgebliches Referenzsystem 
nimmt das Gericht eine Kombination aus drei Parametern an, die es 
zudem gleich stark gewichtet. Dies sind Indizes für die Entwicklung 
der Arbeitnehmerentgelte, der Einkommen der Tarifbeschäftigten 
des öffentlichen Dienstes und der Einkommen vergleichbarer Be-
schäftigter außerhalb des öffentlichen Dienstes. Ausführlich leitet 
das Gericht die Einzelermittlung der Paramater her und begrün-
det auch die ausdrückliche Nichtanwendung von Verbraucherpreis-
index (in Übereinstimmung mit VG Halle, Vorlagebeschluss vom 
28.9.2011, 5 A 206/09 HAL) und Bruttoinlandprodukt (hier jedoch 
in begründeter Abweichung von vorgenannter Entscheidung).
Das Verwaltungsgericht kommt zu dem Ergebnis, dass sich die Beam-
tenbesoldung, ausgehend vom mit 100 angesetzten Jahr 1983, bis 2012 
auf einen Indexwert von 169,82 erhöht habe. Gleichzeitig habe sich der 
Indexwert des Referenzsystems auf 214,41 erhöht (Arbeitnehmerent-
gelte – 241,56; Tarifbeschäftigte im öffentlichen Dienst – 175,02; ver-
gleichbare Beschäftigte außerhalb des öffentlichen Dienstes – 226,66). 
Die Besoldungsgruppe R3 bleibe demnach unter Berücksichtigung ei-
ner Sicherheitsmarge von 3% um 17,8% hinter der Entwicklung des 
Referenzsystems zurück. Diese Tatsache begründe eine Abkopplung 
gegenüber der allgemeinen Entwicklung. Andererseits sei die Alimen-
tation auch deswegen nicht mehr amtsangemessen, weil sich aus einem 
Vergleich von Beginn und Ende des Betrachtungszeitraums ergäbe, 
dass sich die Besoldung nach R3 nunmehr als die eines niedrigeren Sta-
tusamtes darstelle. Im Betrachtungszeitraum ergab sich nämlich eine 
Abstufung der Besoldungsgruppen R3, R2 und R1 derart, dass das End-
grundgehalt in R2 rd. 9% und das in R1 um rd. 17% unter dem in R3 lag. 
Im Ergebnis stellt sich nunmehr eine Besoldung nach R3 bei wertender 
Betrachtung nur noch als solche in Höhe der Besoldung nach R1 dar.
Eine Rechtfertigung für die festgestellte Unterschreitung konnte das Ge-
richt hingegen nicht erkennen. Die Finanzlage der öffentlichen Haushalte 
vermöge eine Einschränkung des Grundsatzes der amtsangemessenen 
Alimentation nicht zu begründen. Andernfalls lief die Schutzfunktion des 
Art. 33 Abs. 5 GG ins Leere. Dem hielt der Beklagte erfolglos entge-
gen, dass die entsprechende Rechtsprechung des BVerfG mit Blick auf die 
Entwicklung der öffentlichen Finanzverhältnisse und die zwischenzeitlich 
verfassungsrechtlich geregelten Schuldenbremsen nicht mehr zu vertreten 
sei. Nach Auffassung des Gerichts kann sich der Gesetzgeber zwar von 
seiner Finanzlage leiten lassen, jedoch nur dann, wenn dies die gesamtwirt-
schaftliche Lage wiederspiegelt. Die Erschließung von Einsparpotentia-
len dürfe aber nicht die einzige Begründung für Besoldungsabsenkungen 
oder die Nichtanpassung an die allgemeine Entwicklung sein. Es müsse 
zwingend ein in der Beamtenbesoldung und -Versorgung liegender Grund 
hinzukommen. Ein solcher sei aber vorliegend nicht ersichtlich. R.S.

Kein Anpruch auf Dankesformel und 
„gute Wünsche“ im Arbeitszeugnis

(BAG, Urt. v. 11. 12. 2012 – 9 AZR 227/11, NJW 2013, S. 811)

1. Ein Arbeitgeber ist nicht verpflichtet, in einem Arbeitszeugnis per-
sönliche Empf indungen, etwa Dank für die gute Zusammenarbeit, zum 
Ausdruck zu bringen.

2. Ein Arbeitnehmer, der mit einer vom Arbeitgeber verwendeten 
Schlussformel nicht einverstanden ist, kann nicht verlangen, dass das 
Zeugnis ergänzt beziehungsweise anders formuliert wird; insoweit 
besteht nur ein Anspruch auf ein Zeugnis ohne Schlussformel.

3. Der Anspruch auf Entfernung der vom Arbeitgeber verwendeten 
Schlussformel besteht unabhängig davon, ob bei dieser ein unzulässiger 
(Geheim-)Code verwendet wird. 

(Nichtamtl. Leitsätze)

Anmerkung:

Der Rechtsstreit dreht sich um den Inhalt eines Arbeitszeugnisses. Die 
beklagte Arbeitgeberin (B) erteilte dem Kläger (K) ein Zeugnis mit einer 
überdurchschnittlichen Beurteilung. Das Zeugnis endet mit den Sätzen: 
„Herr K scheidet … aus betriebsbedingten Gründen aus unserem Unter-
nehmen aus. Wir wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.“ K ist der 
Auffassung, der verwendete Schlusssatz sei unzureichend und entwerte 
sein gutes Zeugnis, weil darin kein Dank für die bisherige Zusammen-
arbeit ausgesprochen werde. Es entspreche der Üblichkeit, dass dem Ar-
beitnehmer für die Zusammenarbeit gedankt und ihm für die Zukunft – 
und zwar sowohl privat als auch beruflich – alles Gute gewünscht werde. 
Die Klage war im Ergebnis erfolglos. Gem. § 109 Abs. 1 Satz 2 und 3 
GewO ist der Arbeitgeber nur verpflichtet, Angaben zu Art und Dauer 
der Tätigkeit in das Zeugnis aufzunehmen und diese auf Wunsch des Ar-
beitnehmers um Angaben zu Leistung und Verhalten im Arbeitsverhält-
nis zu ergänzen (sog. qualifiziertes Zeugnis). Ein Anspruch auf positive 
Schlusssätze ergibt sich nach Ansicht des BAG in Fortführung seiner 
bisherigen Rechtsprechung aus dieser Norm demgegenüber nicht. Eine 
solche Verpflichtung würde – so der Senat – im Ergebnis auch nur bedeu-
ten, dass der Arbeitgeber die bereits abgegebene Leistungs- und Verhal-
tensbeurteilung mit anderen Worten nochmals formelhaft wiederhole. 
Auch aus dem Grundsatz der Zeugnisklarheit folge kein Anspruch auf 
den von K verlangten Schlusssatz. Es könne offenbleiben, ob der von B 
verwendete Schlusssatz ein unzulässiges Geheimzeichen i. S. des § 109 
Abs. 2 Satz 2 GewO enthalte. Selbst wenn die beanstandete Formulie-
rung in diesem Sinne zu verstehen wäre, führe dies nicht zu einem Ergän-
zungsanspruch; K stehe insoweit lediglich ein Anspruch auf Entfernung 
zu. Ohne gesetzliche Grundlage könne ein Arbeitgeber nicht verpflichtet 
werden, das Bestehen von persönlichen Empfindungen wie zum Beispiel 
Dankbarkeit, dem Arbeitnehmer schriftlich zu bescheinigen. Etwas an-
deres gelte auch nicht im Hinblick auf die von K behauptete Üblichkeit 
einer solchen Schlussformel. Zwar dürfe ein Zeugnis dort keine Lücken 
aufweisen, wo der verständige Leser eine positive Hervorhebung erwar-
te. Diese Rechtsprechung zur unzulässigen Auslassung betreffe indessen 
nur den gesetzlich vorgeschriebenen Zeugnisinhalt, nicht die Schlussfor-
mel. Der zeugnisrechtliche „Wohlwollensgrundsatz“ verlange schließ-
lich, dass ein Zeugnis im Rahmen der Wahrheit verständig wohlwollend 
sei; diese Pflicht treffe den Arbeitgeber indessen nur bei der Erfüllung der 
durch § 109 GewO begründeten Anforderungen. Die Erteilung einer 
Schlussformel gehöre hierzu nicht.  J.V.

Autoren der Rechtsprechungsbeiträge:
F.O. = Rechtsanwalt Dr. Franz Otto
R.S. = Rouven L. Schnurpfeil
G.T. = Günter Thiel
J.V. = Prof. Dr. Jürgen Vahle
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Weidemann/Bantle (Hrsg .), Recht – Verwaltung – Veränderung: Festschrift für  
Werner Finke zum 75 . Geburtstag, 184 Seiten, € 29,90, ISBN 978-3-7869-0899-9, 
Maximilian Verlag Hamburg 2013 

Die Themen in dieser Festschrift sind so breit gefächert wie die Interessen des Jubilars. 
Dass Finke, der Verwaltung von der Pike auf gelernt und praktisch sowie in Lehre, 
Prüfung und Schrifttum ausgeübt und beeinflusst hat, schon 75 Jahre alt wurde, ver-
blüfft alle, die den (noch heute) Dynamisch-Aktiven kennen. Dass Wertschätzung und 
Sympathie für ihn von Freunden, Kollegen und Mitarbeitern sich in einer Festschrift 
niederschlagen, verblüfft eigentlich keinen.

Schon die Titelfindung (Veränderung?) war wohl nicht einfach, die Breite der Beiträge 
erst recht schwer einzuteilen. Die Herausgeber versuchen eine Gliederung nach Recht 
im Umbruch, Gesellschaftliche Herausforderungen, Moderne Verwaltung und Aktivitäten.

Verbandsrechtsdirektor Karl-Heinz Führen fragt sich und den Leser im Auftakts-
beitrag „Deutschland – mehr Demokratie geht nicht?“ und setzt sich historisch und 
rechtspolitisch mit Plebisziten auseinander. Angesichts eines durch Verstärkung plebis-
zitärer politischer Sachentscheidungen zu erwartenden Machtverlusts der politischen 
Parteien kommt Führen zu dem Ergebnis, dass die politische Landkarte der direkten 
Demokratie in den Ländern Europas „wohl angesichts der in Deutschland wirkende 
Beharrungskräfte in der Mitte ihren weißen Fleck behalten wird“. Spannend ist es, 
den Beitrag weiterzudenken, z. B. zu der parteibasisdemokratischen Entscheidung der 
SPD-Parteimitglieder über den Entwurf des Koalitionsvertrags mit CDU und CSU 
nach der Bundestagswahl vom 22. September 2013 (nicht nur unter allgemein-demo-
kratischen, sondern auch unter [Wahlrechts-]Gleichheitsgesichtspunkten) oder unter 
Gesichtspunkten der Anliegerbeteiligung bei Straßen(um)benennungen.

Der nach der Gliederung letzte Beitrag des früheren Bürgermeisters und Stellvertreten-
den Vorsitzenden des BDIVWA, Wolfgang Gipp, „Turne bis zur Urne“ beschäftigt sich 
mit dem Sport als Kommunal-, Landes- und Bundesaufgabe, Sportorganisation, Sport-
geschichte, Sportpolitik und Sportförderung. Der Autor plädiert – wen wundert’s? – für 
die Unterstützung der Turn- und Sportvereine durch die öffentliche Hand bei Angebo-
ten von Sport und Bewegung „mit dem Schwerpunkt sozialer Gemeinschaft“. 

Dazwischen liest man 16 zumeist wirklich lesenswerte Beiträge, von denen hier nur drei 
kurz angesprochen werden sollen.
Der frühere Leiter des Studieninstituts Ostwestfalen-Lippe, Karl-Michael Reineck, 
verfolgt wie in seinem Lehrbuch der Allgemeinen Staatslehre und des Deutschen 
Staatsrechts „Zwei deutsche Staaten – Die Bürger der DDR auf dem Weg in die Bun-
desrepublik Deutschland“. Diesen Weg hat übrigens auch Jubilar Finke viele Jahre aktiv 
begleitet und unterstützt. In Reinecks Beitrag stehen rechtliche Aspekte des dornigen 
Wegs im Mittelpunkt. Nach Darstellung der verfassungsrechtlichen Entwicklung in 
den beiden deutschen Staaten behandelt der Autor prägnant das Ende der DDR und 
den Einigungsvertrag sowie seine Ergänzung am 18. September 1990.

Prof. Dr. Jürgen Vahle widmet sich „As Time Goes By“ – Die „öffentliche Ordnung“ 
im Polizeirecht: unentbehrliches Schutzgut oder funktionsloses Relikt?“ mit vielen 
Beispielen einem lange kontrovers diskutierten Schutzgut des Polizei- und Ordnungs-
rechts. Er kommt zu dem Schluss, dass es in einer permissiv-pluralistischen Ordnung 
nur wenige sozialethische Standards gäbe, die die Mehrheit als „unerlässlich“ bewerte; 
alles nicht expressis verbis verbotene könne als erlaubt angesehen werden. Wirklich?

Der frühere Richter am Bundesverfassungsgericht Prof. Dr. Udo Steiner fragt „Was 
geht die Juristen das Alter an?“, stellt also eine bei einer Festgabe zum 75. Geburtstag 
naheliegende Frage und entzündet dazu ein geistiges, partiell ironisches Feuerwerk. 
„Wird der Einzelne alt, erhält er Glückwünsche. Werden es zu viele haben wir ein Prob-
lem.“ – bis hin zur Altersdiskriminierung. Aber der Autor bedenkt viel mehr – und greift 
als eine Perspektive Ciceros Werk „Über das Alter“ mit der Anregung zur Teilnahme 
an Gastmählern, Tischgemeinschaften von Freunden auf, weil sie eine Verbindung des 
Lebens mit sich brächten. 

Wegen aller 18 zum Lesen, Nach- und Weiterdenken anregenden Beiträge oder für den 
einzelnen Leser zumindest für einige davon besonders interessante, ist der Festschrift zu 
Werner Finkes 75. Geburtstag eine weite Verbreitung zu wünschen.
 Prof. Dr. Volker Lohse

Eicher, Wolfgang, SGB II, Kommentar zur Grundsicherung für Arbeitsuchende, 
3 . Auflage 2013, 1848 Seiten, 75,00 €, ISBN 978-3-406-60086-9, Verlag C . H . Beck, 
München

Fünf Jahre sind seit der Vorauflage vergangen, ehe nunmehr die 3. Auflage des „Eicher“ 
erschienen ist (vormals „Eicher/Spellbrink“). Der Zeitpunkt ist glücklich gewählt, weil 
sich die Flut der Gesetzesänderungen im Bereich des Zweiten Buches Sozialgesetzbu-
ches etwas verlangsamt hat. Die neue Auflage berücksichtigt die vielen Gesetzesände-
rungen, die seit 2007 im Zweiten Buch Sozialgesetzbuch erfolgt sind sowie die aktuelle 
Rechtsprechung der Landessozialgerichte und des Bundessozialgerichts bis März 2013. 
Der Umfang der Kommentierung ist deutlich von 1307 Seiten auf 1848 Seiten ange-
stiegen. Dies ist sicherlich den vielen Gesetzesänderungen, aber auch der eingearbei-
teten neueren Rechtsprechung geschuldet. So wurden z. B. die „neuen“ Bildungs- und 
Teilhabeleistungen auf 26 Seiten ausführlich kommentiert. 
Die Kommentierung selbst wurde von namhaften und versierten Richtern des Bundesso-
zialgerichts und der Sozialgerichtsbarkeit vorgenommen. Die Kommentierung gibt damit 
„ungefärbt“ die Rechtsprechungsmeinung wieder. Ein umfassendes Sachregister hilft beim 
Auffinden von Informationen. Allerdings scheint es hier noch Vervollständigungsbedarf 
zu geben. Z. B. verweist der Begriff „gemischte Bedarfsgemeinschaft“ nur auf die Kom-
mentierung zu § 11 Rn. 39, während die Thematik zugleich z. B.in § 9 Rn. 66 (zu recht) 
aufgegriffen wird. Etwas unvollständig wirken in diesem Zusammenhang die Ausführun-
gen zu § 19 Abs. 1 Satz 2 SGB II. Zu begrüßen ist der weiterführende Literaturhinweis zu 
jeder kommentierten Norm unter Hinweis auf ergangene Abhandlungen. 
Es handelt sich nach wie vor um ein uneingeschränkt zu empfehlendes Standardwerk 
im Bereich des SGB II. Zur Aufarbeitung von problemrelevanten Fragestellungen ge-
hört es zum Utensil eines jeden Hochschuldozenten, der Sozial- und Arbeitsgerichte, 
der mit dem Sozialleistungsrecht befassten Rechtsanwälte und auch der Jobcenter. Stu-
denten finden hier eine Fundgrube an Aussagen und weiterführenden Literaturhinwei-
se für ihre wissenschaftlichen Arbeiten.

Bachmeier, Rechtshandbuch Autokauf, 2 . Aufl . 2013, 423 Seiten, in Leinen, 65,00 €, 
ISBN 978-3-406-64803-8, C . H . Beck

Fünf Jahre nach der Erstauflage ist der „Bachmeier“ neu aufgelegt worden. Anlass für 
die Neubearbeitung waren nicht nur zahlreiche neue Gerichtsentscheidungen, sondern 
auch eine Vielzahl neuer Normen, insbesondere aufgrund des Europarechts. Für grenz-
überschreitende Verträge sind beispielsweise die ROM-I- und II-VO von erheblicher 
Bedeutung.
Das Handbuch informiert umfassend über die einschlägigen Vertragsprobleme im Zu-
sammenhang mit dem An- und Verkauf von Neu- und Gebrauchtwagen. Dargestellt 
werden u. a. die Arten von Vertragsparteien, die Regeln des Vertragsschlusses, die Zu-
lässigkeit von Vertragsklauseln sowie Sonderformen des Autokaufs, z. B. via Internet, 
der sich offenbar wachsender Beliebtheit erfreut. Einen weiteren Schwerpunkt bildet 
die Sachmängelgewährleistung, wobei differenziert wird nach Neuwagenkauf und Ge-
brauchtwagenkauf. Finanzierungsfragen und Sicherungsrechte sowie die Produkthaf-
tung werden ebenfalls ausführlich dargestellt. Auch die prozessualen Besonderheiten 
beim Autokauf – unter Einschluss von Vollstreckungsfragen – kommen nicht zu kurz. 
Steuerrechtliche Fragen sind Gegenstand des Schlusskapitels. Zu den Vorzügen des Bu-
ches gehört, dass alle rechtlich relevanten Aspekte angesprochen und anschaulich unter 
Einbeziehung der aktuellen Literatur und vor allem der Rechtsprechung dargestellt wer-
den. Für technische Laien ist das technische Glossar am Ende des Buches von großem 
Nutzen. Allein das Sachverzeichnis erscheint auch nach wie vor ausbaufähig. 

Fazit: Das informative Handbuch hat sich zu Recht auf dem Markt durchgesetzt. 
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld

Battis/Krautzberger/Löhr, Baugesetzbuch, 12 . Aufl . 2014, 1683 Seiten, in Leinen, 
€ 99,00, C . H . Beck, 978-3-406-64636-2

Das Erscheinen der aktuellen Auflage hat sich gegenüber den Vorauflagen merklich 
verzögert. Zu berücksichtigen waren insbesondere das Gesetz zur Förderung des Kli-
maschutzes bei der Entwicklung in den Städten und Gemeinden sowie das Gesetz zur 
Stärkung der Innenentwicklung in den Städten und Gemeinden und weiteren Fort-
entwicklung des Städtebaurechts. Die sperrigen Gesetzesbezeichnungen indizieren die 
mühevolle Genese der Novellen. Darüber hinaus haben die Autoren – es hat einen 
Wechsel im Team gegeben – die Rechtsprechung aus vier Jahren eingearbeitet. Umfang 
und Preis sind maßvoll gewachsen.
Der – in der sog. Gelben Reihe des Beck-Verlages verlegte – Kommentar dürfte allen 
vertraut sein, die sich mit Fragen des Bauplanungsrechts befassen. Gestaltung und In-
halt des Buches sind oft beschrieben und gerühmt worden, so dass es schwer fällt, dem 
bisherigen Lob noch etwas Originelles hinzuzufügen. 

Fazit: Der Handkommentar zum BauGB ist nach wie vor ein für Praxis und Lehre 
gleichermaßen unentbehrliches Arbeitsmittel. Uneingeschränkt empfehlenswert!
 Reg.-Dir. G. Haurand, Bielefeld 
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Peter Bittorf/Sabine Drape/Helmut Globisch/
Birgit Moldenhauer/Elke Scheske/Holger Weidemann:
Bescheidtechnik
Dieses Buch soll die künftigen Verwaltungsmitarbeiter auf die Prüfungen und die spätere Praxis 
vorbereiten. Ausbildung und Studium vermitteln zwar Fertigkeiten zur praktischen Anwendung des 
erlernten Wissens, die Berufspraxis erschöpft sich jedoch nicht ausschließlich darin, verfahrens- 
und materiell-rechtliche Fragen zu beleuchten. Damit sich die zukünftigen Verwaltungsmitarbeiter 
nach ihrer Ausbildung oder ihrem Studium nicht unvorbereitet unbekannten Aufgaben stellen 
müssen, sehen alle Studien- und Lehrgangsangebote Übungseinheiten zur Bescheidtechnik vor.
Häu� g fehlt es an geeigneten Anschauungs- und Übungsmaterialien. Die vorliegenden Mustertexte 
schließen diese Lücke und sind ideal für die Prüfungsvorbereitung geeignet.

Band 8, 120 Seiten, ISBN 978-3-7869-0904-0, 14,95 €

Frank Bo� er/Stefan Eisner/Thomas Gerlach: 
Einführung in die Investitionsrechnung
Grundlage für die kommunale Investitionsentscheidung ist 
die Investitions- und Finanzierungsrechnung. Auch komplexe 
Entscheidungen können mit ihrer Hilfe wirtschaftlich sinnvoll 
getro� en werden. Das Buch beinhaltet die klassischen 
Verfahren der Investitionsrechnung mit Anwendungsbezug 
auf Investitionsentscheidungen in der Kommunalverwaltung. 
Das umfangreiche Übungsmaterial ermöglicht einen 
hohen Praxisbezug, ohne dabei wissenschaftlich theoretische 
Aspekte zu vernachlässigen. Zielgruppen sind sowohl 
Studierende als auch interessierte Praktiker.

Band 7, 300 Seiten, ISBN 978-3-7869-0905-7, 29,90 €

Jan Seybold/Wolfgang Neumann/Frank Weidner: 
Niedersächsisches Kommunalrecht
Dieses Werk ist ein Lehrbuch zum niedersächsischen Kommunalrecht auf der Basis des neu 
gescha� enen Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG). Es richtet sich haupt-
sächlich an Auszubildende und an Studierende. 
Der Leser hat mit diesem Werk die Möglichkeit, Wissen in diesem Bereich zu erarbeiten, zu festigen 
und die Materie zu rekapitulieren. Auch Praktiker sind mit diesem Werk gut beraten, um sich 
kommunale Themen zu erarbeiten oder bekannte Themen auf der Basis des neuen NKomVG 
zu vertiefen.

Band 3, 256 Seiten, ISBN 978-3-7869-0903-3, 29,90 €
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Nicole Reese/Stephan Höfl er/Torsten Kölle

Das Recht der Landes- und Kommunalbeamten

Das vorliegende Werk beschäftigt sich mit dem Beamtenrecht in den 
Bundesländern, Gemeinden und Gemeindeverbänden sowie den Kör-
perschaften des öff entlichen Rechts, die der Aufsicht der Länder unter-
stehen, wobei schwerpunktmäßig das niedersächsische Recht dar-
gestellt wird. Da sich aber alle norddeutschen Küstenländer auf ein 
Mustergesetz zum Beamtenrecht geeinigt haben, bestehen in den Län-
dern Niedersachsen, Hamburg, Bremen, Mecklenburg-Vorpommern 
und Schleswig-Holstein praktisch gleichlaufende Regelungen.

Das Werk richtet sich gleichermaßen an Studierende und Praktiker. Es 
bietet nicht nur wichtiges Grundlagenwissen, sondern auch für alle we-
sentlichen Fragestellungen der Praxis wichtige Hinweise sowie Muster-
verfügungen.

244 Seiten · 17 x 24 cm
EUR (D) 29,90
ISBN 978-3-7869-0902-6
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